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 Einleitung 

 

Die aktuelle Berichterstattung zur finanziel-

len Lage der Kommunen in Deutschland 

und in Baden-Württemberg zeichnet ein 

alarmierendes Bild: hohe negative Finan-

zierungssalden, Investitionsrückstände, 

aufgebrauchte Rücklagen, steigende Ver-

schuldung und Liquiditätsengpässe sind 

dabei Stichworte, welche immer wieder ge-

nannt werden. 

 

Gleichzeitig wird mit Blick auf die Unterstüt-

zungsprogramme des Bundes und des 

Landes Baden-Württemberg, beispiels-

weise das 500 Mrd. Euro schwere Sonder-

vermögen Infrastruktur und Klimaschutz o-

der die Erhöhung des Umsatzsteueranteils 

die Hoffnung verbunden, dass die Situation 

der Kommunen sich kurzfristig und wesent-

lich verbessert, oftmals verknüpft mit der 

Erwartung, nun lange geplante aber nie fi-

nanzierbare Projekte umsetzen zu können. 

 

Der Gemeindefinanzbericht 2024 / 2025 

des Gemeindetags Baden-Württemberg 

soll in diesem Kontext einen sachlich-ana-

lytischen Überblick über die Lage der kom-

munalen Finanzen in Deutschland und spe-

ziell in Baden-Württemberg geben.  

 

Ziel ist es, die finanzwirtschaftlichen Ent-

wicklungen des Jahres 2024 einzuordnen. 

Dabei sollen auch langfristige strukturelle 

Trends herausgearbeitet werden. Zusätz-

lich analysiert der Bericht die Trends des 

Jahres 2025 und die Perspektiven für die 

Folgejahre. 

 

Inhaltlich ist der Bericht wie folgt struktu-

riert:  

 

• Zunächst erfolgt eine rückblickende Be-

trachtung des gesamtwirtschaftlichen 

Umfelds in Deutschland und Baden-

Württemberg bis einschließlich des 

Jahres 2024.   

• Danach folgt eine Analyse des öffentli-

chen Gesamthaushalts sowie der kom-

munalen Kernhaushalte bundesweit.  

• Daran schließen landesspezifische 

Auswertungen für Baden-Württemberg 

an.  

• Abschließend werden Prognosen sowie 

ein Fazit mit Ausblick präsentiert.  

 

Der Bericht verfolgt drei Kernanliegen: Ers-

tens, Transparenz über die aktuelle Finanz-

lage der Kommunen zu schaffen; zweitens, 

strukturelle Ursachen und Aufgabenver-

schiebungen sichtbar zu machen und drit-

tens, Handlungsbedarfe gegenüber Bund 

und Land zu benennen, die sich im Hinblick 

auf Konnexität, Aufgabenfinanzierung und 

Investitionsfähigkeit ergeben.  

Die nachfolgende Auswertung und das Fa-

zit bündeln diese Befunde und leiten kon-

krete Positionierungen der kommunalen 

Ebene ab. 

 

Der Bericht richtet sich an eine breite Öf-

fentlichkeit, jedoch insbesondere an Lese-

rinnen und Leser mit Grundverständnis 

kommunaler Haushaltsführung, und basiert 

im Kern auf amtlichen Statistiken (Kassen- 

und Jahresrechnungsstatistik, Volkswirt-

schaftliche Gesamtrechnungen, Bunde-

sagentur für Arbeit). Um das Verständnis 

für die verwendeten Kennzahlen und Daten 

bzw. deren Aussagekraft zu erhöhen, ent-

hält der Text Infokästen wie den Folgen-

den: 
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Zu den in diesem Gemeindefinanzbe-
richt verwendeten Daten 
 
Ziel des Gemeindefinanzberichtes soll es 
sein, eine möglichst umfassende Lage-
beschreibung der Gemeinden und Ge-
meindeverbände, also der Landkreise, 
Städte und Gemeinden zu geben. Dafür 
werden verschiedene Datenquellen ver-
wendet. 
 
Hierfür werden hauptsächlich Daten des 
Statistischen Bundesamtes, der statisti-
schen Landesämter und der Bunde-
sagentur für Arbeit verwendet.  
 
Wo möglich wurden diese Daten, nicht 
nur für das Jahr 2024 und als Vergleich 
für das Jahr 2023, sondern auch darüber 
hinaus in die Vergangenheit ermittelt. 
Dies soll der Zielsetzung dienen für die 
Langfristbetrachtungen einen Zeitraum 
von 2000 bis 2024 abzudecken. 
 
Dies war jedoch nicht immer möglich 
bzw. teilweise nur mit Abstrichen, bei-
spielsweise weil Statistiken vor einem 
gewissen Stichtag nicht zum Abruf zur 
Verfügung standen oder zum Zeitpunkt 
der Berichtserstellung noch nicht veröf-
fentlicht waren.  
 

Ebenso wurde in diesem Gemeindefi-
nanzbericht im Wesentlichen auf die Da-
ten der Kernhaushalte abgestellt. Diese 
stehen zwar für den wesentlichsten Teil 
der Ein- und Ausgabevolumina der öf-
fentlichen Hand, bilden diese aber nicht 
vollständig ab. 
 
Gleichwohl ist ein langfristiger Vergleich 
der Kern- und Extrahaushalte mit einigen 
Schwierigkeiten verbunden, beispiels-
weise weil die ÖPNV-Unternehmen seit 
der Einführung des Deutschland-Tickets 
zu den Extrahaushalten gezählt werden, 
zuvor jedoch nicht.  
 
Einzig im Bereich der Schulden wurde 
dies bewusst durchbrochen und ein Blick 
auf die Gesamtverschuldung geworfen.  
 
Die hier dargestellten Ergebnisse basie-
ren zudem im Wesentlichen auf den Da-
ten der Kassenstatistik und können da-
her von den Werten der Jahresrech-
nungsstatistik abweichen. 
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 Rückblick auf das Jahr 2024 

 

 Gesamtwirtschaftliche Situation Deutschlands und Baden-Württembergs  

 

Die Gesamtwirtschaftliche Situation 

Deutschlands stellte sich im Jahr 2024 we-

nig zufriedenstellend dar. Preisbereinigt 

war die Wirtschaftsleistung Deutschlands 

um etwa 0,5 Prozent zurückgegangen. 

Nach dem Rückgang um 0,9 Prozent im 

Jahr 2023 ist dies bereits das zweite Jahr 

mit zurückgehender Wirtschaftsleistung. 

Zuletzt war dies Anfang der 2000er Jahre 

der Fall.  

Seit 2019 und damit über fünf Jahre hinweg 

nahm das Bruttoinlandsprodukt der Bun-

desrepublik in preisbereinigten Werten von 

3,599 Billionen Euro auf 3,601 Billionen 

Euro zu. Damit verzeichnete die Bundesre-

publik in diesem Zeitraum ein reales 

Wachstum von lediglich 0,04 Prozent. 

 

  

Die Entwicklung des preisbereinigten Brut-

toinlandsprodukts in diesem Zeitraum ver-

lief jedoch keinesfalls gleichmäßig und li-

near. Sie war vielmehr von stark schwan-

kenden Wachstumsraten geprägt. Dies gilt 

insbesondere für die Jahre 2019 bis 2023. 

Das Jahr 2024 hatte sich zuletzt auf gleich-

bleibend schwachem Niveau eingependelt. 
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Entwicklung des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts in 
Fünfjahreszeiträumen

Ins Verhältnis gesetzt werden die Veränderung vom Beginn zum Ende des jeweiligen Fünfjahreszeitraumes zum 
ersten Jahr des Fünfjahresszeitraumes. Dargestellt ist die kumulierte Veränderung.
Quelle: Statistisches Bundesamt - Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung des Bundes - Bruttowertschöpfung, 
Brutoinlandsprodukt, abgerufen über GENESIS-Online am 08.10.2025
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Die erheblichen Wachstumsschwankungen 

lassen sich vor allem auf die außergewöhn-

lichen äußeren Einflüsse zurückführen. So 

führte zunächst die Coronavirus-Pandemie 

im Jahr 2020 zu einem erheblichen Ein-

bruch der Wirtschaftsleistung, bevor sich im 

Jahr 2021 eine kräftige Erholung an-

schloss, auch getrieben durch umfangrei-

che staatliche und geldpolitische Stüt-

zungsmaßnahmen, so beispielsweise ver-

schiedene Corona-Hilfen oder das „Pande-

mic Emergency Purchase Programme“ 

(PEPP), durch welches eine Stabilisierung 

der Finanzmärkte und zinsgünstige Refi-

nanzierungsmöglichkeiten gesichert wer-

den sollten.  

 

Das Jahr 2022 wiederum war gezeichnet 

von einer Zeitenwende für Europa. Der rus-

sische Angriffskrieg gegen die Ukraine ist 

zwar nicht der erste Krieg, der seit dem 

Ende des zweiten Weltkrieges in Europa 

geführt wird. Er stellt jedoch den ersten 

großangelegten Angriffskrieg eines Staates 

gegen einen anderen dar und markiert da-

mit eine sicherheitspolitische Zäsur. Mit 

weitreichenden Folgen – auch für Westeu-

ropa und die Bundesrepublik. 

 

Zwischen wirtschaftlichen Sanktionen, 

Gasknappheit, Lieferkettenproblemen und 

Preisanstiegen geriet die Konjunktur erneut 

unter Druck. Allerdings war bereits 2021 

eine deutliche Dynamik in der Preisentwick-

lung festzustellen. So war das nominale 

Bruttoinlandsprodukt um 6,7 Prozent im 

Vergleich zum Jahr 2020 angestiegen, bei 

einem preisbereinigten Wachstum von 3,9 

Prozent1. 

 

 

 

 

                                                           
1 Das nominale Bruttoinlandsprodukt (BIP) misst den Wert 
aller in einer Volkswirtschaft produzierten Güter und 
Dienstleistungen zu jeweiligen Marktpreisen. Das preis-
bereinigte (reale) BIP hingegen berücksichtigt die 

Preisentwicklung und stellt die Wirtschaftsleistung in kon-
stanten Preisen dar. In den Steigerungsraten des nomina-
len Bruttoinlandsprodukts sind demnach auch Inflationsef-
fekte beinhaltet. 
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Im Jahr 2021 stiegen die Verbraucher-

preise im Vergleich zum Jahr 2020 um 3,1 

Prozent. Dies war die höchste Teuerungs-

rate seit dem Jahr 1993. Dabei hatten sich 

insbesondere die Energieimporte, aber 

auch Nahrungsmittel und Vorleistungsgüter 

wie Metalle stark verteuert.  

 

2022 wiederum wuchs das nominale Brut-

toinlandsprodukt um 8,3 Prozent an, wäh-

rend preisbereinigt ein Wachstum von le-

diglich 1,8 Prozent zu verbuchen war. Die 

Verbraucherpreise wiederum stiegen um 

6,9 Prozent und damit stärker denn je seit 

der Wiedervereinigung Deutschlands. Dies 

zeigt sich insbesondere bei Energie- und 

Lebensmittelpreisen.  

Während die Preise sich auch in 2023 auf 

weiterhin hohem Niveau fortentwickelten 

(Steigerung des Verbraucherpreisindex 

von 5,9 Prozent), schrumpfte das reale 

Bruttoinlandsprodukt um 0,9 Prozent. 

 

In 2024 wiederum war eine Steigerung des 

Verbraucherpreisindexes um 2,2 Prozent 

zu beobachten, während das reale Brutto-

inlandsprodukt um 0,5 Prozent sank. Damit 

kehrte die Inflation in die Nähe des Zielkor-

ridors der europäischen Zentralbank zu-

rück. Das nominale Bruttoinlandsprodukt 

wiederum wuchs im Vergleich zum Vorjahr 

in 2023 um 5,8 Prozent und in 2024 um 2,6 

Prozent. 
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Entwicklung der Bruttowertschöpfung im Fünfjahresvergleich

Ins Verhältnis gesetzt werden die Veränderung vom Beginn zum Ende des jeweiligen 
Fünfjahreszeitraumes zum ersten Jahr des Fünfjahresszeitraumes. Quelle: Statistisches Bundesamt -
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung des Bundes - Bruttowertschöpfung, Bruttoinlandsprodukt, 
abgerufen über GENESIS-Online am 08.10.2025
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Die einzelnen Wirtschaftsbereiche entwi-

ckelten sich dabei jedoch sehr unterschied-

lich. Während die Bruttowertschöpfung2 in 

preisbereinigten Werten von 3,240 Billio-

nen Euro im Jahr 2019 auf 3,259 Billionen 

Euro im Jahr 2024 und damit um 0,6 Pro-

zent zugenommen hat, sank die Bruttowert-

schöpfung des verarbeitenden Gewerbes 

(der Industrie) von 697 Mrd. Euro auf 670 

Mrd. Euro oder um 3,8 Prozent ab.   

 

Die Bruttowertschöpfung des Baugewer-

bes nahm in preisbereinigten Werten von 

152 Mrd. Euro auf 122 Mrd. Euro und da-

mit um 19,8 Prozent ab, während die der 

Dienstleistungsbereiche von 2,289 Billio-

nen Euro. Euro auf 2,403 Mrd. Euro oder 

um 5,0 Prozent zunahm. 

Innerhalb dieser Gruppe nahm insbeson-

dere die Bruttowertschöpfung in den Teil-

bereichen der Information und Kommuni-

kation (um 18,5 Prozent), der öffentlichen, 

der Erziehungs- und Gesundheitsdienst-

leistungen (um 5,8 Prozent) und der Un-

ternehmensdienstleister (um 7,9 Prozent) 

zu. Die Wertschöpfung des Grundstücks- 

und Wohnungswesens stieg um 6,5 Pro-

zent.  

 

Die Bruttowertschöpfung von Handel, Ver-

kehr und Gastgewerbe ging indes um 0,2 

Prozent zurück. 

  

 

  

                                                           
2 Die Bruttowertschöpfung misst den wirt-
schaftlichen Beitrag einzelner Branchen (z. B. 
Industrie, Bau, Dienstleistungen), also die im 
Produktionsprozess neu geschaffenen Werte. 

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ergibt sich, 
wenn man alle Bruttowertschöpfungen zusam-
menrechnet und die sogenannten ‚Gütersteu-
ern abzüglich Subventionen‘ hinzufügt. 
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Ins Verhältnis gesetzt werden die Veränderung vom Beginn zum Ende des jeweiligen Fünfjahreszeitraumes zum 
ersten Jahr des Fünfjahresszeitraumes.Quelle: Statistisches Bundesamt - Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung des 
Bundes - Bruttowertschöpfung, Bruttoinlandsprodukt, abgerufen über GENESIS-Online am 08.10.2025
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Auch in der langfristigen Betrachtung seit 
dem Jahr 2000 zeigen sich zwischen den 
Sektoren deutliche Unterschiede. Während 
die preisbereinigte Bruttowertschöpfung 
des verarbeitenden Gewerbes um 32 Pro-
zent zugenommen hat, nahm die Brutto-
wertschöpfung des Baugewerbes um 36 
Prozent ab. Dies hänge, so das Institut der 
deutschen Wirtschaft Köln, insbesondere 
mit rückgängigen gewerblichen und öffent-
lichen Bauinvestitionen zusammen3.  
 
 
Die Bruttowertschöpfung der Dienstleis-

tungsbereiche wiederum nahm um 38 Pro-

zent zu, allerdings mit deutlichen Unter-

schieden zwischen den einzelnen Wirt-

schaftszweigen. 

 

Während die Bruttowertschöpfung des 

Wirtschaftszweigs des Handels um 46 Pro-

zent und die der Unternehmensdienstleis-

ter um 42 Prozent zulegten, nahm die Brut-

towertschöpfung des Wirtschaftszweigs 

der „Erbringung von Finanz- und Versiche-

rungsdienstleistungen“ im Vergleich zum 

Jahr 2000 um 22 Prozent ab.  

 

Den stärksten Zuwachs konnte indes der 

Wirtschaftszweig der Information und Kom-

munikation verbuchen. Dieser wuchs seit 

dem Jahr 2000 um insgesamt 169 Prozent. 

Gerade die langfristige Betrachtung zeigt 

dabei, dass die bundesdeutsche Wirtschaft 

nicht statisch ist, sondern in einem steten 

Strukturwandel begriffen ist, in der neue 

Branchen entstehen und wachsen. Für den 

Zeitraum ab dem Jahr 2000 sind hier bei-

spielsweise die Informationstechnologie, 

die Kommunikationsdienste, ebenso wie 

wissensbasierte Unternehmensdienstleis-

tungen zu nennen. Es ist davon auszuge-

hen, dass dieser Strukturwandel sich weiter 

                                                           
3 Volkswirtschaftliche Bedeutung der Bauwirtschaft, Köln, 
04.06.2024, S. 82, abgerufen unter: 

fortsetzen, wenn nicht sogar beschleunigen 

wird.  

 

Vergleichbarkeit der Daten für die 
Bundesrepublik und Baden-Württem-
berg 
 
Die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses 
Gemeindefinanzberichts auf Länder-
ebene zur Verfügung stehenden Daten 
weisen den Berechnungsstand „Februar 
2025“ aus. Die Daten für den Bund wur-
den dagegen im Sommer 2025 revidiert. 
 
Für den Bund wurde seinerzeit das 
Wachstum des Bruttoinlandsprodukts 
von -0,3 Prozentpunkten auf -0,9 Pro-
zentpunkte reduziert. Vor diesem Hinter-
grund ist bei einer Revision der Länder-
werte auch eine Abwärtsrevision der 
Länderwachstumsraten wahrscheinlich. 
 
Wie diese aber bei den einzelnen Län-
dern ausfällt, ist unklar. 

 

Auch Baden-Württemberg hatte 2024 ei-

nen Rückgang der realen Wirtschaftsleis-

tung zu verbuchen. Preisbereinigt gab das 

Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 gegen-

über dem Vorjahr um 0,4 Prozent nach. Im 

Vorjahr war preisbereinigt noch ein Zu-

wachs von 0,2 Prozent gegenüber dem 

Jahr 2022 verbucht worden. 

 

2021 und 2022 waren noch Zuwächse des 

preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts von 

5,6 bzw. 2,1 Prozent verbucht worden. 

2020, also im ersten Corona-Jahr, war das 

preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt dage-

gen um 5,2 Prozent zurückgegangen. 

 

https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Gut-
achten/PDF/2024/Gutachten_2024-Bedeutung-Bauwirt-
schaft.pdf  

https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Gutachten/PDF/2024/Gutachten_2024-Bedeutung-Bauwirtschaft.pdf
https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Gutachten/PDF/2024/Gutachten_2024-Bedeutung-Bauwirtschaft.pdf
https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Gutachten/PDF/2024/Gutachten_2024-Bedeutung-Bauwirtschaft.pdf
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Im Gegensatz zur deutschen Wirtschaft in 

ihrer Gesamtheit war die Baden-Württem-

bergische Wirtschaft bereits 2019 preis-

bereinigt geschrumpft. Damals ging das 

preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt um 

0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu-

rück.  

 

Von 2019 bis 2024 hat sich die Baden-

Württembergische Wirtschaft aber insge-

samt dynamischer entwickelt als die der 

Bundesrepublik. Während letztere preis-

bereinigt lediglich um 0,04 Prozent ge-

wachsen war, wuchs das Bruttoinlandspro-

dukt Baden-Württembergs um 2,0 Prozent. 

Das ist ein Wachstum, wenn auch auf sehr 

geringem Niveau. 
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Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts von Baden-
Württemberg

in v.H.
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
der Länder«, abgerufen von https://www.statistik-bw.de/GesamtwBranchen/VGR/VW_wirtschaftswachstum.jsp 
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Entwicklung des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts von 
Baden-Württemberg in Fünfjahreszeiträumen

Ins Verhältnis gesetzt werden die Veränderung vom Beginn zum Ende des jeweiligen 
Fünfjahreszeitraumes zum ersten Jahr des Fünfjahresszeitraumes. Dargestellt ist die kumulierte 
Veränderung. Quelle: Statistische Ämter der Länder, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder, 
Reihe 1, Länderergebnisse Band 1, Berechnungsstand Februar 2025
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Auch in Baden-Württemberg hatten sich die 

einzelnen Wirtschaftsbereiche sehr unter-

schiedlich entwickelt. Während die Wert-

schöpfung des Baugewerbes in den Jahren 

von 2019 bis 2024 um insgesamt 19,7 Pro-

zent zurückging, konnten sowohl das verar-

beitende Gewerbe als auch die Dienstleis-

tungsbereiche wachsen. Das verarbei-

tende Gewerbe in Baden-Württemberg 

trotzte dem Trend des Bundes und konnte 

seine Bruttowertschöpfung um 9,3 Prozent 

steigern, während im gesamten 

Bundesgebiet die Bruttowertschöpfung des 

verarbeitenden Gewerbes um 3,8 Prozent 

abnahm. 

 

Im Gegenzug dazu wuchs die Bruttowert-

schöpfung der Dienstleistungsbranche in 

Baden-Württemberg lediglich um 3,3 Pro-

zent, während diese im gesamten Bundes-

gebiet um 5,0 Prozent wuchs.  

 

 

 

 

Im Jahr 2008 lag die Arbeitslosenquote in 

Deutschland bei 7,8 Prozent. Nach einem 

Anstieg auf 8,1 Prozent im Krisenjahr 2009 

ist sie in den Folgejahren gesunken. 2011 

lag die Quote bei 7,1 Prozent, 2015 bei 6,4 

Prozent und 2019 schließlich bei nur noch 

5 Prozent – ein historischer Tiefstand. 

 

Im Jahr 2020 kam es aufgrund der Corona-

Pandemie zu einem erneuten Anstieg auf 

5,9 Prozent. In den Folgejahren 2021 und 

2022 sank die Arbeitslosenquote zunächst 

auf 5,7 bzw. 5,3 Prozent ab, bevor sie dann 

ab 2023 wiederum anstieg – 2023 auf 5,7 

Prozent und 2024 auf 6,0 Prozent. Damit 

lag die Arbeitslosenquote 2024 höher als 

während der Coronavirus-Pandemie 2020.  
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Entwicklung der Bruttowertschöpfung in Baden-Württemberg 
im Fünfjahresvergleich

Verarbeitendes Gewerbe Baugewerbe Dienstleistungsbereiche

Ins Verhältnis gesetzt werden die Veränderung vom Beginn zum Ende des jeweiligen 
Fünfjahreszeitraumes zum ersten Jahr des Fünfjahresszeitraumes. Dargestellt ist die kumulierte 
Veränderung.
Quelle: Statistische Ämter der Länder, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder, Reihe 1, 
Länderergebnisse Band 1, Berechnungsstand Februar 2025
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61,4%

Bruttowertschöpfung in Baden-Württemberg nach ausgewählten 
Wirtschaftsbereichen und -Gruppen

Quelle: Statistische Ämter der Länder, Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnung der Länder, Reihe 1, Länderergebnisse Band 
1,Berechnungsstand Februar 2025
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Dargestellt ist der Anteil der Empfänger/-innen am Jahresende an der Gesamtbevölkerung.  In die Berechnung der Mindestsicherungsquoten fließen die Empfänger/-innen 
folgender Sozialleistungen ein:  Gesamtregelleistung nach dem SGB II "Grundsicherung für Arbeitsuchende", Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem 
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Quelle: Statistisches Ämter der Länder Mindestsicherungsquote, Bundesländer nach Geschlecht, am 9.10.2025 abgerufen unter: 
https://www.statistikportal.de/de/sbe/ergebnisse/mindestsicherung/b-11-mindestsicherungsquote  
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Die Arbeitslosigkeit in Baden-Württem-

berg liegt traditionell deutlich unter dem 

Bundesdurchschnitt, bewegt sich aber in ei-

ner gewissen Parallelität. Betrug die Ar-

beitslosenquote 2008 noch 4,1 Prozent, 

stieg sie 2009 in der Finanz- und Wirt-

schaftskrise auf 5,1 Prozent, sank danach 

aber kontinuierlich bis auf 3,2 Prozent in 

den Jahren 2018 und 2019 – ein bundes-

weiter Spitzenwert, nah an der Vollbeschäf-

tigung. 

 

Im ersten Corona-Jahr 2020 stieg die Ar-

beitslosigkeit auf 4,1 Prozent. Im Jahr 2021 

sank die Arbeitslosigkeit dann zunächst auf 

3,9 Prozent und in 2022 dann auf 3,5 Pro-

zent, um daraufhin, wieder anzusteigen. Mit 

einer Arbeitslosenquote von 4,2 Prozent 

wurden auch in Baden-Württemberg im 

Jahr 2024 höhere Arbeitslosenquoten aus-

gewiesen als im ersten Corona-Jahr. 

 

In den darauffolgenden Jahren bewegte 

sich die Arbeitslosenquote zwischen 3,5  

Prozent und 3,9  Prozent. Für 2024 ist ein 

leichter Anstieg auf 4,2  Prozent zu ver-

zeichnen. 

 

 

 

Gleichzeitig ist die Zahl der gemeldeten 

Stellen, also der offenen Arbeitsstellen, die 

Arbeitgeber bei der Agentur für Arbeit, bei 

den Arbeitsagenturen oder Jobcentern ge-

meldet haben und die dort zum Zeitpunkt 

der Erhebung noch nicht besetzt sind in Ba-

den-Württemberg zurückgegangen.  

 

So waren im Jahr 2022 noch einhundertelf-

tausend Stellen unbesetzt. Dies stellte seit 

der Jahrtausendwende den zweithöchsten 

Wert dar. Lediglich 2018 lag die Zahl der 

gemeldeten Stellen höher.  
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Von diesem Hoch im Jahr 2022 sank die 

Zahl der offenen Stellen auf sechsund-

neunzigtausend in 2023 und zuletzt auf 

dreiundachtzigtausend im Jahr 2024 ab.  

 

Die Mindestsicherungsquote, also der An-

teil der Empfängerinnen und Empfänger 

von Mindestsicherungsleistungen an der 

Gesamtbevölkerung, ist im Bundesgebiet 

seit dem Jahr 2006, in dem 9,8 Prozent der 

Bevölkerung Mindestsicherungsleistungen 

erhalten hatte bis 2023 auf 8,6 Prozent zu-

rückgegangen4. 

 

Dabei war die Mindestsicherungsquote von 

ihrem Ausgangspunkt in 2006 bis 2012 auf 

8,7 Prozent zurückgegangen, bevor diese 

bis 2015 auf einen Wert von 9,7 Prozent 

anstieg, bevor dann bis 2021 ein Rückgang 

auf 8,0 Prozent zu beobachten war.  

 

Seit 2021 steigt die Mindestsicherungs-

quote wieder an und hat 2023 einen Wert 

von 8,6 Prozent erreicht.  

 

Für Baden-Württemberg betrug die Min-

destsicherungsquote im Jahr 2006 5,5 Pro-

zent. Ausgehend von diesem geringeren 

Ausgangsniveau verläuft die Entwicklungs-

kurve in Baden-Württemberg dabei flacher 

als im Bundesgebiet. So sind die oben be-

schriebenen Effekte bis 2012 zwar ebenso 

zu beobachten, während diese im Bundes-

gebiet jedoch 1,2 Prozentpunkte ausma-

chen, verändert sich die Hilfsquote in Ba-

den-Württemberg lediglich um 0,7 Prozent. 

Dies dürfte insbesondere mit der geringe-

ren Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg 

zusammenhängen.  

                                                           
4 Die entsprechende Tabelle der statistischen Ämter des 
Bundes und der Länder (B.1.1 Mindestsicherungsquote, 

 

Nach 2012 ist auch in Baden-Württemberg 

ein Anstieg der Mindestsicherungsquote zu 

beobachten. Diese erreicht 2015 einen zwi-

schenzeitlichen Höchststand von 6,0 Pro-

zent, bevor sie bis 2021 auf 5,1 Prozent zu-

rückgeht und dann bis 2023 auf 6,0 Prozent 

ansteigt.  

 

Auffällig ist in diesem Zusammenhang ins-

besondere, dass sich sowohl hinsichtlich 

der Arbeitslosenquote als auch hinsichtlich 

der Mindestsicherungsquoten die Unter-

schiede zwischen dem Bund und Baden-

Württemberg verringern. Dies dürfte insbe-

sondere mit der Wirtschaftsentwicklung der 

2010er Jahre und dem größeren Aufholpo-

tential anderer Bundesländer zusammen-

hängen. Da sich Baden-Württemberg im 

gesamten Betrachtungszeitraum zwischen 

3,2 Prozent und 5,1 Prozent Arbeitslosig-

keit und damit nah an der Vollbeschäfti-

gung bewegt, dürften die Abnahmepotenti-

ale für Arbeitslosigkeit und Mindesthil-

fequoten – im Vergleich zum Bund als Gan-

zen – begrenzt sein. 

 

Die Anstiege insbesondere des Jahres 

2015 und 2022 dürften durch die Fluchtbe-

wegungen in diesen Jahren beeinflusst 

sein. 

 

Auffällig ist aber auch, dass für die Hil-

fequoten während der Finanz- und Wirt-

schaftskrise 2008 / 2009 und während der 

Coronavirus-Pandemie keine wesentlichen 

Zunahmen beobachtbar sind.  

 

So hatte die Hilfsquote in Baden-Württem-

berg im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr 

Bundesländer nach Geschlecht) steht derzeit nur für den 
Zeitraum ab 2006 und bis 2023 zur Verfügung. 
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um 0,2 Prozentpunkte oder 3,9 Prozent zu-

genommen. Angesichts der disruptiven Ef-

fekte dieses Jahres wären jedoch auch 

deutlich höhere Zunahmen erwartbar ge-

wesen.  

 

Mindestsicherungsquote und Arbeitslo-
sigkeit 
 
Die Mindestsicherungsquote bewegt sich 
dabei im Grundsatz in Abhängigkeit, aber 
nicht parallel zur Arbeitslosigkeit.  
 
Dies hängt mit der Bezugsgröße, nämlich 
der Gesamtbevölkerung statt der Erwerbs-
personen und den hier berücksichtigten 
Leistungen zur Mindestsicherung zusam-
men. Dies sind: 

- Das Bürgergeld für erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte und nicht er-
werbsfähige Leistungsberechtigte 
nach dem II. Sozialgesetzbuch, 

- Hilfe zum Lebensunterhalt außer-
halb von Einrichtungen nach dem 
XII. Sozialgesetzbuch, 

- Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung nach dem XII. So-
zialgesetzbuch und 

- Regelleistungen nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz. 

 
So werden also auch Personen berücksich-
tigt die als nicht Erwerbspersonen nicht in 
die Arbeitslosenquote einfließen. 
 

 

Von 2019 bis 20235 ist die Zahl der Erwerb-

stätigen Personen in Baden-Württemberg 

um etwa 78.500 Personen angestiegen und 

seit dem Jahr 2000 sogar um 917.800 Per-

sonen. Ähnlich wie die Bruttowertschöp-

fung hat sich auch die Beschäftigung in den 

einzelnen Wirtschaftsbereichen jedoch un-

terschiedlich entwickelt.  

 

                                                           
5 In der Tabelle 13312_0002 (Erwerbstätige (Inlandskon-
zept) nach Wirtschaftsbereichen standen zum Zeitpunkt 

So ist die Zahl der Beschäftigten im verar-

beitenden Gewerbe seit 2019 um 38.400 

Personen von 1,6139 Millionen auf 1,5755 

Millionen Personen und damit um 2,4 Pro-

zent gesunken. Die Zahl der Erwerbstäti-

gen im Baugewerbe ist demgegenüber um 

14.700 Personen von 335.900 auf 350.600 

Personen angewachsen. Dies entspricht 

einem Anstieg um 4,4%. 

 

Die Zahl Erwerbstätigen im Bereich der Öf-

fentliche und sonstige Dienstleistungen, Er-

ziehung, Gesundheit ist ebenfalls angestie-

gen und zwar um 90.500 Personen. Der 

Anstieg von 1,7919 Millionen auf 1,8824 

Millionen Personen entspricht dabei einem 

Zuwachs von 5,1 Prozent. 

 

Demgegenüber die die Zahl der sonst im 

Dienstleistungssektor Erwerbstätigen Per-

sonen um 0,7 Prozent oder 17.600 Perso-

nen von 2,5304 Millionen auf 2,548 Millio-

nen Personen angewachsen.  

  

Erwerbstätige, Arbeitsvolumen und Wert-
schöpfung 
 
Die Erwerbstätigenstatistik zählt Personen 
bzw. Arbeitsplätze. Wenn der Anteil von 
Teilzeit, saisonalen Unterbrechungen oder 
Kurzarbeit zunimmt, kann die Zahl der Er-
werbstätigen steigen, obwohl das Arbeitsvo-
lumen (Stunden) und die Wertschöpfung zu-
rückgehen. 
 

 

 

der Erstellung des Gemeindefinanzberichts nur Daten bis 
zum Jahr 2023 zur Verfügung. 
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 Rückblick auf die Finanzsituation des öffentlichen Gesamthaushalts 

 

Vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Schwä-

che verzeichnete der öffentliche Gesamt-

haushalt 2024 in seinen Kern- und Extra-

haushalten6 ein Finanzierungsdefizit in Höhe 

von 104,4 Mrd. Euro. Damit fällt der Finan-

zierungssaldo deutlich schlechter aus als im 

Vorjahr, in dem noch ein Defizit von 91,9 

Mrd. Euro ausgewiesen worden war.  

Trotz dieser Verschlechterung fällt er den-

noch merklich besser aus als in den von 

Coronavirus und dem ersten Kriegsjahr des 

Ukraine-Krieges geprägten Vorjahren, in 

welchen Finanzierungsdefizite von 127,3 

Mrd. Euro (2022), 133,2 Mrd. Euro (2021) 

bzw. 189,2 Mrd. Euro (2020) verbucht wur-

den.  

 

 

 

Das Finanzierungsdefizit des Jahres 2024 

entfällt dabei zu einem großen Teil auf den 

Bund, welcher in Kern- und Extrahaushalten 

ein Finanzierungsdefizit in Höhe von 50,895 

Mrd. Euro zu verbuchen hatte. Auf die Haus-

halte der Sozialversicherungen entfällt ein 

Finanzierungsdefizit von -10,51 Mrd. Euro, 

auf die der Länder 18,22 Mrd. Euro und auf 

die kommunalen Kern- und Extrahaushalte 

eines von 24,806 Mrd. Euro. 

 

Im Vergleich zum Vorjahr konnte nur der 

Bund sein Finanzierungsdefizit verringern. 

Dieses hatte 2023 noch 87,64 Mrd. Euro be-

tragen. Die Sozialversicherungen hatten 

2023 noch einen Finanzierungsüberschuss 

von 2,739 Mrd. Euro verbuchen können, 

während die Länder ein Finanzierungsdefizit 

von 146 Mio. Euro ausgewiesen hatten. Die 

Kommunen hatten 2023 ein Finanzierungs-

defizit von 6,825 Mrd. Euro zu verbuchen ge-

habt.  

  

                                                           
6  
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Kern- und Extrahaushalte des Bundes, der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der Sozialversicherung
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 Rückblick auf die Finanzsituation der kommunalen Kernhaushalte 

 

Klammert man die Extrahaushalte aus und 

betrachtet lediglich die kommunalen Kern-

haushalte, ist festzustellen, dass die Kom-

munen, also Landkreise, Städte, Gemeinden 

und Verbände 2024 ein Finanzierungsdefizit 

von 24,286 Mrd. Euro zu verbuchen hatten. 

 

Seit der Wiedervereinigung ist das Finanzie-

rungsdefizit nie höher ausgefallen. Selbst im 

Nachgang der Finanz- und Wirtschaftskrise 

fiel der Finanzierungssaldo in den Jahren 

2009 und 2010 bundesweit mit -7,471 bzw.  

-6,874 Mrd. Euro in absoluter Höhe deutlich 

besser aus. Auch im Vergleich zum Jahr 

2003, in welchem ein Finanzierungssaldo 

von -8,411 Mrd. Euro verbucht werden 

musste und zu Beginn der 1990er Jahre fiel 

der Finanzierungssaldo 2024 absolut deut-

lich schwächer aus.   

 

Die Gründe für den Rückgang des Finanzie-

rungssaldos sind insbesondere in der laufen-

den Rechnung zu finden. So hatte der lau-

fende Finanzierungssaldo bereits von 2022 

(32,62 Mrd. Euro) auf 2023 (26,5 Mrd. Euro) 

abgenommen. Dieser Trend hat sich vom 

Jahr 2023 auf das Jahr 2024 fortgesetzt und 

nochmals verstärkt. So nahm der laufende 

Finanzierungssaldo der kommunalen Kern-

haushalte von 26,5 Mrd. Euro auf 7,93 Mrd. 

Euro bzw. um 70 Prozent ab.  

 

Ursache für den Rückgang des laufenden Fi-

nanzierungssaldos war insbesondere der 

starke Anstieg der Ausgaben. Diese waren 

von 280 Mrd. Euro im Jahr 2023 auf 306,9 

Mrd. Euro im Jahr 2024 und damit um etwa 

9,6 Prozent angestiegen.  

 

Ein Ausgabezuwachs war dabei über alle 

Bereiche zu beobachten, jedoch unter-

schiedlich stark. So wuchsen die Personal-

ausgaben von 80,9 Mrd. Euro auf 88,1 Mrd. 

Euro und damit um 8,9 Prozent, der laufende 

Sachaufwand von 68,1 Mrd. Euro auf 73,5 

Mrd. Euro um 7,8 Prozent und die Zinsaus-

gaben von 2,4 Mrd. Euro auf 3,2 Mrd. Euro 

damit um 32 Prozent. Relativ stellt der An-

stieg der Zinseinnahmen damit den stärksten 

Anstieg der Ausgabearten der laufenden 

Rechnung dar, absolut jedoch den kleinsten 

Posten und Zuwachs. 

 

Der absolut stärkste Zuwachs war in den lau-

fenden Zuweisungen und Zuschüssen, 

Schuldendiensthilfen zu verzeichnen. Diese 

wuchsen von 192,6 Mrd. Euro auf 210,2 Mrd. 

Euro und damit um 17,6 Mrd. Dies stellt ei-

nen Zuwachs in Höhe von 9,2 Prozent dar. 

 

Der größte Teil des Zuwachses entfiel mit 

12,93 Mrd. Euro auf die „anderen Bereiche“, 

also an Bereiche außerhalb des öffentlichen 

Gesamthaushalts. Dies umfasst Zahlungen 

an Unternehmen oder öffentliche Einrichtun-

gen außerhalb des öffentlichen Gesamt-

haushalts, Leistungen an natürliche Perso-

nen, also insbesondere Sozialleistungen, 

aber auch Zahlungen an soziale und ähnli-

che Einrichtungen, beispielsweise an Wohl-

fahrtsverbände oder gemeinnützige Träger. 

 

Innerhalb dieses Bereichs wuchsen die Ren-

ten, Unterstützungen und sonstige Geldleis-

tungen von 75,6 Mrd. Euro im Jahr 2023 auf 

84,5 Mrd. Euro und damit um 11,9 Prozent 

am stärksten an. Die Zuweisungen und Zu-

schüsse an Unternehmen und öffentliche 

Einrichtungen wiederum nahmen von 14,2 

Mrd. Euro auf 15,7 Mrd. Euro bzw. um 1,5 
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Mrd. Euro oder 10,7 Prozent zu. Dabei dürf-

ten insbesondere die Zuweisungen und Ver-

lustübernahmen an und von kommunalen 

und privaten Krankenhäusern eine wesentli-

che Rolle gespielt haben. 

 

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Cura-

con geht davon aus, dass kommunale Trä-

ger 2024 deutschlandweit rund 4 bis 5 Milli-

arden Euro an Unterstützungs- und Defizit-

ausgleichsleistungen an öffentliche Kran-

kenhäuser gezahlt haben, um sie zu erhal-

ten. Dies entspreche einem Defizitausgleich 

von etwa 20.000 Euro pro Bett im Kalender-

jahr7.  

 

Soziale und ähnliche Einrichtungen wiede-

rum erhielten im Jahr 2024 Zuweisungen von 

28,9 Mrd. Euro aus den kommunalen Haus-

halten. Gegenüber dem Vorjahr 2023 sind 

diese damit von 26,5 Mrd. Euro um 9,3 Pro-

zent angewachsen.  

 

Die Einnahmen der laufenden Rechnung 

wiederum sind wesentlich weniger dyna-

misch gewachsen als die Ausgaben. So wa-

ren 2023 noch 303,5 Mrd. Euro verbucht 

worden. Dieser Betrag wuchs um 11,3 Mrd. 

Euro auf 314,8 Mrd. Euro an. Dies entspricht 

einem Zuwachs von 3,7 Prozent. 

 

Am wenigsten dynamisch haben sich dabei 

die Steuereinnahmen entwickelt. Diese 

wuchsen von 130,3 Mrd. Euro auf 132,1 Mrd. 

Euro oder um 1,35 Prozent an. 

 

Die Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätig-

keit, also beispielsweise die Erlöse aus Ener-

gie und Wasserversorgung, Abfall- oder 

                                                           
7 Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

(2024): Diagnose: Unterfinanziert. Whitepaper zur Kran-
kenhausfinanzierung. Münster. Online verfügbar unter: 

Abwasserentsorgung wiederum wuchsen 

um 1 Mrd. Euro oder 10,2 Prozent von 9,5 

auf 10,5 Mrd. Euro an, während die Zinsein-

nahmen von 1,2 auf 1,9 Mrd. Euro bzw. um 

55,8 Prozent anwuchsen. 

 

Die laufenden Zuweisungen und Zuschüsse 

sowie Schuldendiensthilfen, welche von den 

Gemeinden und Gemeindeverbänden ver-

einnahmt wurden wiederum stiegen um 5,1 

Prozent von 200 Mrd. Euro auf 210 Mrd. 

Euro an. 

 

Die sonstigen laufenden Einnahmen, bei-

spielsweise Konzessionsabgaben, Einnah-

men aus Vermietung und Verpachtung oder 

dem Verkauf von Waren und Dienstleistun-

gen wiederum nahmen von 25,8 Mrd. Euro 

auf 27,6 Mrd. Euro bzw. um 6,9 Prozent zu.  

 

Das Finanzierungsdefizit der Kapitalrech-

nung wiederum sank von 29,5 Mrd. Euro auf 

32,3 Mrd. Euro weiter ab.  

 

Die Ausgaben der Kapitalrechnung stiegen 

von 53,1 Mrd. Euro auf 55,8 Mrd. Euro bzw. 

um 5,1 Prozent an, während die Einnahmen 

der Kapitalrechnung mit einem Zuwachs von 

60 Mio. Euro oder 0,3 Prozent auf 2024 dann 

23,6 Mrd. Euro weitestgehend stagnierten.  

 

Im Vergleich zum Vorjahr nahmen die 

Sachinvestitionen, also insbesondere Bau-

maßnahmen und der Erwerb von Sachver-

mögen von 41,8 Mrd. Euro auf 44,5 Mrd. 

Euro um 6,5 Prozent zu.  

https://www.curacon.de/whitepaper/whitepaper-diagnose-
unterfinanziert (zuletzt abgerufen am 22. August 2025). 

https://www.curacon.de/whitepaper/whitepaper-diagnose-unterfinanziert
https://www.curacon.de/whitepaper/whitepaper-diagnose-unterfinanziert
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Die Situation in den einzelnen Bundeslän-

dern stellt sich dabei, im Gegensatz zum 

Vorjahr und mit der Ausnahme von Thürin-

gen, durchweg negativ dar.  

 

Im Jahr 2023 waren es noch die Kommunen 

im Freistaat Bayern, welche mit -2,3 Mrd. 

Euro den sowohl absolut wie auch pro Kopf 

(-170 Euro je Einwohner) niedrigsten Finan-

zierungssaldo zu verbuchen hatten. Dieser 

fiel im Jahr 2024 nochmals deutlich auf -388 

Euro je Einwohner.  

 

Negativer als der Finanzierungssaldo der 

bayerischen Kommunen fielen nur die Finan-

zierungssalden in Hessen (-466 Euro je Ein-

wohner) und Niedersachsen (-469 Euro je 

Einwohner) aus.  

 

Die Gemeinden und Gemeindeverbände Ba-

den-Württembergs reihten sich hinter den 

Kommunen Nordrhein-Westfalens (-346 

Euro je Einwohner) und Schleswig-Holsteins 

(-272 Euro je Einwohner) mit einem Finan-

zierungssaldo von -270 Euro je Einwohner 

auf dem sechsten Rang der niedrigsten Fi-

nanzierungssalden ein.  

 

Der höchste Finanzierungssaldo konnte von 

der kommunalen Ebene Thüringens ver-

bucht werden, welche 38 Euro je Einwohner 

auswies, gefolgt von Sachsen-Anhalt (-79 

Euro je Einwohner) und Rheinland-Pfalz (-

152 Euro je Einwohner).  

 

In keinem Bundesland wurde 2024 eine Ver-

besserung des Finanzierungssaldos im Ver-

gleich zum Vorjahr 2023 verbucht.  

Nach den Daten des statistischen Bundes-

amtes hat sich die Einnahmesituation der 

Kommunen in allen Bundesländern, weiter 

verbessert. Dies war, bis auf Rheinland-

Pfalz, bereits im Vorjahr der Fall. 

 

So nahmen die bereinigten Einnahmen (also 

die Summe der Einnahmen der laufenden 

Rechnung und der Kapitalrechnung) um 3,4 

Prozent zu. Noch stärker stiegen allerdings 

die bereinigten Ausgaben (Summe der Aus-

gaben der laufenden Rechnung und der Ka-

pitalrechnung), nämlich um 8,9 Prozent. 

 

Besonders stark ist der Ausgabenanstieg im 

Saarland, wo die kommunalen Kernhaus-

halte ein Ausgabenplus von knapp 15 Pro-

zent zu verzeichnen hatten. Gleichzeitig stie-

gen dort auch die Einnahmen mit rund 9,4 

Prozent deutlich stärker als in den übrigen 

Ländern. In Mecklenburg-Vorpommern und 

Rheinland-Pfalz, lagen die Einnahmen na-

hezu auf dem Niveau der Ausgabensteige-

rung (MV: ca. 6,7 Prozent zu 7,9 Prozent; 

RP: ca. 8 Prozent zu 8,1 Prozent). 

 

In den meisten anderen Ländern hingegen 

öffnen sich die Scheren: Die Ausgaben stei-

gen deutlich, während die Einnahmen nur in 

geringem Maße zulegen. Beispiele hierfür 

sind Niedersachsen (Ausgaben +9,2 Pro-

zent, Einnahmen +1,7 Prozent), Hessen (8,7 

Prozent zu 2,2 Prozent) oder Sachsen-An-

halt (7,2 Prozent zu 1,8 Prozent). Auch Ba-

den-Württemberg zeigt ein starkes Ausei-

nanderklaffen (+9,6 Prozent Ausgaben ge-

genüber +2,5 Prozent Einnahmen). 
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BW BY BB HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH FL insg.

2023 48 -170 54 -162 -107 -149 -109 -135 83 50 22 -71 139 -79 -102 41

2024 -270 -388 -164 -466 -172 -469 -346 -152 -79 -170 -171 -272 38 -314 -348 -134
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 Finanzsituation der kommunalen Kernhaushalte in Baden-Württemberg  

 

 Finanzierungssaldo insgesamt 

Die baden-württembergischen Kommunen, 

also die Städte, Gemeinden, Landkreise 

und Verbände konnten im Jahr 2024 erst-

mals seit dem Jahr 2010 keinen positiven 

Finanzierungssaldo erwirtschaften. Der 

Finanzierungssaldo der kommunalen Kern-

haushalte wird vom statistischen Landes-

amt mit -3,095 Mrd. Euro ausgewiesen. 

Dies entspricht einem Rückgang zum Vor-

jahr in Höhe von 3,538 Mrd. Euro8.  

Bereits im Vorjahr 2023 war der Finanzie-

rungssaldo auf seinen zweitniedrigsten 

Stand seit dem Jahr 2010 gefallen.  

 

Der Finanzierungssaldo des Jahres 2024 

ist der niedrigste Finanzierungssaldo seit 

der Jahrtausendwende. Er fällt, in absolu-

ten Werten, deutlich geringer aus als der Fi-

nanzierungssaldo des Finanzkrisenjahres 

                                                           
8 Daten des Statistischen Landesamts für die Kernhaus-

halte der Kommunen 2022. Auf die abweichenden 

2009, welcher mit -2,381 Mrd. Euro zubu-

che schlug. Allerdings fiel der Finanzie-

rungssaldo von 2008 auf 2009 mit einem 

Rückgang von 4,165 Mrd. Euro deutlich 

stärker aus, als der aktuelle Rückgang des 

Finanzierungssaldos. Seinerzeit war der Fi-

nanzierungssaldo von 1,784 Mrd. Euro im 

Jahr 2008 auf -2,381 Mrd. Euro gefallen. 

 

Abgrenzungen und sich daraus ergebenden Unterschiede 
der Daten des statistischen Landes zu den Daten des sta-
tistischen Bundesamtes wird hingewiesen. 
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Verhältnis von Finanzierungssaldo zu 
bereinigten Ausgaben 
 
Da die Körperschaftsgruppen sich in ihrer 
Zusammensetzung, Aufgabenstruktur und 
wirtschaftlichen Situation teilweise beträcht-
lich unterscheiden, dürften absolute Werte 
jedoch nur Teilaussagen über die Bedeu-
tung des Finanzierungssaldos ermöglichen. 
Um dessen Bedeutung zu ermessen, kann 
beispielsweise auf das Verhältnis von Finan-
zierungssaldo und Bereinigten Ausgaben 
abgestellt werden. Diese Kennzahl zeigt, 
wie groß der Überschuss oder das Defizit im 
Vergleich zu den gesamten Ausgaben ist. 
 

• Ein positiver Wert bedeutet, dass 
nach Abzug aller Ausgaben noch 
Geld übrigbleibt – also ein Über-
schuss erzielt wurde. Ein Wert von 1 
Prozent würde bedeuten, dass die 
Ausgaben zu 101 Prozent durch 
Einzahlungen gedeckt wurden, dass 
also ein „Puffer“ von einem Prozent 
der Ausgaben besteht. 

• Ein negativer Wert zeigt, dass mehr 
ausgegeben als eingenommen 
wurde – es liegt ein Defizit vor. Ein 
Wert von -1 Prozent würde bedeu-
ten, dass die Ausgaben nur zu 99 
Prozent durch Einzahlungen ge-
deckt wurden. 

 

 

Der Wert von 1,784 Mrd. Euro im Jahr 2008 

wurde seit der Jahrtausendwende nur in 

drei Jahren überschritten, 2012 (2,274 Mrd. 

Euro), 2007 (2,261 Mrd. Euro) und 2018 

(2,132 Mrd. Euro). Auch in den Vorjahren 

2006 und 2007 waren vergleichsweise 

hohe Finanzierungssalden erreicht worden. 

 

Insgesamt scheint der Vergleich des aktu-

ellen Rückgangs des Finanzierungssaldos 

mit dem Jahr 2009, über einen bloßen Ver-

gleich der Höhe der Finanzierungssalden, 

ebenso wie ein Vergleich der allgemeinen 

wirtschaftlichen Situation wenig Parallelen 

aufzuzeigen. Dem starken Rückgang des 

Finanzierungssaldos im Jahr 2009 lag ein 

einmaliges, externes Ereignis, die Finanz- 

und Wirtschaftskrise, zugrunde. Es wurde 

ein einmaliger, tiefer Einbruch realisiert, 

dem sich eine schnelle Erholung an-

schloss, die kommunalen Finanzen waren 

in diesem Zusammenhang starken Belas-

tungen ausgesetzt, insbesondere durch 

starke Einnahmerückgänge. 

 

2024 stellt sich diese Situation anders dar. 

Umfassende Einnahmerückgänge sind 

nicht zu beobachten, wohl aber starke Kos-

tensteigerungen, die weit über die Einnah-

mezuwächse hinaus gehen.  

 

Die bereinigten Einnahmen der Baden-

Württembergischen Kommunen sind im Jahr 

2024 um 2,73 Prozent oder 1,441 Mrd. Euro 

auf 54,214 Mrd. Euro angestiegen. Die be-

reinigten Ausgaben wiesen ein absolut wie 

relativ stärkeres Wachstum auf und stiegen 

um 9,52 Prozent oder 4,979 Milliarden Euro 

auf 54,309 Milliarden Euro an. Der Finanzie-

rungsüberschuss der laufenden Rech-

nung nahm um 49,91 Prozent oder 2,988 

Millionen Euro auf 2,998 Milliarden Euro ab. 

Gleichzeitig nahm der Finanzierungsbedarf 

der Kapitalrechnung um 9,93 Prozent oder 

550 Millionen Euro auf 6,093 Milliarden Euro 

zu. Saldiert ergibt sich so eine Verschlechte-

rung des Finanzierungssaldos um 3,538 

Mrd. Euro.
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II.4.1.1. Finanzierungssaldo nach Gemeindearten 

 

Der Finanzierungssaldo verteilte sich dabei 

weitestgehend gleichmäßig auf die Stadt-

kreise (-1,159 Mrd. Euro), die kreisangehöri-

gen Gemeinden (-1,106 Mrd. Euro) und die 

Landkreise (-878 Mio. Euro). Der Finanzie-

rungssaldo der Verbände wiederum spielte 

mit 48 Mio. Euro nur eine untergeordnete 

Rolle. 

Dabei konnten die Stadtkreise (229 Mio. 

Euro) und die kreisangehörigen Städte und 

Gemeinden (892 Mio. Euro) im Vorjahr noch 

positive Finanzierungssalden verbuchen. 

Die Landkreise wiederum hatten bereits im 

Vorjahr ein Finanzierungsdefizit von 696 

Mio. Euro zu tragen. Die Verbände hatten im 

Vorjahr einen Finanzierungssaldo von 19 

Mio. Euro verbucht. 

 

Vergleicht man das Verhältnis von Finanzie-

rungssaldo und bereinigten Ausgaben, so 

zeigt sich, dass die Stadtkreise mit einem 

Wert von -8,6 Prozent und die Landkreise mit 

einem Wert von -8,1 Prozent im Jahr 2024 

schwächere Ergebnisse als die kreisangehö-

rigen Gemeinden zu verbuchen hatten, bei 

welchen ein Verhältnis von -3,4 Prozent zu 

Buche schlug. 

 

 

  

-5,4%
-8,6%

-3,4%

-8,1%

30,3%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Gemeinden / Gv Stadtkreise Ka - Gemeinden Landkreise Verbände

Verhältnis von Finanzierungssaldo der Kernhaushalte der 
Gemeinden/Gv. in Baden-Württemberg zu bereinigten 

Ausgaben 

Quelle: Statistisches Landesamt , Kassenstatistik (vorläufige Zahlen).



Gem e inde tag  Baden -W ür t t emberg  

 

  

Gemeindetag Baden-Württemberg | Panoramastraße 31 | 70174 Stuttgart Seite | 33  
 

II.4.1.2. Finanzierungssaldo der Städte und Gemeinden 

 

 

Finanzierungssaldo der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg, je Einwohner. Quelle: Statistisches Landesamt. Viertel-

jährliche Kassenstatistik 2024, Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2024, Tabelle 12411_0005. 

 

Auch innerhalb der Gruppe der Städte und 

Gemeinden waren die Entwicklungen kei-

nesfalls einheitlich. Die Finanzierungssal-

den bewegten sich in einer Spanne von 

11.375 Euro je Einwohner und -3.266 Euro 

je Einwohner. Im Durchschnitt lag der Fi-

nanzierungssaldo bei -201 Euro je Einwoh-

ner. 

 

Im Vorjahr 2023 bewegten sich die Finan-

zierungssalden noch in einem Korridor von 

16.338 Euro je Einwohner und -2.626 Euro 

je Einwohner. Im Durchschnitt betrug der 

Finanzierungssaldo im Vorjahr 100 Euro je 

Einwohner.  

 

414 Städte und Gemeinden haben 2024 ei-

nen positiven oder neutralen Finanzie-

rungssaldo erreicht. Die Summe dieser po-

sitiven Finanzierungssalden belief sich auf 

1,043 Mrd. Euro. 
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Demgegenüber stehen 687 Städte und Ge-

meinden, welche einen negativen Finanzie-

rungssaldo ausgewiesen haben. Auf diese 

entfällt ein Finanzierungsdefizit von 3,308 

Mrd. Euro. 

 

Insgesamt haben damit 62 Prozent der Ba-

den-Württembergischen Städte und Ge-

meinden einen negativen Finanzierungs-

saldo verbuchen müssen.  

 

Im Vorjahr 2023 hatten noch 530 Stadt-

kreise und kreisangehörige Städte- und 

Gemeinden einen negativen Finanzie-

rungssaldo erwirtschaftet. Dies entspricht 

einem Anteil von 48 Prozent der Gemein-

den. Auf diese entfiel ein Finanzierungs-

saldo von insgesamt 1,374 Milliarden Euro.  

 

Im Vorvorjahr 2022 wiederum betrug die 

Zahl der Städte und Gemeinden mit nega-

tivem Finanzierungssaldo noch 440 oder 

40 Prozent. Diese vereinten einen negati-

ven Finanzierungssaldo von 1,296 Milliar-

den Euro auf sich. 

 

Die sinkenden Finanzierungssalden, so-

wohl insgesamt, als auch innerhalb der 

Gruppen der Gemeinden mit negativem 

und positivem Finanzierungssaldo und der 

steigenden Zahl von Gemeinden mit nega-

tivem Finanzierungssaldo legen den 

Schluss nahe, dass es sich um ein struktu-

relles Problem beinahe aller und nicht das 

einzelner Gemeinden oder Gemeindegrup-

pen handelt.  
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Dies spiegelt sich auch darin, dass nicht 

nur einzelne Gemeinden oder Gemeinde-

größenklassen einen negativen Finanzie-

rungssaldo aufwiesen. Vielmehr waren die 

Finanzierungssalden in Summe über alle 

Größenklassen hinweg durchweg negativ.  

 

Dies hatte sich in den Vorjahren noch an-

ders dargestellt. In diesen waren lediglich in 

der Größenklasse von 200.000 – 500.000 

Einwohner durchgehend negative Finan-

zierungssalden verbucht worden.Im Jahr 

2021 war zudem in der Größenklasse unter 

1.000 Einwohner und der über 500.000 Ein-

wohner ein negativer Finanzierungssaldo 

verbucht worden. Darüber hinaus waren 

die Finanzierungssalden über die 

Gemeindegrößenklassen hinweg posi-

tiv.Bei (größeren) Städten sind diese Ef-

fekte durch die schiere Größe abgefedert., 

was die Werte tendenziell weniger schwan-

kungsanfällig macht.  

 

Wie stark der negative Finanzierungssaldo 

des Jahres 2024 ins Gewicht fällt, zeigt sich 

bei der Aufsummierung der Finanzierungs-

salden von 2021 bis 2025. So wurden bei 

den Städten und Gemeinden von 2021 bis 

2023 Finanzierungssalden von insgesamt 

2,406 Mrd. Euro verbucht. Durch den Fi-

nanzierungssaldo des Jahres 2024 in Höhe 

von 2,265 Milliarden Euro, wurden diese 

Salden jedoch beinahe aufgezehrt.

 

Größenklasse 2021 
 
 
in 
TEUR 

2022 
 
 
in  
TEUR 

2023 
 
 
in 
TEUR 

2024 
 
 
in 
TEUR 

2021 
bis  
2024 
in 
TEUR 

Durchschnitt 2021 - 2024 

Durch-
schnitt 
in  
TEUR 

Einwohner Euro je 
Einwoh-
ner 

unter 1.000 Einw. -24  3.237  175  -5.085  -1.697  -424  39.616  -11  

1.000 bis unter 
3.000 Einw. 

10.390  52.718  13.352  -72.309  4.150  1.038 557836  2  

3.000 bis unter 
5.000 Einw. 

68  47  81.050  -58.068  138.097 34.524  906.357  38  

5.000 bis unter 
10.000 Einw. 

150.017 144.769 253.304  -131.248  416.844 104.211  1.865.767  56  

10.000 bis unter 
20.000 Einw. 

66.710  43.959  78.104  -231.784  -43.011  -10.753 2.113.353  -5  

20.000 bis unter 
50.000 Einw. 

153.403  155.105 203.153 -374.449  137.212 34.303  2.360.807  15  

50.000 bis unter 
100.000 Einw. 

79.167  355.387 265.949 -279.849 420.655 105.164 1.254.096  84  

100.000 bis unter 
200.000 Einw. 

164.086  23.764  48.187 -165.621  70.416  17.604  670.588  26  

200.000 bis unter 
500.000 Einw. 

-23.519  -250.445 -155.426 -559.070  
-

988.459 
-247.115  860.928  -287  

über 500.000 
Einw. 

-17.663 59.169  332.742 -387.635 -13.387  -3.347  612.986  -5  

Städte und Ge-
meinden 

650.745 634.602 1.120.591 -2.265.117 140.821 35.205  11.241.334  3  
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Laufender Finanzierungssaldo der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg, je Einwohner. Quelle: Statistisches Landes-

amt. Vierteljährliche Kassenstatistik 2024, Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2024, Tabelle 12411_0005. 

 

Wie für die Kommunen als Ganzes, gilt 

auch für die Städte und Gemeinden als 

Gruppe festzustellen, dass der Laufende 

Finanzierungssaldo sich im Vergleich zum 

Vorjahr wesentlich verschlechtert hat. Hat-

ten die Städte und Gemeinden im Vorjahr 

2023 noch einen laufenden Finanzierungs-

saldo von 5,985 Milliarden Euro verbuchen 

können, fiel dieser im Jahr 2024 um etwa 

50 Prozent auf 2,998 Milliarden Euro. 

 

Vergleichbar stark war der Finanzierungs-

saldo zuletzt im Jahr 2009 eingebrochen. 

Damals ging der Finanzierungssaldo von 

4,299 Milliarden Euro auf 1,287 Milliarden 

Euro zurück. Dies entsprach einem Rück-

gang um 70 Prozent.  

 

Der laufende Finanzierungssaldo hat inso-
fern Bedeutung als dass er zeigt, ob die lau-
fenden Einnahmen (insbesondere Steuern, 
Gebühren, Schlüsselzuweisungen) ausrei-
chen, um die laufenden Ausgaben (Personal, 
Sachaufwand, laufende Transferleistungen) 
zu decken. 
 
Ein positiver laufender Finanzierungssaldo 
bedeutet, dass die Gemeinden aus diesem 
laufenden Betrieb Überschüsse erwirtschaf-
ten können, die für Investitionen, zur Schul-
dentilgung oder zum Rücklagenaufbau ge-
nutzt werden können. 
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Ein negativer laufender Finanzierungssaldo 
zeigt dagegen, dass schon die laufenden 
Ausgaben nicht gedeckt sind – also die Rück-
lagen aufgezehrt oder – am langen Ende – 
Vermögen veräußert oder sogar Kredit auf-
genommen werden müssten um die laufende 
Betriebstätigkeit finanzieren zu können. Im 
laufenden Finanzierungssaldo sind demnach 
insbesondere die größeren Schwankungen 
unterliegende Investitionstätigkeit beinhaltet. 
 

 

Der laufende Finanzierungssaldo bewegte 

sich im Jahr 2024 zwischen -1.706 Euro je 

Einwohner und 11.626 Euro je Einwohner, 

durchschnittlich betrug er 256 Euro je Ein-

wohner.  

 

Im Vorjahr 2023 bewegte sich der laufende 

Finanzierungssaldo noch zwischen 16.718 

Euro je Einwohner und -1.792 Euro je Ein-

wohner, im Mittel bei 529 Euro je Einwoh-

ner.  

 

Gleichzeitig ist die Zahl der Städte und Ge-

meinden mit einem negativen Finanzie-

rungssaldo der laufenden Rechnung, ei-

nem Indiz für eine Haushaltsnotsituation 

sprunghaft angestiegen. So mussten ins-

gesamt 187 Städte und Gemeinden im Jahr 

2024 einen negativen laufenden Finanzie-

rungssaldo verbuchen.  

 

Dies entspricht einem Anstieg dieser Ge-

meinden in einer Notsituation um etwa 200 

Prozent. 

 

Bereits im Vorjahr 2023 war die Zahl der 

Gemeinden mit negativen laufenden 

Finanzierungssaldo auf 62 angewachsen. 

2022 hatten noch 51 Gemeinden einen ne-

gativen laufenden Finanzierungssaldo ver-

bucht. 

 

Von diesen 187 Gemeinden hatte eine Ge-

meinde seit 2021 durchgehend einen nega-

tiven Finanzierungssaldo zu verbuchen ge-

habt. Sechs Gemeinden hatten in 2024 und 

zwei weiteren der drei Jahre vorangegan-

genen Jahre negative Finanzierungssalden 

verbucht. 35 Gemeinden hatten 2024 und 

in einem weiteren der letzten vier Jahre ei-

nen negativen laufenden Finanzierungs-

saldo zu verbuchen gehabt. 145 Gemein-

den haben 2024 erstmals in den letzten vier 

Jahren einen negativen laufenden Finan-

zierungssaldo verbucht. 

 

Die Summe der negativen laufenden Fi-

nanzierungssalden dieser 187 Gemeinden 

belief sich 2024 auf 371 Mio. Euro.  

 

Demgegenüber stehen insgesamt 914 

Städte und Gemeinden, welche einen po-

sitiven Finanzierungssaldo verbuchen 

konnten. Auf diese entfallen 3,247 Milliar-

den Euro. 

 

Nachdem die laufenden, wie außerordentli-

chen Kredittilgungen im laufenden Finan-

zierungssaldo nicht beinhaltet sind, müss-

ten die Städte und Gemeinden jedoch nicht 

nur einen neutralen Finanzierungssaldo er-

wirtschaften, sondern vielmehr einen Fi-

nanzierungssaldo oberhalb der Tilgungs-

verpflichtungen. Erfolgt dies nicht, so müss-

ten Kredittilgungen aus Rücklagen oder 

Neukreditaufnahmen finanziert werden. 
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Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg, je Einwohner. Quelle: Statistisches Lan-

desamt. Vierteljährliche Kassenstatistik 2024, Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2024, Tabelle 12411_0005. 

 

Berücksichtigt man, neben den laufenden 

Einzahlungen und Auszahlungen die Til-

gungen der Städte und Gemeinden, so er-

hält man die Nettoinvestitionsfinanzie-

rungsmittel der Städte und Gemeinden, 

also den Betrag, welcher effektiv für Inves-

titionen zur Verfügung steht. 

 

Ist dieser Betrag negativ, so war die Ge-

meinde nicht in der Lage neben ihren lau-

fenden Auszahlungen auch ihre Tilgungen 

aus laufenden Einzahlungen zu finanzie-

ren. Der kamerale Verwaltungshaushalte 

hätte nicht die erforderliche Mindestzufüh-

rungsrate an den Finanzhaushalt erreicht.  

 

Im Jahr 2024 mussten insgesamt 243 

Städte und Gemeinden negative Nettoin-

vestitionsfinanzierungsmittel verbuchen. 

Dies entspricht einem Anteil von 22%. 

 

Im Vorjahr lag die Zahl der Gemeinden mit 

negativen Nettoinvestitionsfinanzierungs-

mitteln noch bei 99 und damit bei 9%. 

 

Demnach hat ist die Zahl der Gemeinden, 

welche Tilgungen und laufende Auszahlun-

gen nicht über laufende Einzahlungen ab-

decken können innerhalb eines Jahres um 

144% gestiegen. 
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 Laufende Rechnung der Kommunalen Kernhaushalte 2024 

 

II.4.2.1. Einnahmen der laufenden Rechnung 

 

Im Jahr 2024 verbuchten die Baden-Würt-

tembergischen Kommunen in der laufenden 

Rechnung Einnahmen in Höhe von 51,5 Mil-

liarden Euro. Dies sind 1,7 Milliarden Euro o-

der 3,3 Prozent mehr als im Vorjahr. In 2023 

waren noch Einnahmen der laufenden Rech-

nung in Höhe von 49,8 Milliarden Euro ver-

einnahmt worden. Dies hatte einer Zunahme 

um 3,5 Milliarden Euro oder 7,7 Prozent ge-

genüber dem Vorjahr 2022 entsprochen. 
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II.4.2.1.1. Steuereinnahmen 

 

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Kassenstatistik, Realsteuervergleich, Bundesamt für Kartographie und Ge-

odäsie, abgerufen unter: https://gdz.bkg.bund.de/index.php/default/open-data.html 

 

Die Nettoeinnahmen aus Steuern und 

Steuerbeteiligungen sind gegenüber dem 

Vorjahr um 2,1 Prozent auf 21,1 Mrd. Euro 

abgesunken. Im Vorjahr konnten noch Ein-

nahmen von insgesamt 21,5 Mrd. Euro ver-

bucht werden. Rückgänge von Steuerein-

nahmen im Vergleich zum jeweiligen Vor-

jahr sind vergleichsweise selten. Zuletzt 

waren die Steuereinnahmen im Jahr 2020 

(um 6,7 Prozent), im Jahr 2009 (um 14,8 

Prozent), sowie in den Jahren 2002 (um 3,6 

Prozent) bzw. 2001 (um 4,4 Prozent) zu-

rückgegangen. Trotz dieses Rückganges 

im Vergleich zum Vorjahr, kann man nicht 

von einem Einbruch der Steuereinnahmen 

sprechen. So ist das Jahr 2024 das Jahr mit 

den zweithöchsten jemals verbuchten no-

minalen Steuereinnahmen. Gegenüber 

dem Jahr 2022 mit den dritthöchsten Ein-

nahmen fallen die Steuereinnahmen um 

8,8 Prozent höher aus, gegenüber dem 

Jahr 2021 sogar um 18,5 Prozent. Im Ver-

gleich zum Jahr 2019 haben die Steuerein-

nahmen bis 2024 um 25,6 Prozent zulegen 

können. 

https://gdz.bkg.bund.de/index.php/default/open-data.html
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Im Jahr 2024 haben sich die Steuereinnah-

men der Baden-Württembergischen Städte 

und Gemeinden, im Vergleich zu den Steu-

ereinnahmen der Städte und Gemeinden 

im gesamten Bundesgebiet (ohne Stadt-

staaten) jedoch unterdurchschnittlich ent-

wickelt.  

 

Die Steuer- und Steuerbeteiligungseinnah-

men der Kernhaushalte der Gemeinden 

und Gemeindeverbänden waren von 2023 

auf 2024 um insgesamt 1,3 Prozent ange-

wachsen. Lediglich Sachsen (-0,1 Prozent) 

Sachsen-Anhalt (-4,9 Prozent), Thüringen 

(-3,0 Prozent) und Baden-Württemberg (-

2,1 Prozent) hatten rückläufige Steuerein-

nahmen zu verbuchen. 
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Während die Steuereinnahmen der Baden-

Württembergischen Kommunen in den letz-

ten Jahren im Wesentlichen durch starke 

Gewerbesteuerzuwächse dominiert wa-

ren, wurden im Jahr 2024 im Vergleich zum 

Jahr 2023 um 5,3 Prozent geringere Ge-

werbesteuernettoeinnahmen verbucht. In 

absoluten Zahlen gehen die Gewerbesteu-

ernettoeinnahmen von 10,4 Mrd. Euro auf 

9,9 Mrd. Euro zurück. Im Jahr 2024 ma-

chen die Gewerbesteuernettoeinnahmen 

47 Prozent der Nettosteuereinnahmen der 

Baden-Württembergischen Kommunen 

aus. 

 

Anders als die Gewerbesteuer sind alle an-

deren kommunalen Steuereinnahmearten 

im Jahr 2024 gewachsen oder stagniert.  

 

Der Gemeindeanteil an der Einkom-

mensteuer wuchs im Vergleich zum Vor-

jahr um 0,6 Prozent oder 47 Millionen Euro 

an und stagnierte damit effektiv bei 7,7 

Milliarden Euro. Im Vorjahr war der Ge-

meindeanteil an der Einkommensteuer 

noch kräftig um 9,5 Prozent oder 664 Mio. 

Euro angewachsen. Dieser scheinbar 

starke Zuwachs im Vorjahr hat jedoch tech-

nische Gründe. So waren die Einnahmen 

aus dem Gemeindeanteil aus der Einkom-

mensteuer von 2021 auf 2022 um 2,5  Pro-

zent oder 171 Mio. Euro angewachsen. In 

diesem Jahr 2022 waren durch die Energie-

preispauschale die Abschlagszahlungen 

für den Gemeindeanteil an der Einkom-

mensteuer im 3. und 4. Quartal deutlich ge-

ringer ausgefallen, als dies durch das ei-

gentliche Aufkommen geboten gewesen 

wäre. Dies führte zu einer sehr hohen Ab-

schlusszahlung von 473 Millionen Euro für 

das Jahr 2022, welche jedoch erst in 2023 

kassenwirksam wurde. Im Vergleich dazu 

beläuft sich die Abschlusszahlung für 2023 

im Jahr 2024 auf lediglich 88 Millionen 

Euro. 
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von 2022 bis 2024, in Prozent, Quelle: Statistisches Bundesamt, vierteljährliche Kassenstatistik
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Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 

stagnierte im Wesentlichen bei einem Zu-

wachs von 0,2 Prozent oder 2 Mio. Euro bei 

1,1 Mrd. Euro. Die sonstigen Steuern stie-

gen um 3,3 Prozent bzw. 11 Mio. Euro auf 

354 Mio. Euro.  

 

Steuerverteilung  

Im Durchschnitt konnten die baden-würt-

tembergischen Städte und Gemeinden 

2024 Nettosteuereinnahmen von 1.877 

Euro je Einwohner verbuchen. Im Vergleich 

zum Vorjahr, in welchem noch 1.924 Euro 

je Einwohner vereinnahmt werden konnten, 

stellt dies einen leichten Rückgang dar. 

 

Die Steuereinnahmen waren auch 2024 

nicht nur zwischen den Gemeinden, son-

dern auch innerhalb der Gemeindegrößen-

klassen ungleich verteilt. 

 

Während in der Größenklasse unter 1.000 

Einwohner Steuereinnahmen von 1.424,37 

Euro je Einwohner verbucht worden waren, 

fielen in der Größenklasse über 500.000 

Einwohner 3.246,72 Euro je Einwohner an. 
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II.4.2.1.2. Einnahmen aus Gebühren und Entgelten 

 

Die Einnahmen aus Gebühren und Entgel-

ten9 sind im Jahr 2024 um 6,2 Prozent oder 

177 Mio. Euro auf 3,0 Mrd. Euro gestiegen. 

Bereits im Vorjahr waren diese um 5,8 Pro-

zent oder 157 Mio. Euro angestiegen, im 

Vorvorjahr um 10 Prozent.  

 

Damit haben sich die Gebühren seit 2019 im 

Ergebnis parallel zur Entwicklung des Ver-

braucherpreisindexes entwickelt. Seit 2019 

ist dieser um 20 Prozent angestiegen, 

ebenso wie die Gebühreneinnahmen. Aller-

dings dürfte die Zusammensetzung und Aus-

sagekraft des Verbraucherpreisindexes nur 

bedingt Rückschlüsse auf die Gebührenein-

nahmen Rückschlüsse zulassen. 

 

Gegenüber dem Erzeugerpreisindex für ge-

werbliche Produkte blieb die Entwicklung der 

Gebühreneinnahmen deutlich zurück. So 

war der Erzeugerpreisindex seit 2019 um 39 

Prozent angestiegen. 

 

Unabhängig vom Vergleichsindex ist darauf 

hinzuweisen, dass ein Vergleich mit der 

Summe der Gebühreneinnahmen nur be-

dingte Aussagekraft haben kann. So sind 

Gebühren in ihrer Höhe zwar durch die 

                                                           
9 Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg weist 
in diesem Zusammenhang in ihrem Geschäfts- und Kom-
munalfinanzbericht darauf hin, dass ein sehr wesentlicher 
Teil der kommunalen Einrichtungen und Betriebe gar nicht 
in den Kernhaushalten verbucht und damit auch in der Fi-
nanzstatistik der Kernhaushalte nicht erscheint, sondern in 
der Finanzstatistik unter den so genannten Extrahaushal-
ten geführt wird. Damit sind auch die Einnahmen der Kom-
munen aus Gebühren, Benutzungsentgelten und Verkaufs-
erlösen, beschränkt man den Blick nur auf die Kernhaus-
halte, unvollständig. In der Hauptsache geht es um die 
rechtlich unselbstständigen Eigenbetriebe, aber auch um 
kommunale Eigen- und Beteiligungsgesellschaften. Auf 
der anderen Seite wäre aber auch das Bild, würden die 
Extrahaushalte mit einbezogen, wiederum nicht vollstän-
dig. Denn ausgelagerte Bereiche, die sich überwiegend 

Kosten und damit auch durch die Inflation 

begrenzt. Allerdings dürften weder der Ver-

braucherpreisindex noch der Erzeugerpreis-

index die Kostenentwicklung der Gebühren-

haushalte exakt abbilden.  

 

Dazu kommt, dass auch andere Faktoren 

Einfluss auf die von den Kernhaushalten zu 

vereinnahmenden Gebühren haben. Dies 

sind beispielsweise die Ein- oder Ausgliede-

rung von Einrichtungen in den Haushalt, die 

Verringerung oder Erhöhung gewollter Defi-

zite oder die Neuschaffung bzw. Ausweitung 

von Leistungen. 

 

Letzteres dürfte sich in den nächsten Jahren 

durch den beginnenden Rechtsanspruch auf 

Ganztagesbetreuung an der Grundschule 

und dessen teilweise Finanzierung über Ge-

bühren bemerkbar machen.  

 

Durch die Kalkulations- und Ausgleichszeit-

räume, welche vom Kommunalabgabenge-

setz vorgegeben werden, kommen nach- 

bzw. vorlaufende Effekte bei Kostenüber- 

und Unterdeckungen hinzu.  

über Entgelte „am Markt“ finanzieren, d.h. nicht auf einen 
überwiegenden Defizitausgleich aus dem Kernhaushalt an-
gewiesen sind, werden gar nicht unter den Extrahaushal-
ten erfasst. Wichtigstes Beispiel sind die Versorgungsbe-
triebe, aber auch die Abwasserbeseitigung, die damit nicht 
als Extrahaushalt mit erfasst werden. Bei kleineren Städ-
ten und Gemeinden, die diese Unternehmens- bzw. Be-
triebszweige im Kernhaushalt mitführen, werden die ent-
sprechenden Entgelte hingegen in der Statistik der Kern-
haushalte mit erfasst und dargestellt. Mit diesen Unzuläng-
lichkeiten der Statistik ist umzugehen. Sie sind auch nicht 
nur auf die Ertrags- bzw. Einnahmeseite beschränkt, son-
dern betreffen auch die statistisch zu erfassenden Perso-
nalauszahlungen, den laufenden Sachaufwand, aber auch 
die investiven Vorgänge der Kapitalrechnung. 
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  Gebühreneinnahmen Verbraucherpreisindex 
Erzeugerpreisindex für gewerb-
liche Produkte 

2019 100% 100% 100% 

2020 90% 101% 99% 

2021 97% 104% 109% 

2022 107% 111% 141% 

2023 113% 117% 141% 

2024 120% 120% 139% 
Quelle: Statistisches Landesamt, Kassenstatistik, Statistisches Bundesamt, Erzeugerpreis gewerblicher Produkte, Tabelle 61241-

0001; Verbraucherpreisindex, Tabelle 611111-0001, als Ausgangspunkt wurde das Jahr 2019 als 1 = 100% gewählt und durch die 

entsprechenden jährlichen Änderungsraten modifiziert.  

 

Derzeit liegen keine (flächendeckenden) Da-

ten zur Kostendeckung der gebührenrech-

nenden Einrichtungen in Baden-Württem-

berg vor. Es ist aber davon auszugehen, 

dass nicht jede gebührenrechnende Einrich-

tung die Spielräume des § 14 KAG bereits 

ausgeschöpft hat. Dies kann, beispielsweise 

im Bereich der Kindertageseinrichtungen o-

der der Büchereien soziale Gründe haben. 

Aufgrund der zunehmenden wirtschaftlichen 

Schwierigkeiten, in denen viele Gemeinden 

kommen, ist insgesamt davon auszugehen, 

dass die Gebühren über alle gebührenrech-

nenden Einrichtungen hinweg querschnitt-

lich ansteigen werden.  

 

Tendenziell dürfte auch die Umstellung auf 

das neue kommunale Haushaltsrecht, ver-

bunden mit einer verstärkten betriebswirt-

schaftlichen Sicht, der Einführung von Kos-

ten- und Leistungs-, sowie inneren Verrech-

nungen dazu beitragen, Kostenstrukturen öf-

fentlicher Einrichtungen transparenter zu 

machen und verdeckte Quersubventionie-

rungen der Gebührenhaushalte aufzude-

cken. 

 

Auch dies kann potentiell zu erhöhten Ge-

bühreneinnahmen führen.  
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II.4.2.1.3. Zuweisungen des Landes Baden-Württemberg und des Bundes

 

Die Schlüsselzuweisungen, die sonsti-

gen allgemeinen Finanzausgleichszu-

weisungen sowie die Erstattungen und 

Zuweisungen für laufende Zwecke vom 

Land sind im Jahr 2024 um 1,4 Mrd. Euro 

oder 7 Prozent auf 21,7 Mrd. Euro ange-

wachsen. Im Vorjahr 2023 waren noch Zu-

weisungen von 20,3 Milliarden Euro ange-

fallen. 

 

Während die Schlüsselzuweisungen im 

Vergleich zum Vorjahr um 4,8 Prozent oder 

437 Mio. Euro angewachsen waren, wuch-

sen die sonstigen Erstattungen und lau-

fende Zuweisungen vom Land um 990 Mio. 

Euro oder 8,9 Prozent an. Die Zuweisun-

gen des Bundes wuchsen um 101 Mio. 

Euro oder 9,7 Prozent auf 1,139 Mrd. Euro 

an. Wie im Vorjahr 2023 sind dabei insbe-

sondere die „Erstattungen und laufenden 

Zuweisungen vom Land“ in absoluter 

Ebene deutlich angewachsen. Diese stie-

gen um 878 Mio. Euro oder 10,2 Prozent im 

Vergleich zum Vorjahr an. Dies hing auch 

damit zusammen, dass das Land, gemäß 

den Beratungen der gemeinsamen Finanz-

kommission und den Beschlüssen der 

Haushaltskommission aus dem Herbst 

2024 die Bundesmittel für Geflüchtete in 

Höhe von 229 Mio. Euro an die Kommunen 

weitergegeben hatte. 

 

Entwicklung des Kommunalen Finanz-

ausgleichs 

 

Die Finanzausgleichsmasse lag im Jahr 

2024 mit 13,999 Milliarden Euro um 894 

Mio. Euro oder 6,82 Prozent höher als im 

Jahr 2023. Vom Land Baden-Württemberg 

wurden 9,113 Mrd. Euro und damit 499 

Mio. Euro oder 5,8 Prozent mehr Mittel als 

im Vorjahr in den Finanzausgleich einge-

bracht. Von den Kommunen wurden, über 

die Finanzausgleichumlage, 4,887 Mrd. 

Euro oder 395 Mio. Euro bzw. 8,8 Prozent 

mehr Mittel in den Finanzausgleich einge-

bracht. Gleichzeitig flossen aus der FAG-

Umlage Mittel in Höhe von 853 Mio. Euro 

an den Landeshaushalt ab. Dies waren 68 

Mio. Euro mehr als im Vorjahr.  
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Quelle: Finanzministerium Baden-Württemberg, Abrechnung Finanzausgleich 
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Seit 2019 ist die Finanzausgleichsmasse 

damit von 10,9 Mrd. Euro auf 14 Mrd. Euro 

und damit um 28,4 Prozent angewachsen. 

Die kommunalen Steuereinnahmen haben 

sich, im gleichen Zeitraum ebenfalls dyna-

misch entwickelt, blieben aber mit einem 

Zuwachs von 25,8 Prozent hinter der Ent-

wicklung des Finanzausgleichs zurück.  

 

Dabei hat sich der kommunale Finanzie-

rungsanteil an der Finanzausgleichsmasse 

mit einem Zuwachs von 28,3 Prozent etwas 

dynamischer entwickelt als der des Landes, 

welcher um 27,9 Prozent angewachsen ist. 

 

Insgesamt sind die Finanzierungsanteile 

von Land und Kommunen im kommunalen 

Finanzausgleich zwischen 2019 und 2024 

jedoch weitestgehend konstant geblieben 

und bewegten sich zwischen einem Ver-

hältnis von 33,6 Prozent zu 66,4  Prozent 

(im Jahr 2022) und 34,9  Prozent zu 65,1 

Prozent (im Jahr 2024). 

 

Auch auf lange Sicht sind die Finanzie-

rungsanteile in den Finanzausgleich wei-

testgehend konstant geblieben. Auffällig 

sind jedoch der Anstieg des Landesanteils 

an der Finanzausgleichsmasse im Jahr 

2007 und der nachfolgend stark absin-

kende Landesanteil in den Jahren 2009 

und 2010. Hierin zeigt sich einerseits:  

 

Aus der Finanzausgleichsmasse flossen 

81,27  Prozent oder 11,377 Mrd. Euro in die 

Finanzausgleichsmasse A und 18,73 Pro-

zent oder 2,622 Mrd. Euro in die Finanz-

ausgleichsmasse B. Im Vorjahr war der An-

teil der FAG-Masse A noch bei 80,81 Pro-

zent bzw. 10,590 Mrd. Euro gelegen, der 

der Finanzausgleichsmasse B bei 19,19 

Prozent oder 2,514 Mrd. Euro.  

 

Die Vorwegentnahmen sanken im Jahr 

2024 im Vergleich zum Vorjahr um etwa 

11,6 Mio. Euro oder 0,39 Prozent auf 2,980 

Mrd. Euro ab.  
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Dies lag insbesondere an den im Jahr 2023 

im Rahmen der Fluchtkostenerstattung 

vom Land für die Kindergartenförderung 

zur Verfügung gestellten 65 Mio. Euro, wel-

che in 2024 weggefallen sind. Unter Abzug 

dieser Beträge fällt der Kindergartenlasten-

ausgleich nach § 29b FAG in Höhe von 925 

Mio. Euro an. Die Kindergartenförderung 

nach § 29b FAG ist, anders als die Förde-

rung der Kleinkindbetreuung, nicht automa-

tisch dynamisiert, sondern fällt in Höhe des 

gesetzlich festgelegten Betrages an. In der 

Vergangenheit wurde dieser im Wege von 

Gesetzesänderungen angepasst, so bei-

spielsweise auf die Empfehlung der Ge-

meinsamen Finanzkommission vom 

24.07.2018 hin.  

 

Bei einer Zahl von 270.298 gewichteten 

Kindern fielen damit Zuweisungen von 

3.423 Euro je Kind an. 

 

Nicht über die Finanzausgleichsmasse und 

Vorwegentnahmen, sondern direkt über 

den Landeshaushalt finanziert ist die För-

derung der Kleinkindbetreuung nach § 

29c FAG. Die Förderbeträge der Kleinkind-

betreuung werden auf Basis der tatsächlich 

bei den Landkreisen, Städten und Gemein-

den verausgabten Mitteln und einer Lan-

desbeteiligung von 68 Prozent ermittelt. Im 

Jahr 2024 fielen auf diesem Wege Förder-

mittel in Höhe von 1,325 Mrd. Euro und da-

mit 13 Mio. Euro oder 13,04 Prozent mehr 

als im Vorjahr an. Diese Fördermittel wer-

den zu einem Anteil 112 Mio. Euro aus 

Bundesmitteln finanziert. Die restlichen 

1,212 Mrd. Euro trägt das Land Baden-

Württemberg. Im Vorjahr waren noch För-

dermittel in Höhe von 1,171 Mrd. Euro an-

gefallen.  

 

Bei einer Zahl von etwa 73.474 gewichteten 

Kindern fielen so je gewichtetem Kind Zu-

weisungen in Höhe von etwa 18.030 Euro 

an.  

 

Sowohl bei der Ermittlung der Kinderzahlen 

nach § 29c FAG als auch bei der nach § 

29b FAG wird grundsätzlich auf die Kinder-

zahlen der Kinder- und Jugendhilfestatistik 

des jeweiligen Vorjahres zurückgegriffen. 

Für 2024 werden die Zahlen des Jahres 

2023 zugrunde gelegt.  

 

 

Kinder und gewichtete Kinder 
 
Durch die örtlichen Gegebenheiten, aber 
auch die Bedürfnisse von Kindern und Eltern 
unterscheiden sich die Betreuungsverhält-
nisse, in denen Kinder in Baden-Württem-
berg betreut werden stark. So unterscheiden 
sich beispielswiese die Betreuungskosten für 
ein Kind in der Betreuungsform der „Verlän-
gerten Öffnungszeiten“ mit 30 Stunden von 
die eines Kinder mit einer „Ganztages“-Be-
treuung von 44 Stunden. Insofern kann die 
Betrachtung der bloßen Kinderzahl zu Fehl-
schlüssen führen.  
 
Daher werden die Kinder nach dem Finanz-
ausgleichsgesetz, nach der Dauer ihrer Be-
treuung „gewichtet“.  
 
Für die Kinder über 3 Jahre wird dabei wie 
folgt gewichtet: 
 
bis zu 29 Stunden                     – Faktor 0,4 
mehr als 29 bis zu 34 Stunden – Faktor 0,6 
mehr als 34 bis zu 39 Stunden – Faktor 0,8 
mehr als 39 bis zu 44 Stunden – Faktor 0,9 
mehr als 44 Stunden                – Faktor 1 
 
Für die Kinder unter 3 Jahre dagegen: 
 
bis zu 15 Stunden                     – Faktor 0,3 
mehr als 15 bis zu 29 Stunden – Faktor 0,5 
mehr als 29 bis zu 34 Stunden – Faktor 0,7 
mehr als 34 bis zu 39 Stunden – Faktor 0,8 
mehr als 39 bis zu 44 Stunden – Faktor 0,9 
mehr als 44 Stunden                – Faktor 1 

 

Die absolut größte Vorwegentnahme er-

folgt, nach wie vor, für die Sachkostenbei-

träge für die Schulen. Diese fielen mit 1,246 

Mrd. Euro um 24 Mio. Euro oder 2 Prozent 

höher aus als im Vorjahr.  
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Die sonstigen Vorwegentnahmen sind von 

779,8 Mio. Euro im Jahr 2023 auf 808,8 

Mio. Euro im Jahr 2024 angestiegen. Dies 

entspricht einem Anstieg von etwa 29 Mio. 

Euro oder 4 Prozent. Unter den sonstigen 

Vorwegentnahmen werden hier unter an-

derem die Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 

FAG, die Förderung der pädagogischen 

Leitungszeit nach § 29e FAG, der Sozial-

lastenausgleich nach § 21 FAG, der Aus-

gleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen 

im ÖPNV verstanden.  

 

 

 

 
 

 

Insgesamt verblieb damit eine Schlüssel-

masse von 8,4 Mrd. Euro. Dies sind 798,6 

Mio. Euro oder 10,5 Prozent mehr als im 

Jahr 2023 in dem, nach Abzug der Vorweg-

entnahmen, eine Schlüsselmasse von 

7,597 Mrd. Euro zur Verfügung stand. 

 

Davon standen für die Schlüsselzuwei-

sungen nach mangelnder Steuerkraft an 

die Gemeinden 6,229 Milliarden Euro zur 

Verfügung, also 592 Mio. Euro mehr als im 

Vorjahr 2023. 

 

Davon wurden 667 Mio. Euro als Sockelga-

rantiebeträge ausgeschüttet. Im Vorjahr 

waren auf diesem Wege noch 481 Mio. 

Euro ausgeschüttet worden. Dies ent-

spricht einem Anstieg von 38,9 Prozent.  

 

Das Ausschüttungsvolumen der Schlüssel-

zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 

wiederum belief sich auf 5,562 Mrd. Euro, 

was einem Anstieg von 8,1 Prozent gegen-

über dem Vorjahreswert von 5,144 Mrd. 

Euro entspricht.  

 

Der Grundkopfbetrag A für die Schlüssel-

zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 

lag im Jahr 2024 bei 1.665 Euro und damit 

um 123 Euro oder 8 Prozent höher als im 

Vorjahr, als dieser noch 1.542 Euro je Ein-

wohner betragen hatte.  
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Anmerkung  
 
Hierbei handelt es sich nur um den 
Grundkopfbetrag für die Ermittlung der 
„Bedarfsmesszahl nach steigender Ein-
wohnerzahl“ (Bedarfsmesszahl A). Seit 
dem Jahr 2021 ist neben diese Bedarfs-
messzahl noch die „Bedarfsmesszahl 
nach steigender Fläche je Einwohner“ 
(Bedarfsmesszahl B) getreten. Der 
Grundkopfbetrag B für diese „Flä-
chenkomponente“ lag im Jahr 2021 bei 
2,5 Prozent und seit dem Jahr 2022 bei 
fünf Prozent des Grundkopfbetrags A. 

 

Die 2,622 Mrd. Euro der Finanzaus-

gleichsmasse B verteilen sich auf den 

Ausgleichsstock, den kommunalen Investi-

tionsfonds und die Kommunale Investiti-

onspauschale. 

 

Der Ausgleichstock wurde 2024, nach-

dem er 2023 um 23 Mio. Euro auf 120 Mio. 

Euro aufgestockt worden war, nochmals 

um 20 Mio. Euro auf nun 140 Mio. Euro auf-

gestockt. Diese Erhöhung sollte den Aus-

gleichsstock an die Preisentwicklung der 

vorangegangenen Jahre anpassen. Der 

Ausgleichsstock wurde vor 2023 zuletzt im 

Jahr 2019 um insgesamt 10 Mio. Euro auf-

gestockt.  

 

Das Volumen des Kommunalen Investiti-

onsfonds (KIF) verblieb im Jahr 2024 bei 

den bereits im Vorjahr festgesetzten 1,115 

Mrd. Euro.  

 

Entsprechend gehen Rückgänge und Auf-

wüchse der Finanzausgleichsmasse B zu-

gunsten oder zulasten des dritten Elements 

der Finanzausgleichmasse B, der Kommu-

nalen Investitionspauschale (KIP), denn 

die Mittel der KIP ergeben sich, indem von 

der Finanzausgleichsmasse B die Volu-

mina des Ausgleichstocks und des KIF ab-

gezogen werden. Da die Finanzausgleichs-

masse B im Jahr 2024 um 108 Mio. Euro 

angewachsen war und das Volumen des 

Ausgleichsstocks um 20 Mio. Euro 

angehoben wurde, wuchs das Volumen der 

KIP im Jahr 2024 um etwa 87 Mio. Euro o-

der 7 Prozent auf 1,367 Mrd. Euro. Je ge-

wichtetem Einwohner wurde ein Betrag von 

117,8 Euro ausgeschüttet.  

 

Einwohner und Gewichtete Einwoh-
ner 
 
Die Kommunale Investitionspauschale 
soll die Städte und Gemeinden in die 
Lage versetzen Investitionen zu tätigen. 
Zu diesem Zweck sollen den Kommunen 
Mittel möglichst frei und ungebunden zur 
Verfügung gestellt werden. 
 
Zu diesem Zweck wird die Kommunale 
Investitionspauschale mithilfe eines Pau-
schalen Betrages, multipliziert mit der 
gewichteten Einwohnerzahl ausgeschüt-
tet. Die gewichtete Einwohnerzahl ergibt 
sich dabei aus der jeweiligen Steuerkraft-
summe einer Gemeinde. Diese wird 
durch die Einwohnerzahl der Gemeinde 
geteilt und der Steuerkraftsumme pro 
Kopf im Landesschnitt gegenüberge-
stellt.  
 
Eine Gewichtung reicht dabei vom Faktor 
1,25 (bei unter 75 Prozent des Landes-
schnitts) bis zu 0,75 Prozent (bei 125 
Prozent und mehr des Landesschnitts). 
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II.4.2.2. Ausgaben der laufenden Rechnung 

 

Im Jahr 2024 hatten die Landkreise, Städte 

und Gemeinden in Baden-Württemberg in 

der laufenden Rechnung Ausgaben von 48,5 

Mrd. Euro zu verbuchen. Dies sind 10,6 Pro-

zent mehr als im Vorjahr 2023. In diesem wa-

ren Ausgaben in Höhe von 43,8 Mrd. Euro 

angefallen. Bereits im Jahr 2023 waren die 

Ausgaben, im Vergleich zum Vorjahr, um 9,1 

Prozent angewachsen. Damit bestätigt sich 

der schon in vergangenen Gemeindefinanz-

berichten attestierte Trend einer zunehmen-

den Ausgabendynamik und verstärkt sich.  

Auf die Stadtkreise entfielen dabei 11,7 Mrd. 

Euro (+10,5 Prozent im Vergleich zum Vor-

jahr), auf die kreisangehörigen Gemeinden 

27,0 Mrd. Euro (+10,9 Prozent) und auf die 

Landkreise 9,6 Mrd. Euro (+10,2 Prozent). 

Die Verbände wiederum verbuchten Ausga-

ben von 156 Mio. Euro, was einer Abnahme 

um 10,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 

entsprach. 

.

 

 

 

In der langfristigen Betrachtung sind die Aus-

gaben der laufenden Rechnung stärker ge-

wachsen als die Einnahmen der laufenden 

Rechnung. Während letztere von 2000 bis 

2024 um insgesamt 163 Prozent zulegen 

konnten, nahmen die Ausgaben der laufen-

den Rechnung um 294 Prozent zu. Über die 

unterschiedlichen Ausgabearten stellte sich 

dies jedoch sehr differenziert dar.   
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II.4.2.2.1. Personalausgaben und Personalwirtschaft  

 

Die Personalausgaben der baden-württem-

bergischen Landkreise, Städte und Gemein-

den stiegen 2024 um 1,32 Mrd. Euro oder 

10,2 Prozent auf 14,25 Milliarden Euro an. 

Damit sind die Personalausgaben deutlich 

stärker angestiegen als noch im Vorjahr. Die-

ses hatte mit einem Zuwachs von 911 Mio. 

Euro bzw. 7,6 Prozent den seit dem Jahr 

200110 stärksten absoluten und zweitstärks-

ten relativen Zuwachs der 

Personalausgaben verbucht. Relativ war der 

Anstieg – bislang – nur im Jahr 2005 höher. 

In diesem waren die Personalausgaben um 

8,4 Prozent angestiegen. Langfristig, also ab 

dem Jahr 2000 sind die Personalausgaben 

um 165 Prozent angestiegen. Dies entspricht 

ungefähr dem Zuwachs der Einnahmen der 

laufenden Rechnung. Insofern laufen Perso-

nalausgaben und Einnahmen der laufenden 

Rechnung weitestgehend parallel. 

 

 

 

 

Der Anstieg der Personalausgaben ist durch 

drei Faktoren zu erklären: einen Zuwachs 

der Zahl der Beschäftigten, Tarifabschlüsse 

und Besoldungserhöhungen. 

 

Durch die Tarifabschlüsse des TVöD, waren 

die Entgelte für alle Entgeltgruppen zum  

1. März 2024 pauschal um 200 Euro und 

                                                           
10 Davor liegende Zeiträume wurden zum Zwecke dieses 
Gemeindefinanzberichts nicht betrachtet.  

danach um 5,5 Prozent erhöht worden. Dies 

entspricht einem Zuwachs der Bruttogehälter 

zwischen 16,87 Prozent (E1, Stufe 2) und 

8,45 Prozent (E 15, Stufe 6)11. Die Beamten-

besoldungen wiederum wurden zum ersten 

November 2024 um 200 Euro angehoben. In 

diesem Zuge wurden auch die Familienzu-

schläge angepasst. Durch den Erhöhungs-

zeitpunkt im November dürften die 

11 https://oeffentlicher-dienst.info/tvoed/vka/a/2024/a/ver-
gleich.tvoed-vka-2022.j.html  
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Erhöhungsbeträge sich jedoch kaum mehr 

im Rechnungsergebnis niedergeschlagen 

haben. 

 

Wie auch in den Vorjahren ist die Zahl des 

von den Gemeinden12 beschäftigten Perso-

nals auch in 2024 angewachsen. Nach der 

Personalstandstatistik wurden zum 

30.06.2024 insgesamt 267.175 Personen 

beschäftigt. Dies sind 10.465 Personen oder 

4,1 Prozent mehr als zum 30.06.2023 zu 

dem noch 256.710 Personen beschäftigt wa-

ren. 

 

Seit dem Jahr 2019 ist die Zahl der kommu-

nalen Beschäftigten um 36.690 oder um 16 

Prozent angestiegen. Mit etwa 16.675 Be-

schäftigten entfiel etwa die Hälfte dieses Zu-

wachses auf den Bereich der Tageseinrich-

tungen für Kinder und auf das Personal an 

Grundschulen, Gemeinschaftsschulen mit 

Überwiegen der Grundschule sowie die Ge-

samtschulen. Dabei wuchs der Personalkör-

per im Bereich der Tageseinrichtungen für 

Kinder um 12.750 Beschäftigte. Im Bereich 

der Grundschulen, Gemeinschaftsschulen 

mit Überwiegen der Grundschule sowie die 

Gesamtschulen, war ein Zuwachs von 3.925 

Personen zu verbuchen.  

 

Sowohl von 2023 auf 2024 als auch von 

2019 auf 2024 ist die Zahl der Beschäftigten 

in diesen beiden Bereichen deutlich stärker 

gewachsen als der Personalbestand als sol-

cher. Nahm die Zahl der Beschäftigten in den 

Kindertageseinrichtungen von 2023 auf 2024 

um 3.180 Personen oder 5,8 Prozent zu, er-

höhte sich die Zahl der Beschäftigten an den 

Grundschulen, Gemeinschafts- und Gesamt-

schulen sogar um 6,1 Prozent. 

 

Seit 2019 stieg die Zahl der Beschäftigten in 

den Kindertageseinrichtungen um 12.750 

Personen oder 28,1 Prozent. Die Zahl der 

Beschäftigten an Grundschulen, Gemein-

schafts- und Gesamtschulen stieg um 3.925 

Personen und damit um 56,9 Prozent an. 

 

Im stärkeren Zuwachs des Betreuungsper-

sonals in den Kindertageseinrichtungen 

dürfte sich der weitere Ausbau der Betreu-

ungsstrukturen in diesem Bereich wieder-

spiegeln. Von diesem Zusammenhang ist 

auch für den Bereich der Grundschulen, Ge-

meinschafts- und Gesamtschulen auszuge-

hen. Nachdem ab dem Jahr 2025 der An-

spruch auf Ganztagsbetreuung an der 

Grundschule besteht, haben die Gemeinden 

mit dem Aufbau entsprechender Betreu-

ungsstrukturen begonnen.  

 

Auch der Personalaufwuchs des Jahres 

2024 ging nicht nur mit einem Aufwuchs der 

beschäftigten Personen, sondern auch mit 

einem der Vollzeitäquivalente einher. Die 

Zahl der Vollzeitäquivalente nahm vom 

30.06.2023 zum 30.06.2024 um 7.955 oder 

3,8 Prozent auf 216.380 zu. Die Zahl der 

Vollzeitäquivalente ist damit etwas langsa-

mer gewachsen als die Zahl der kommunal 

beschäftigten Personen. 

 

In den Tageseinrichtungen für Kinder wuchs 

die Zahl der Vollzeitäquivalente im Vergleich 

zur Zahl der Personen weniger stark als die 

Zahl der Beschäftigten Personen, nämlich 

um 5,3 Prozent, was einem Anstieg um 

2.265 auf 45.240 Vollzeitäquivalente ent-

spricht.

                                                           
12 Kernhaushalt und Eigenbetriebe der Gemeinden/Ge-
meindeverbände und Zweckverbände. Ohne 

Krankenhäuser. Ohne beurlaubtes und geringfügig be-
schäftigtes Personal 
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Personal des Kernhaushalt und der Eigenbetriebe der Gemeinden/Gemeindeverbände und Zweckverbände. Ohne Krankenhäuser. Ohne 
beurlaubtes und geringfügig beschäftigtes Personal, Personal an Grundschulen, Gemeinschaftsschulen mit überwiegen der Grundschule und 
Gesamtschulen erst ab 2019 gesondert ausgewiesen.Quelle: Statistisches Landesamt, Personalstandstatistik
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Beschäftigte Personen und Vollzeitäqui-
valente 
 
Die Zahl der beschäftigten Personen ist für 
die Beurteilung eines kommunalen Perso-
nalkörpers, insbesondere aus Führungs-
gesichtspunkten ein relevantes und wichti-
ges Kriterium. Sie ist allerdings als alleini-
ges Merkmal oft ungenügend, da durch sie 
Beschäftigungsumfänge kaum berücksich-
tigt werden können. Vollzeitbeschäftigte 
werden genauso behandelt wie Teilzeitbe-
schäftigte – unabhängig vom Beschäfti-
gungsumfang. 
 

 

Zum 30. Juni 2024 waren 131.710 Personen 

im kommunalen Bereich teilzeitbeschäftigt. 

Dies entspricht einer Teilzeitquote von 45,6 

Prozent. Zum 30.06.2023 waren noch 

124.085 Beschäftigte teilzeitbeschäftigt. 

Dies entsprach einer Teilzeitquote von 45 

Prozent. 

 

Im langjährigen Vergleich ist die Teilzeit-

quote im kommunalen Bereich gewachsen. 

2013 entfielen auf 214.980 Personen noch 

88.460 Teilzeitbeschäftigte, was einer Teil-

zeitquote von 41 Prozent entspricht. 

 

Da die Einwohnerzahl, auf Basis des Zensus 

2022 zum 30.06.2024 gegenüber den Vor-

jahreswerten zurückging, die Personalkos-

ten jedoch kräftig stiegen, nahmen auch die 

Personalkosten je Einwohner kräftig zu. Sie 

nahmen um 124 Euro je Einwohner oder 

10,9 Prozent und damit einerseits deutlich 

stärker als noch im Vorjahr zu, in dem die 

Personalkosten je Einwohner um 73 Euro je 

Einwohner oder 6,9 Prozent anstiegen. 

 

II.4.2.2.2. Sonstige Ausgaben der Laufenden Rechnung 

 

Der laufende Sachaufwand der Kommunen 

stieg von 9,947 Mrd. Euro im Jahr 2023 auf 

10,815 Mrd. Euro an. Dies entspricht einem 

Zuwachs von 868 Mio. Euro oder 8,7 Pro-

zent.  

 

Damit hat sich die Dynamik des Anstiegs et-

was verlangsamt. So waren 2023 noch Zu-

wachsraten von 10,2 Prozent verbucht wor-

den, verbleibt aber auf hohem Niveau. So 

waren von 2022 noch Ausgabenanstiege 

von 8,0 Prozent verzeichnet worden. 2021 

wiederum stieg der laufende Sachaufwand 

um 4,0 Prozent.  

 

Mit Blick auf die im Rahmen der Gebühren-

einnahmen diskutierten Inflationsraten des 

Verbraucherpreisindexes bzw. des Preisin-

dexes für gewerbliche Produkte lässt sich 

feststellen, dass die Preisentwicklung im 

Jahr 2024 ein weniger starker Treiber der 

Ausgabenentwicklung gewesen sein dürfte. 

Dies gilt für die Energiepreisentwicklung 

ebenso. 

 

Etwas dynamischer haben sich im Jahr 2024 

die Tiefbaupreise entwickelt. Diese waren 

um 4,1 Prozent (Ortskanäle) bzw. um 4,8 

Prozent (Straßenbau gestiegen. Die Preise 

im Brückenbau blieben bei Preissteigerun-

gen von 1,1 Prozent nahezu konstant.  

 

Im Vergleich zum Jahr 2000 legte der lau-

fende Sachaufwand um 162 Prozent zu. Er 

entwickelte sich dabei weitestgehend paral-

lel zu den Einnahmen der laufenden Rech-

nung.  
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Für die Sozial-, Jugendhilfe und ähnliche 

Leistungen wurden im Jahr 2024 Ausgaben 

von 10,635 Mrd. Euro getätigt. Dies ent-

spricht einem Anstieg von 1,1 Mrd. Euro bzw. 

11,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr 2023.  

 

Auf die kreisangehörigen Städte und Ge-

meinden entfallen indes nur 21,6 Mio. Euro 

an Ausgaben, überwiegend im Bereich der 

Jugendhilfe. Die Sozialausgaben haben, 

durch die anteilige Finanzierung über die 

Kreisumlage, dennoch Auswirkung auf die 

Haushalte der kreisangehörigen Städte und 

Gemeinden. 

 

Der Landkreistag Baden-Württemberg geht 

in seinem Kreisfinanzbericht 202513 von ei-

nem Zuschussbedarf für das Sozialwesen 

von 5,296 Mrd. Euro in 2024 aus.  

 

In der langfristigen Betrachtung sind die Aus-

gaben für Sozialleistungen dabei stark ge-

wachsen. So wuchsen diese seit dem Jahr 

2000, in welchem Ausgaben für Soziale Leis-

tungen in Höhe von 2,9 Mrd. Euro anfielen, 

um 266 Prozent an. Dabei wuchsen die Aus-

gaben für Sozialleistungen deutlich stärker 

an als die kommunalen Einnahmen aus lau-

fender Rechnung.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 https://www.landkreistag-bw.de/fileadmin/user_up-
load/Downloads/Informationsmaterial/Kreisfinanzbe-
richt_2025.PDF 
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laufenden Rechnung

Sozialleistungsindex Einnahmeindex

Quelle: Statistisches Landesamt, Kassenstatistik, Eigene Berechnungen. Indexierte Zahlen. Der Sozialleistungsindex 
wurde ermittelt indem die Ausgaben des jeweiligen Jahres durch die Ausgaben des Jahres 2000 geteilt wurden. Der 
Einnahmeindex wurde ermittelt indem die Einnahmen der laufenden Rechnung des jeweiligen Jahres durch die 
Einnahmen der laufenden Rechnung des Jahres 2000 geteilt wurden.
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Vor diesem Hintergrund ist auch die Quote 

der Sozialausgaben im Verhältnis zu den 

laufenden Einnahmen der Kernhaushalte 

von Kreisen, Städten und Gemeinden über 

die Jahre hinweg angewachsen.  

 

Sie betrug im Jahr 2000 noch 14,8 Prozent 

und stieg bis 2005 zunächst auf 20,5 Prozent 

an. Dies ist im Kontext des damaligen An-

stiegs der bundesweiten Arbeitslosigkeit auf 

11,7 Prozent bzw. des Anstiegs der Arbeits-

losigkeit in Baden-Württemberg auf 7,0 Pro-

zent zu sehen. In der Folge fielen die Beträge 

auf 16,6 Prozent im Jahr 2008 ab, bevor sie 

dann im Rahmen der Finanz- und 

Wirtschaftskrise in den Jahren 2009 und 

2010 nochmals auf 18,9 bzw. 19,6 Prozent 

anstiegen, seinerzeit ausgelöst durch Ein-

nahmerückgänge bei gleichzeitigem Zu-

wachs der Sozialleistungen. 

 

In den Folgejahren bewegte sich die Quote 

der Sozialausgaben an den laufenden Ein-

nahmen zwischen 17,8 Prozent (in 2011) 

und 19,5 Prozent (2017). Bevor in den Jah-

ren 2023 mit 19,1 Prozent und 20,7 Prozent 

dieser ein entsprechend starker Anstieg er-

folgte, insbesondere durch den starken Zu-

wachs der Sozialausgaben. 

 

 

 

 

Im Jahr 2024 stiegen die Zinsausgaben 

kräftig an. So wurden 2024 Zinsausgaben 

von insgesamt 206 Mio. Euro verbucht. Dies 

entspricht einem Zuwachs um 63 Mio. Euro 

oder 44 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Be-

reits im Jahr 2023 waren die Zinsausgaben 

der Landkreise, Städte und Gemeinden um 

41,75 Prozent oder 42 Mio. Euro auf 142,7 

Mio. Euro angestiegen.  
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Quote der Sozialausgaben an den laufenden Einnahmen der 
Kernhaushalte von Kreisen, Städten und Gemeinden 

Quelle: Statistisches Landesamt, Kassenstatistik, Eigene Berechnungen. Die  Quote der Sozialausgaben an 
den laufenden Einnahmen wurde durch eine Division der Ausgaben für Soziale  Leistungen der Kernhaushalte 
der Gemeinden und Gemeindeverbände durch die Einnahmen der laufenden Rechnung des jeweiligen Jahes 
berechnet. 



Gem e inde tag  Baden -W ür t t emberg  

 

Gemeindetag Baden-Württemberg | Panoramastraße 31 | 70174 Stuttgart Seite | 67  

Damit erreichen die Zinsausgaben nun in 

etwa wieder das Niveau des Jahres 2015. In 

diesem hatten die Gemeinden und Gemein-

deverbände Baden-Württembergs Zinsaus-

gaben in Höhe von 212 Mio. Euro verbucht. 

Dies hängt einerseits mit dem Anstieg der 

Schulden der Gemeinden und 

Gemeindeverbände zusammen, zum ande-

ren auch mit den im Vergleich zum vergan-

genen Jahrzehnt gestiegenen Zinssätzen.   

 

 

 

 

 

So hatten die Zinssätze für Hauptrefinanzie-

rungsgeschäfte der europäischen Zentral-

bank zwischen September 2023 und Mai 

2024 mit einem Wert von 4,5 Prozent bei-

nahe die Niveaus der frühen 2000er-Jahre 

erreicht. Seinerzeit hatte der Zinssatz für die 

Hauptrefinanzierungsgeschäfte in der Spitze 

4,75 Prozent betragen. 

Trotz dieses Anstieges bleiben die Zinsauf-

wendungen damit, auf lange Sicht, noch ver-

gleichsweise niedrig und betrugen im Jahr 

2024 lediglich 44 Prozent der Zinsaufwen-

dungen des Jahres 2000. 

Dies zeigt sich auch im Vergleich der Ent-

wicklung der Einnahmen der laufenden 

Rechnung und der Zinsaufwendungen bzw. 

bei Betrachtung der Zinslastquote, also des 

Verhältnisses von Zinsaufwendungen zu den 

Einnahmen der laufenden Rechnung. Diese 

lag im Jahr 2024 bei einem Wert von 0,4 Pro-

zent. Im Jahr 2002 lag die Zinslastquote da-

gegen bei 2,1 Prozent.  

 

Allerdings ist die Zinslastquote seit dem Jahr 

2022, als diese noch 0,2 Prozent betragen 

hatte, auch innerhalb von zwei Jahren auf 

das doppelte angewachsen.  

 

Allerdings ist die Zinslastquote seit dem Jahr 

2022, als diese noch 0,2 Prozent betragen 

hatte, auch innerhalb von zwei Jahren auf 

das doppelte angewachsen.  
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Quelle: Statistisches Landesamt, Kassenstatistik, Eigene Berechnungen. Indexierte Zahlen. Der jeweilige 
Jahresindex wurde durch Division der in der Kassenstatistik ausgewiesenen Einzahlungen und 
Auszahlungen durch die Ein- bzw. Auszahlungen des Jahres 2000 ermittelt
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Dies hängt damit zusammen, dass der 

Hauptrefinanzierungszinssatz der europäi-

schen Zentralbank in erster Linie ein geld-

marktorientierter und damit kurzfristiger Zins-

satz ist. Kommunaldarlehen sind dagegen e-

her von den Konditionen des Kapitalmarktes 

abhängig und beinhalten dabei Prognoseer-

wartungen zu Inflation, Wirtschaftswachs-

tum, Geldpolitik und Risiko. 

 

Die Bundesbank veröffentlicht keine Zinssta-

tistiken für Kommunalkredite. Zur Orientie-

rung hinsichtlich der Zinsentwicklung können 

jedoch die Zinssätze langfristiger, besicher-

ter Wohnungsbaukredite herangezogen wer-

den. Diese sind zwar nicht immer unmittelbar 

vergleichbar, eignen sich aber um langfris-

tige Zinstrends abschätzen zu können. So 

zeigt der Blick in die Historie, dass die Zins-

quote14 auf den durchschnittlichen 

                                                           
14 Gemeint ist hier der durchschnittliche Zinssatz 
der Verschuldung 

Schuldenstand von Kommunaldarlehen und 

Kassen-krediten eng parallel zu den Effektiv-

zinssätzen der Bestandswohnungsbaudarle-

hen laufen.  

 

Dabei laufen die Zinssätze der Wohnungs-

baudarlehen in ihrer grundsätzlichen Ent-

wicklung parallel zum Hauptrefinanzierungs-

zinssatz der Europäischen Zentralbank. Teil-

weise hinken die Marktzinsen dabei den 

Hauptrefinanzierungssätzen hinterher. In der 

Regel antizipiert der Kapitalmarkt Zinssen-

kungen wie -Erhöhungen jedoch frühzeitig 

und preist diese mit ein.  
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Zinslastquote der Kernhaushalte von Kreisen, Städten und 
Gemeinden 

Quelle: Statistisches Landesamt, Schuldenstatistik, Kassenstatistik, Eigene Berechnungen. Die  Zinslastquote 
wurde durch eine Division der Zinsbelastung der Kernhaushalte der Gekeinden und Gemeindeverbände durch die 
Einnahmen der laufenden Rechnung des jeweiligen Jahes berechnet. 
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Zumindest bis Juli 2025 waren in den Zins-

ätzen der Wohnungsbaukreditneugeschäfte 

keine wesentlichen Zinssenkungen zu be-

obachten. Im Gegenteil sind die Zinsen seit 

einem kurzfristigen Tief im Dezember 2024 

wieder angestiegen und verharren nun ledig-

lich 23 Basispunkte unterhalb des Wertes 

von 3,92 Prozent von November 2023. Im 

November 2023 hatten die Effektivzinssätze 

den höchsten Wert seit August 2011 erreicht 

(damals 4,1 Prozent). 

 

Aufgrund der für gewöhnlich langen Zinsbin-

dungen kommunaler Darlehen dürfte von 

den jüngst gestiegenen Zinssätzen indes 

bislang nur ein kleinerer Teil der kommuna-

len Verschuldung betroffen sein, nämlich die 

ab 2022 neu aufgenommenen oder umge-

schuldeten Darlehen. Gerade aufgrund der 

langen Laufzeiten dürften sich jedoch, auch 

Darlehen aus der Zeit vor der Finanz- und 

Wirtschaftskrise des Jahres 2008/2009 im 

Darlehensbestand befinden.  

 

Dass diese hochverzinsten Darlehen über 

die Jahre abgebaut oder umgeschuldet wer-

den konnten zeigt sich anhand der über die 

Jahre sinkenden Zinsquoten. So konnten ei-

nerseits durch regelmäßige Tilgungen, Um-

schuldungen bei Ende der Zinsbindung oder 

Neuaufnahmen die relativen und absoluten 

Zinslasten gemindert werden.  

 

Im Jahr 2022 erreichte dieser Trend der sin-

kenden Zinsquoten seinen vorläufigen Tief-

punkt. In diesem Jahr mussten insgesamt 

1,46 Prozent für den durchschnittlichen 

Schuldenstand bezahlt werden. Im Jahr 

2023 stieg die der durchschnittliche Zinssatz 

der Verschuldung dann auf 1,9 Prozent und 

im Jahr 2024 auf 2,37 Prozent. 

 

In künftigen Jahren dürften die Zinsaufwen-

dungen der Kommunen selbst ohne Neukre-

ditaufnahmen weiter ansteigen. Insofern 

dürften wiederum die zur Umschuldung an-

stehenden Bestandsdarlehen aus der 
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Entwicklung der Zinssätze Quelle: Deutsche Bundesbank

Hauptrefinanzierungszinssatz der EZB

Effektivzinssätze Banken DE / Neugeschäft / Wohnungsbaukredite an private Haushalte, anfängliche
Zinsbindung über 10 Jahre
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Niedrigzinsphase durch höher verzinste 

Folgedarlehen abgelöst werden.  

 

Insofern dürfte die durchschnittliche Verzin-

sung des Darlehensbestandes weiter anstei-

gen. Durch die massive Neuverschuldung, 

welche in den nächsten Jahren sowohl in 

den Vereinigten Staaten von Amerika, aber 

auch in Europa und Deutschland geplant ist, 

sind dabei weiter steigende Zinsen zumin-

dest plausibel. 

 

Steigen die Einnahmen der Gemeinden nicht 

im selben Maße wie es die Zinsaufwendun-

gen der Darlehen tun, ist derzeit auch von ei-

ner höheren Zinslastquote auszugehen. So 

müssten die Landkreise, Städte und Ge-

meinden nicht nur einen höheren absoluten 

Betrag für die Verzinsung ihrer Darlehen zur 

Verfügung stellen, es müsste auch ein grö-

ßerer Teil der gemeindlichen Einnahmen für 

die Abdeckung der Finanzierungskosten auf-

gewendet werden.  
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Entwicklung der Zinssätze Quelle: Deutsche Bundesbank, Statistisches Landesamt 

Hauptrefinanzierungszinssatz der EZB

Effektivzinssätze Banken DE / Neugeschäft / Wohnungsbaukredite an private Haushalte, anfängliche Zinsbindung über 10 Jahre

Effektivzinssätze Banken DE / Bestände / Wohnungsbaukredite an private Haushalte, Ursprungslaufzeit über 5 Jahre

Zinsaufwandquote auf den durchschnittlichen Schuldenbestand - Kommunaldarlehen und -Kassenkredite
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 Kapitalrechnung 

 

Die Ausgaben der Kapitalrechnung der 

Städte, Gemeinden und Landkreise belie-

fen sich im Jahr 2024 auf 8,855 Mrd. Euro. 

Dies entspricht einem Anstieg um 3,96 Pro-

zent:  

 

Auf die kreisangehörigen Städte und Ge-

meinden entfielen dabei 5,891 Mrd. Euro 

Im Vorjahr waren von diesen noch 5,911 

Mrd. Euro verausgabt worden. Insofern ist 

das Investitionsvolumen der kreisangehöri-

gen Städte und Gemeinden gegenüber 

dem Vorjahr um 20 Mio. Euro leicht zurück-

gegangen. 

 

Die Sachinvestitionen der Landkreise, 

Städte und Gemeinden haben im Jahr 2024 

um 290 Mio. Euro auf 6,967 Mrd. Euro zu-

genommen. Dies entspricht einem Anstieg 

von 4,34 Prozent. 

 

Die kreisangehörigen Städte und Gemein-

den in Baden-Württemberg hatten in ihren 

Kernhaushalten Sachinvestitionen von 

5,114 Mrd. Euro verbucht. Dies entspricht 

einem Zuwachs von 93 Mio. Euro oder 0,6 

Prozent gegenüber dem Vorjahr. Somit 

bleiben sie auch bei den Sachinvestitionen 

hinter der Summe der Gemeinden und Ge-

meindeverbände in Baden-Württemberg 

zurück. 

 

Die Ausgaben für Baumaßnahmen wie-

derum stiegen um 7 Prozent oder 357 Mio. 

Euro auf 5,426 Mrd. Euro. Die Ausgaben 

der kreisangehörigen Gemeinden wiede-

rum stiegen um 2,4 Prozent auf 3,995 Mrd. 

Euro. 

 

Auch im Jahr 2024 sind die Schulen der 

Aufgabenbereich mit den höchsten Ausga-

ben für Baumaßnahmen. So fielen für die 

Schulen investive Bauausgaben von 1,138 

Mrd. Euro an. Dies entspricht einem Zu-

wachs von 6,9 Prozent gegenüber dem 

Vorjahr. Beinahe gleichauf waren die inves-

tiven Bauausgaben für die Gemeinde-, 

Kreis-, Landes- und Bundesstraßen. Diese 

fielen im Jahr 2024 in Höhe von 1,098 Mrd. 

Euro an. Dies entspricht einem Zuwachs 

von 6,5 Prozent.  

 

Neben den Bauinvestitionen haben die 

Schuldentilgungen bei Verwaltungen um 

85 Prozent auf 1,6 Mio. Euro stark zuge-

nommen, bleiben aber absolut unbedeu-

tend. Die Zuweisungen und Zuschüsse für 

Investitionen Dritter wiederum stiegen um 

11,7 Prozent an. Im Jahr 2024 wurden zu 

diesem Zweck 747 Mio. Euro verausgabt.  

 

Die sonstigen Ausgaben der Kapitalrech-

nung wiederum sanken um 1,8 Prozent auf 

1,198 Mrd. Euro ab.  
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 Entwicklung der kommunalen Verschuldung 

 

 

 

Die Verschuldung der kommunalen Kern-

haushalte von Städten, Gemeinden und 

Landkreisen gegenüber dem öffentlichen 

und nichtöffentlichen Bereich ist im Jahr 

2024 stark angestiegen. Sie wuchs von 

7,834 Milliarden Euro im Jahr 2023 um 21,7 

Prozent auf 9,535 Milliarden Euro15.  

 

Im Vorjahr 2023 waren die Schulden der 

Landkreise, Städte und Gemeinden gegen-

über dem Jahr 2022 bereits um 9,5 Prozent 

                                                           
15 Das statistische Landesamt gibt in seiner Pressemittei-
lung vom 10. September 2025 eine Verschuldung von 
9,185 Milliarden Euro und einem Schuldenzuwachs von 
20,6 Prozent an. Diese bezieht sich auf die Schulden der 
Gemeinde und Gemeindeverbände beim nicht-öffentlichen 

von 7,156 Milliarden Euro auf 7,834 Milliar-

den Euro gewachsen. 

 

Seit 2019 sind die Schulden der Kernhaus-

halte von 6,02 Milliarden Euro auf 9,535 

Milliarden Euro angewachsen. Dies ent-

spricht einem Zuwachs von 58,4 Prozent. 

Knapp die Hälfte (48,4 Prozent) dieses Zu-

wachses der letzten 5 Jahre entfiel dabei 

auf das Jahr 2024, mehr als zwei Drittel 

(67,7 Prozent) auf die Jahre 2023 und 

2024.  

Bereich. Die im Gemeindefinanzbericht angegebenen 
Werte beinhalten auch die Schulden beim öffentlichen 
Bereich.  
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Auch die Schulden der Eigenbetriebe und 

Eigengesellschaften haben im Jahr 2024 

und seit 2019 zugenommen.  

 

Die Schulden der Eigenbetriebe nahmen im 

Jahr 2024 um 517 Millionen Euro auf 

11,569 Milliarden Euro zu. Dies entspricht 

einem Zuwachs der Schulden um 4,7 Pro-

zent. Im Vorjahr waren die Schulden der Ei-

genbetriebe noch um 4,3 Prozent gewach-

sen.  

 

Gegenüber dem Jahr 2019, zu dessen 

Ende die Schulden der Eigenbetriebe noch 

8,742 Milliarden Euro betragen hatten, sind 

diese um 2,827 Mrd. Euro oder 32,3 Pro-

zent angewachsen.  

 

Die Schulden der Eigengesellschaften wie-

derum wuchsen im Jahr 2024 von 8,268 

Milliarden Euro auf 8,863 Milliarden Euro 

an. Dies entspricht einem Anstieg von 7,2 

Prozent. Von 2022 auf 2023 waren die 

Schulden wiederum von 7,463 Milliarden 

Euro oder 10,8 Prozent angestiegen. Seit 

2019 sind die Schulden der Eigengesell-

schaften 50,4 Prozent angestiegen.  

 

Die Gesamtverschuldung, also die Schul-

den der Kämmereihaushalte, der Eigenbe-

triebe und der Eigengesellschaften ist im 

Jahr 2024 auf insgesamt 29,97 Milliarden 

Euro angewachsen. Im Vergleich zu den 

Schulden in Höhe von 27,15 Milliarden 

Euro im Vorjahr 2023 entspricht dies einem 

Zuwachs von 10 Prozent. Gegenüber dem 

Jahr 2019 sind die Gesamtschulden der 

Landkreise, Städte und Gemeinden und ih-

rer Eigengesellschaften und Eigenbetriebe 

um 9,31 Milliarden Euro angestiegen. Dies 

entspricht einem Anstieg der Gesamtver-

schuldung von 45,1 Prozent.  
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Die Verschuldung der Landkreise, Städte 

und Gemeinden hat sich im abgelaufenen 

Jahr unterschiedlich entwickelt.  

 

Die Verschuldung der Kämmereihaushalte, 

der Eigenbetriebe und der Eigengesell-

schaften der kreisangehörigen Städte und 

Gemeinden wuchs um 7 Prozent von 14,22 

Milliarden Euro auf 15,28 Milliarden Euro 

an. Je Einwohner wuchs der Schulden-

stand von 1.558 Euro auf 1.668 Euro. 

 

Die Schulden der Stadtkreise, ihrer Eigen-

betriebe und Eigengesellschaften stiegen 

um 8 Prozent von 9,72 Milliarden auf 10,50 

Milliarden Euro und damit auf 5.044 Euro je 

Einwohner an. Im Vorjahr waren noch 

4.685 Euro je Einwohner an Schulden ver-

zeichnet worden.  

 

Die Schulden der Landkreise, der land-

kreislichen Eigenbetriebe und Eigenbeteili-

gungen wiederum wuchsen um 30 Prozent 

von 3,21 Milliarden Euro auf 4,19 Milliarden 

Euro. Dies entspricht einem Anstieg auf 

457 Euro je Einwohner, nach 352 Euro je 

Einwohner im Vorjahr.  

 

Damit haben sich die Schulden der Land-

kreise und ihrer hundertprozentigen Beteili-

gungen seit 2019 mit einem Zuwachs von 

93 Prozent beinahe verdoppelt, während 

bei den Stadtkreisen ein Anstieg von 45,8 

Prozent und bei den kreisangehörigen 

Städten und Gemeinden ein Zuwachs von 

35,5 Prozent zu Buche standen.  

 

Beim Blick auf die Schuldenstruktur zeigt 

sich das insgesamt für Baden-Württemberg 

geltende Bild, dass eine Schuldenzu-

nahme, anders als in der Vergangenheit 

insbesondere in den Kernhaushalten zu 

verbuchen war. Dementsprechend hat sich 

die Schuldenstruktur auch zulasten der 

Kämmereihaushalte verschoben 

 

Insgesamt stehen für die Stadtkreise und die 

kreisangehörigen Städte und Gemeinden je-

doch die Schulden der Eigenbetriebe und Ei-

gengesellschaften. 

 

So standen die in den Kämmereihaushal-

ten der kreisangehörigen Städte und Ge-

meinden verbuchten 4,85 Milliarden Euro 

oder 530 Euro je Einwohner für 38 Prozent 

der Schulden der kreisangehörigen Städte 

und Gemeinden. Auf die Eigenbetriebe ent-

fielen mit 7,95 Milliarden oder 868 Euro je 

Einwohner dagegen 62 Prozent der Schul-

den. Die Schulden der Eigengesellschaften 

spielten mit 2,47 Milliarden Euro oder 270 

Euro je Einwohner bzw. 19 Prozent dage-

gen eine etwas geringere Rolle. 

 

Allerdings gewinnen die Eigengesellschaften 

bzw. die Verschuldung dieser kontinuierlich 

an Gewicht. So sind die Schulden der Eigen-

gesellschaft der kreisangehörigen Städte 

und Gemeinden seit 2019 um 71,7 Prozent 

angewachsen, der Anteil der Eigengesell-

schaften an der Gesamtverschuldung der 

kreisangehörigen Städte und Gemeinden 

von 15 Prozent auf 19 Prozent.  
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Schulden der Städte und Gemeinden, ihrer Eigenbetriebe und Eigengesellschaften je 

Einwohner 

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Schuldenstatistik zum 31.12.2024, Bundesamt für Kartographie und Geo-

däsie, abgerufen unter: https://gdz.bkg.bund.de/index.php/default/open-data.html  

Die Kämmereihaushalte der Stadtkreise wie-

derum bildeten im Jahr 2024 mit 2,26 Milliar-

den Euro oder 1.087 Euro je Einwohner le-

diglich 22 Prozent der Verschuldung der 

Stadtkreise ab. Auf die Eigenbetriebe entfie-

len mit 2,97 Milliarden Euro oder 1.426 Euro 

je Einwohner etwa 28 Prozent. Die Hälfte der 

Schulden der Stadtkreise entfiel jedoch auf 

die Eigengesellschaften. Diese wiesen eine 

Verschuldung von 5,27 Milliarden Euro oder 

2.531 Euro je Einwohner aus.  Etwas anders 

stellt sich die Schuldenstruktur der Land-

kreise dar. In deren Kämmereihaushalte 

wurden 2024 Schulden von insgesamt 2,42 

Milliarden Euro oder 264 Euro je Einwohner 

ausgewiesen. Dies entsprach 58 Prozent der 

Gesamtschulden der Landkreise. Auf die Ei-

genbetriebe der Landkreise entfielen wiede-

rum 0,65 Milliarden Euro oder 71 Euro je Ein-

wohner. Dies entspricht 15 Prozent der Ge-

samtverschuldung. Die Eigengesellschaften 

wiederum bildeten 1,12 Milliarden Euro 

Schulden bzw. 122 Euro je Einwohner und 

damit 27 Prozent der Verschuldung ab. 

https://gdz.bkg.bund.de/index.php/default/open-data.html
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Schulden der Land- und Stadtkreise, ihrer Eigenbetriebe und Eigengesellschaften je 

Einwohner 

 

 

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Schuldenstatistik zum 31.12.2024, Bundesamt für Kartographie und Geodä-

sie, abgerufen unter: https://gdz.bkg.bund.de/index.php/default/open-data.html 

 

 

 

https://gdz.bkg.bund.de/index.php/default/open-data.html
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Zum Jahresende 2024 wiesen insgesamt 91 

Städte und Gemeinden weder im Kernhaus-

halt, noch in Eigenbetrieben oder Eigenge-

sellschaften Kredite, Kassenkredite oder 

Wertpapierschulden aus. 90 dieser Städte 

und Gemeinden hatten dabei unter 10.000 

Einwohner, 76 sogar unter 5.000 Einwoh-

ner. Im Vorjahr 2023 waren noch 96 Städte 

und Gemeinden schuldenfrei gewesen. 

 

Zu diesen schuldenfreien Städten und Ge-

meinden kommen 54 Städte und Gemein-

den hinzu, welche mit weniger als 100 Euro 

je Einwohner verschuldet sind. Von diesen 

wiesen 49 Städte und Gemeinden unter 

10.000 Einwohner und 35 unter 5.000 Ein-

wohner aus. 

 

Ohne die Berücksichtigung von Cash-Poo-

ling-Vorgängen hatten 77 Städte und Ge-

meinden am 31.12.2024 in ihren Kernhaus-

halten Kassenkredite verbucht. Auf diese 

Städte und Gemeinden entfielen insgesamt 

275 Millionen Euro an Kassenkrediten. Da-

bei entfielen auf drei Stadtkreise insgesamt 

149 Millionen Euro. Die Kassenkreditschul-

den je Einwohner ohne Cash-Pooling betru-

gen zwischen 13 Euro je Einwohner und 

1.391 Euro je Einwohner.  

 

Von diesen 77 Städten und Gemeinden hat-

ten 39 bereits zum 31.12.2024 Kassenkre-

dite aufgenommen. Deren Summe war von 

124 Mio. Euro auf 197 Mio. Euro angewach-

sen.  

 

In jedem Fall ist die Zahl der Gemeinden, 

welche zum Jahreswechsel Kassenkredite 

in Anspruch nehmen mussten im Vergleich 

zum Vorjahr um 14, im Vergleich zum Vor-

vorjahr um 20 und im Vergleich zum Jahr 

                                                           
16 ohne Cash-Pooling Vorgänge 
17 Eine Betrachtung einzelner Städte, Gemeinden und 

Landkreise wurde für die unterjährigen Quartalsdaten nicht 

2021 um 32 Prozent gestiegen. Es liegt je-

doch in der Natur von Kassenkrediten, dass 

diese unterjährig teils starken Schwankun-

gen unterworfen sind. Tendenziell ist dabei 

das 4. Quartal, das Quartal mit den niedrigs-

ten gemeldeten Werten.  

Im Folgenden wird die Entwicklung der Kas-

senkredite seit dem 1. Quartal 2021, für die 

Gemeinden und Gemeindeverbände insge-

samt, wie auch für die einzelnen Körper-

schaftsgruppen dargestellt.  

 

Für die Gemeinden ist vom 1. Quartal 2021 

bis zum 1. Quartal 2024 ein steigender 

Trend der Kassenkreditschulden16 zu be-

obachten. Dieser stellt sich in den einzelnen 

Körperschaftsgruppen jedoch durchaus un-

terschiedlich dar. Für die kreisangehörigen 

Städte und Gemeinden ist tendenziell eher 

eine Seitwärtsbewegung zu beobachten, für 

die Stadtkreise ist dagegen sogar ein Trend 

sinkender Kassenkreditschulden zu be-

obachten. Für die Landkreise ist jedoch ein 

deutlich steigender Trend der Kassenkredit-

verschuldung zu beobachten.17  

 

Für die Landkreise setzt sich dieser Trend 

im weiteren Jahr 2024 nahtlos fort und be-

schleunigt sich noch. So waren zum Jahres-

ende Kassenkreditschulden von insgesamt 

430 Mio. Euro nachgewiesen. Damit sind die 

Kassenkredite der Landkreise seit dem  

1. Quartal 2021 um insgesamt 532 Prozent 

angestiegen. Gegenüber dem Vorjahr ist 

bereits eine Verdopplung der Kassenkredit-

schulden zu beobachten.  

 

Die kreisangehörigen Städte und Gemein-

den konnten demgegenüber zum Ende des 

Haushaltsjahres 2024 Kassenkredite in 

Höhe von 125 Mio. Euro ausweisen. Dies 

vorgenommen. Insofern erfolgt hier lediglich eine summari-
sche Darstellung der einzelnen Körperschaftsgruppen.    
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entspricht in etwa 60 Prozent der Kassenk-

reditschulden vom 1. Quartal 2021 (207 Mio. 

Euro). Allerdings waren unterjährig deutlich 

erhöhte Kassenkreditvolumina gemeldet 

worden. Hinzu kommt, dass der Betrag von 

125 Mio. Euro einem Anstieg um 42 Prozent 

gegenüber dem Vorjahr bedeutet.  

 

Die Kassenkredite der Stadtkreise wiede-

rum stiegen zum Ende des Jahres 2024 auf 

149 Millionen Euro an. Damit betragen die 

Kassenkreditschulden 240 Prozent des zum 

4. Quartal 2023 nachgewiesenen Wertes.  

 

Insgesamt zeigt sich, dass die Gesamtver-

schuldung der Städte, Gemeinden und Land-

kreise angestiegen ist. Hauptsächlich waren 

diese Anstiege durch die Schulden der Ei-

genbetriebe und Eigengesellschaften be-

dingt. Da in den Eigenbetrieben und Eigen-

gesellschaften tendenziell gebührenrech-

nende Haushalte oder wirtschaftliche Be-

triebe gehalten werden, ist dies einerseits 

nicht zwingend problematisch, andererseits 

auch folgerichtig. So führen die Vorgaben 

des Kommunalabgabengesetzes zur Finan-

zierung der gebührenfinanzierten beinahe 

zwangsläufig zu einer steigenden Verschul-

dung, da es den nichtwirtschaftlichen Ein-

richtungen, insbesondere Abwasserversor-

gungsbetrieben gebührenrechtlich nicht 

möglich ist, Gewinne zu erzielen und Eigen-

kapital für spätere Investitionen anzusam-

meln. Neue Investitionen müssen somit in 

der Regel zu 100 Prozent mit Krediten finan-

ziert oder durch Eigenkapitalzuführungen 

der Trägergemeinde gestemmt werden. 

 

Es ist davon auszugehen, dass ein erhebli-

cher Teil der Investitionen, welche von Land-

kreis, Städten und Gemeinden zur Annähe-

rung an eine Klimaneutralität zu erbringen 

sind, über Eigenbetriebe und Eigengesell-

schaften abgewickelt werden wird, insofern 

dürften diese beiden Beteiligungsformen 

noch an Bedeutung gewinnen. Ein Beispiel 

hierfür sind Nahwärmenetze, für welche zur 

Inbetriebnahme zunächst erhebliche Investi-

tionen getätigt werden müssen, welche je-

doch in der Regel erst nachlaufend durch et-

waige Gewinne erwirtschaftet werden kön-

nen. 

 

Die Schulden der Kernhaushalte konnten 

seit der Jahrtausendwende über einen Zeit-

raum von 19 Jahren nominal um insgesamt 

1,44 Milliarden Euro oder 19,3 Prozent zu-

rückgeführt werden. Real stellte sich dieser 

Rückgang durch gesunkene durchschnittli-

che Zinsbelastungen, höhere Steuerein-

nahmen bzw. die allgemeine Inflation stär-

ker dar.  

 

Der Trend eines graduellen Schuldenab-

baus hat sich ab 2020 in den einer zuneh-

mend schneller wachsenden Verschuldung 

umgekehrt. So wurden innerhalb von vier 

Jahren, also von 2019 bis 2023, durch Net-

tokreditaufnahmen von 1,81 Milliarden 

Euro nicht nur die Tilgungsleistungen der 

vorangegangenen 19 Jahre egalisiert, sie 

wurden durch einen Höchststand der 

Schulden im Kernhaushalt in Höhe von 

7,83 Milliarden Euro sogar übertroffen. 

 

Im Jahr 2024 hatten die Nettokreditaufnah-

men von insgesamt 1,7 Milliarden Euro 

dann dazu geführt, dass die Nettokreditauf-

nahmen der Vorjahre in nur einem Jahr bei-

nahe nochmals wiederholt wurden.  
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 Rückblick auf die Finanzsituation des Landes Baden-Württemberg im Ver-

gleich zur Situation der Kommunen 

 

Die Gegenüberstellung der Finanzierungs-

salden der Kernhaushalte der Gemeinden 

und Gemeindeverbände und des Kern-

haushaltes des Landes seit 2019 zeigt so-

wohl beim Land als auch bei den Kommu-

nen eine wesentliche Verschlechterung der 

finanziellen Situation. So konnten Land und 

Kommunen vor Beginn der Coronavirus-

Pandemie im Jahr 2019 noch positive Fi-

nanzierungssalden verbuchen. Nach Daten 

des statistischen Bundesamtes lag der Fi-

nanzierungssaldo des Landes bei 2,99 Mil-

liarden Euro, der der Kommunen bei 0,85 

Milliarden Euro. Im Jahr 2020 brach dann 

insbesondere der Finanzierungssaldo des 

Landes auf -4,78 Milliarden Euro deutlich 

                                                           
18 Landtagsdrucksache 16 / 8858 vom 24.09.2025 (Gesetz 
zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes), abrufbar 
unter: https://www.landtag-

ein. Der kommunale Finanzierungssaldo 

betrug dagegen 0,42 Milliarden Euro. Ohne 

die umfangreichen Stützungsmaßnahmen 

von Bund und Land zur Gewerbesteuer-

kompensation in Höhe von 1,881 Milliarden 

Euro und des Landes zur Stützung des Fi-

nanzausgleichs in Höhe von 1,016 Milliar-

den Euro18 wäre der Finanzierungssaldo 

der Kommunen jedoch deutlich schlechter 

und der des Landes deutlich besser ausge-

fallen.  

 

Im Jahr 2021 hatte sich der Finanzierungs-

saldo des Landes auf 0,81 Milliarden Euro 

stabilisiert, während die Kommunen 

bw.de/re-
source/blob/250170/05a4e43effa652fd192c109ad7e652ab
/16_8858_D.pdf  
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Quelle: Statistisches Bundesamt, Kassenstatistik, Jahre 2019 - 2022, Fachserie 14 Reihe 2, 
Jahre 2023 und 2024: Vierteljährliche Kassenergebnisse der Kern- und Extrahaushalte des 
Öffentlichen Gesamthaushalts. EVAS-Nummer 71511. Wiesbaden. Werte in Mio. Euro

https://www.landtag-bw.de/resource/blob/250170/05a4e43effa652fd192c109ad7e652ab/16_8858_D.pdf
https://www.landtag-bw.de/resource/blob/250170/05a4e43effa652fd192c109ad7e652ab/16_8858_D.pdf
https://www.landtag-bw.de/resource/blob/250170/05a4e43effa652fd192c109ad7e652ab/16_8858_D.pdf
https://www.landtag-bw.de/resource/blob/250170/05a4e43effa652fd192c109ad7e652ab/16_8858_D.pdf
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Finanzierungssalden in Höhe von 0,76 Mil-

liarden Euro verbuchen konnten. Auch im 

Jahr 2021 hatte das Land die Kommunalfi-

nanzen mit insgesamt 587 Millionen Euro 

gestützt. Davon flossen 355 Mio. Euro in 

den Finanzausgleich19.  

 

Im Jahr 2022 konnte das Land mit 2,84 

Mrd. Euro beinahe an die Finanzierungs-

salden vor Beginn der Pandemie anknüp-

fen. Für die Kommunen galt dies mit einem 

Finanzierungssaldo von 888 Mio. ebenso. 

Für das Jahr 2022 hatten sich Land und 

Kommunen auf mehrere Kommunalpakete 

geeinigt. Diese beliefen sich auf 170 Millio-

nen Euro20. Im Rahmen des Angriffskrieges 

der russischen Föderation auf die Ukraine 

und die sich anschließenden Fluchtbewe-

gungen aus der Ukraine nach Baden-Würt-

temberg hatte das Land den Kommunen 

außerdem 345 Millionen Euro bis zum 

Rechtskreiswechsel der Ukrainer zur Ver-

fügung gestellt. Hinzu kam die vollständige 

Weiterleitung der vom Bund an das Land 

weitergegebenen Mittel in Höhe von 260 

Millionen Euro und die Finanzierung eines 

Investitionsprogrammes zur Investition in 

die Kindertageseinrichtungen21. Da das 

Gesetz zur Umsetzung des Programmes 

im Oktober 202322 in den Landtag einge-

bracht wurde, hatten sich die 105 Millionen 

Euro, die auf diesem Weg zur Verfügung 

gestellt wurden, jedoch im Jahr 2022 nicht 

mehr in der Finanzstatistik niedergeschla-

gen.  

 

                                                           
19 https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-
und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/land-und-
kommunen-einigen-sich-auf-umfangreiches-hilfspaket 
20 https://www.gemeindetag-bw.de/system/files/down-
loads_buch/PM%20des%20Finanzministeriums%20Emp-
fehlung%20der%20GFK%20f%C3%BCr%20den%20Lan-
deshaushalt_28.11.2021.pdf 
21 https://www.baden-wuerttemberg.de/de/ser-
vice/presse/pressemitteilung/pid/land-und-kommunen-eini-
gen-sich-auf-verteilung-der-fluechtlingskosten 

Im Jahr 2023 hatte das Land wiederum ei-

nen negativen Finanzierungssaldo in Höhe 

von -0,1 Milliarden Euro zu verbuchen, 

während der kommunale Finanzierungs-

saldo bei 0,54 Milliarden Euro lag. Bereits 

im November 2022 hatten sich Land und 

Kommunen auf die Weiterleitung von 770 

Millionen Euro23 vom Land an die Kommu-

nen verständigt. Diese sollten, bis auf  ei-

nen Teilbetrag des Paktes für Integration im 

Wesentlichen im Jahr 2023 fließen. 

 

Im Juni 2023 hatten sich das Land und die 

Kommunen dann nochmals auf eine Wei-

tergabe von insgesamt 130 Millionen Euro 

verständigt24.  

 

Im Jahr 2024 wiederum fiel der Finanzie-

rungssaldo des Landes auf 1,88 Milliarden 

Euro und der der Kommunen auf 3,04 Milli-

arden Euro ab. Das Land hatte, im Rahmen 

des „Sofortpaket 2024“ zugesagt 229 Milli-

onen Euro für Ausgaben im Zusammen-

hang mit Geflüchteten an die Kommunen 

weiterzugeben. Zusätzlich sollten in 2024 

insgesamt 200 Millionen Euro sowie 661 

Millionen Euro über die nächsten fünf Jahre 

zur Finanzierung von Investitionen in die 

Umsetzung des Ganztagsbetriebs an 

Grundschulen fließen. Außerdem sollten 

2024 und 2025 jeweils 150 Millionen Euro 

für die Investitionsfinanzierung in Kranken-

häusern fließen. Nachdem der Beschluss 

des Landeskabinetts erst im Oktober25 er-

folgte dürften die 200 Millionen Euro für 

Ganztagsinvestitionen nicht mehr in 2024 

22 https://www.landtag-bw.de/re-
source/blob/264000/f64e1c0ce0bbcdc4f21e1fcc02f74d07/
17_5609_D.pdf 
23 https://www.gemeindetag-bw.de/system/files/down-
loads_buch/2022_11_22_GFK_PM%20Finanzverhandlun-
gen%20abgeschlossen.pdf 
24 https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-
und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/land-gibt-
bundeshilfen-fuer-gefluechtete-an-die-kommunen-weiter 
25 https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/ser-
vice/presse/meldung/pid/bericht-aus-dem-kabinett-vom-8-
oktober-2024 
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geflossen sein. Die Investitionshilfen an die 

Krankenhäuser wiederum dürften direkt an 

diese und damit nicht über die kommunalen 

Haushalte abgebildet worden sein. 

 

Über den gesamten Zeitraum seit 2019 hat 

sich die Situation der Kommunalhaushalte 

deutlich dynamischer entwickelt als die des 

Landeshaushaltes. Legt man die Daten des 

statistischen Bundesamtes zugrunde, so 

sind die bereinigten Ausgaben der Kommu-

nalhaushalte von 40,91 Milliarden Euro in 

2019 auf 56,43 Milliarden Euro in 2024 und 

damit um 37,9 Prozent angestiegen. 

 

Die bereinigten Einnahmen dagegen sind 

von 41,76 Milliarden Euro auf 53,39 

Milliarden Euro und damit um 27,9 Prozent 

angewachsen.  

 

Demgegenüber sind die bereinigten Ein-

nahmen des Landeshaushalts von 52,05 

Milliarden Euro auf 65,97 Milliarden Euro 

und damit um 26,7 Prozent gewachsen, 

während die bereinigten Einnahmen von 55 

Milliarden Euro auf 64,08 Milliarden Euro 

und damit um 16,5 Prozent angewachsen 

sind.  

 

In einer summarischen Betrachtung sind 

beim Land seit 2019 Finanzierungssalden 

von insgesamt -122 Mio. Euro aufgelaufen. 

Bei den Kommunen belaufen sich die Fi-

nanzierungssalden auf 419 Mio. Euro. 
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Jahre 2023 und 2024: Vierteljährliche Kassenergebnisse der Kern- und Extrahaushalte des 
Öffentlichen Gesamthaushalts. EVAS-Nummer 71511. Wiesbaden, Werte in Mio. Euro und 
kumuliert. 
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Die Finanzbeziehungen des Landes und 

seiner Gemeinden waren so in den vergan-

genen fünf Jahren von der Kriseneindäm-

mung- und bewältigung geprägt. Zu diesen 

Zwecken sind, insbesondere zur Eindäm-

mung der Folgen der Coronavirus-Pande-

mie und der Finanzierung der kommunalen 

Lasten aus Flucht und Migration über 4 Mil-

liarden Euro vom Land an die Kommunen 

geflossen – neben den regulären Finanz-

ausgleichsleistungen und Förderprogram-

men aus originären Landesmitteln.  

 

Auch wenn diese Anstrengungen des Lan-

des die Kommunalhaushalte nicht struktu-

rell „gerettet“ oder sorgenfrei gestellt ha-

ben, muss doch anerkannt werden, dass 

die Maßnahmen des Landes einen 

erheblichen Beitrag zur Stabilisierung der 

Kommunalen Kernhaushalte beigetragen 

haben.  

 

Dies bestätigt sich bei einer Differenzbe-

trachtung „was wäre gewesen, wenn das 

Land die Kommunen nicht unterstützt 

hätte“. In diesem Fall wäre der über die 

Jahre kumulierte Finanzierungssaldo des 

Landes durchgehend positiv gewesen. Der 

kumulierte kommunale Finanzierungssaldo 

dagegen wäre ab dem Jahr 2020 durchge-

hend negativ ausgefallen. Die Krise der 

kommunalen Haushalte hätte querschnitt-

lich deutlich früher begonnen und wäre im 

Jahr 2024 noch stärker ausgefallen als sie 

ohnehin schon ist. 
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Quelle: Statistisches Bundesamt, Kassenstatistik, Jahre 2019 - 2022, Fachserie 14 Reihe 2, 
Jahre 2023 und 2024: Vierteljährliche Kassenergebnisse der Kern- und Extrahaushalte des 
Öffentlichen Gesamthaushalts. EVAS-Nummer 71511. Wiesbaden. Werte in Mio. Euro und 
kumuliert. Bei der Ermittlung der jährlichen Finanzierungssalden wurden den 
Finanzierungssalden des Landes im Jahr 2020 ein Betrag von 1,956 Mrd. Euro, im Jahr 2021 ein 
Betrag von 587 Mio. Euro, im Jahr 2022 ein Betrag von 605 Mio. Euro, im Jahr 2023 ein Betrag 
von 749 Mio. Euro und im Jahr 2024 ein Betrag von 251 Mio. Euro aufgeschlagen. Gleichzeitig 
wurden diese Beträge bei den kommunalen Finanzierungssalden abgezogen. 
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 Finanzsituation der Kommunen im Land im Jahr 2025 und Ausblick auf 

2026 

 

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Gemein-

definanzberichts lagen bereits die Ergeb-

nisse der Kassenstatistik für das 3. Quartal 

2025 vor. Insofern soll auch auf diese bzw. 

auf die bis dahin aufgelaufenen Jahreser-

gebnisse Bezug genommen werden.   

 

Bei unterjährigen Betrachtungen der ge-

meindlichen Finanzsituation ist jedoch zu 

beachten, dass sich Einnahmen und Aus-

gaben, Einzahlungen und Auszahlungen 

nicht gleichmäßig über ein Haushaltsjahr 

verteilen. Vielmehr waren in der Vergan-

genheit teilweise deutliche Unterschiede 

zwischen den Ergebnissen auf Quartals-

ebene zu beobachten, sowohl zwischen 

den einzelnen Quartalen eines Jahres als 

auch zwischen den jeweiligen Quartalen 

über mehrere Jahre hinweg.  

 

 

 

Zu beobachten ist, dass die gemeindlichen 

Einnahmen und Ausgaben innerhalb eines 

Jahres in der Tendenz von Quartal zu 

Quartal zunehmen. Das erste Quartal weist 

dabei in der Regel die geringsten Einnah-

men und Ausgaben aus. Allerdings wach-

sen die Einnahmen und Ausgaben über 

das Jahr nicht symmetrisch an. Vielmehr 

fallen die Einnahmen im 1. Quartal im 

Verhältnis zu den Ausgaben deutlich nied-

riger aus. So werden zwar sowohl die Teil-

beträge von Grund- und Gewerbesteuer, 

wie auch die Schlüsselzuweisungen nach 

dem Finanzausgleichsgesetz fällig, gleich-

zeitig fällt jedoch kein Fälligkeitszeitpunkt 

des Gemeindeanteils an der Einkommens-

teuer in das 1. Quartal. Allenfalls die Ab-

rechnung und entsprechende 
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(Rück)Zahlung für das 4. Quartal kann im 

ersten Quartal erwartet werden. 

 

Speziell für das Jahr 2025 muss festgestellt 

werden, dass die Ergebnisse des ersten 

Quartales, selbst unter dieser Prämisse, 

sehr schlecht ausgefallen sind. 

 

So fielen einerseits der – oftmals durch In-

vestitionen und Einmaleffekte beeinflusste 

– Finanzierungssaldo als auch der laufende 

Finanzierungssaldo mit Werten von -2,36 

Milliarden Euro bzw. -1,26 Milliarden Euro 

wesentlich schlechter aus als noch im 1. 

Quartal 2024, in welchem ein 

Finanzierungssaldo von -2,12 Milliarden 

Euro bzw. -823 Millionen Euro verbucht 

wurde.  

 

Das zweite Quartal fällt demgegenüber we-

sentlich positiver aus. So konnten ein Fi-

nanzierungssaldo von 1,72 Milliarden Euro 

und ein laufender Finanzierungssaldo von 

3,2 Milliarden Euro verbucht werden. Dem-

gegenüber wurden im 2. Quartal des Jah-

res 2024 ein Finanzierungssaldo von 46 

Millionen Euro und ein laufender Finanzie-

rungssaldo von 1,48 Milliarden Euro ver-

bucht.  

 

 

 

 

 

Damit fiel der Finanzierungssaldo im ersten 

Halbjahr 2025 deutlich besser aus als im 

ersten Halbjahr 2024. So ist im Jahr 2025 

ein Finanzierungssaldo von -645 Millionen 

Euro aufgelaufen. Im Vorjahreshalbjahr 
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war dagegen ein Finanzierungssaldo von -

2,069 Mrd. Euro verbucht worden.  

 

Allerdings gilt es hierbei zu beachten, dass 

sowohl die Einnahmen als auch die Ausga-

benbetrachtung durch das Vorziehen der 

Fälligkeiten des kommunalen Finanzaus-

gleichs verzerrt ist. So hatten Vertreter des 

Landes und der kommunalen Landesver-

bände beschlossen die Fälligkeit der  

3. Teilzahlung des Finanzausgleichs auf 

den Fälligkeitszeitpunkt der 2. Teilzahlung 

vorzuverlegen26. Die zum 10.12. fällige 4. 

Teilzahlung soll ebenfalls vorverlegt wer-

den. Sie soll dann zu 90% zum 10. Septem-

ber, also zur Fälligkeit der 3. Teilzahlung 

zum Tragen kommen. Für die Gemeinden 

für die diese Maßnahme zu einer vorgezo-

genen Zahllast geführt hätte, verzichtete 

das Land, zugunsten der Kommunen auf 

ein Vorziehen. Insgesamt führt das Vorzie-

hen der Teilzahlungen des Finanzausglei-

ches zu keiner strukturellen Verbesserung 

der Finanzsituation. Dessen waren sich 

Vertreter des Landes und der Kommunen 

jedoch bewusst. Vielmehr sollte mit der 

Vorziehung der Zahlungen des Finanzaus-

gleichs kommunale Liquidität und Hand-

lungsfähigkeit gesichert werden.  

 

In Hinblick auf die Ergebnisse des zweiten 

Quartals und die Höhe der Kassenkredite 

scheint dieses Ziel zwischenzeitlich auch 

erreicht worden zu sein. Die zwischenzeit-

lich vorliegenden Ergebnisse des 3. Quar-

tales der Kassenstatistik belegen allerdings 

die zeitlich begrenzte Natur der Liquiditäts-

hilfen.  

 

So stürzte der Finanzierungssaldo im 3. 

Quartal 2025 regelrecht auf -1,91 Milliarden 

                                                           
26 https://im.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-
und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/einigung-
auf-stabilisierung-der-finanzlage-der-kommunen 

Euro ab. Damit liegt dieser deutlich unter 

dem Finanzierungssaldo des 3. Quartales 

2024, welcher mit -753 Millionen Euro ver-

bucht worden war.  

 

Auch der laufende Finanzierungssaldo 

sank auf -268 Millionen Euro ab. Damit fiel 

der er deutlich geringer aus als noch im drit-

ten Quartal des Jahres 2024. Seinerzeit 

konnte noch ein positiver Saldo von 703 

Millionen Euro verbucht werden.  

 

Im Jahr 2025 ist in den Quartalen 1 bis 3 in 

Summe bislang ein Finanzierungssaldo 

von -2,56 Milliarden Euro aufgelaufen. Zum 

gleichen Zeitpunkt des Vorjahres waren -

2,82 Milliarden Euro aufgelaufen. 

 

Der laufende Finanzierungssaldo fiel mit 

1,67 Milliarden Euro im Gegensatz zu 1,36 

Milliarden Euro im Jahr 2024 ebenfalls et-

was positiver aus. 

 

Im Vergleich der ersten drei Quartale des 

Jahrs 2025 und 2024 zeigt sich dabei ins-

besondere, dass die Ausgaben weiter dy-

namisch ansteigen. Die bereinigten Ausga-

ben der Baden-Württembergischen Kom-

munen stiegen insgesamt um 8 Prozent an. 

 

So waren um 7,6 Prozent höhere Personal-

ausgaben verbucht worden. Die Leistun-

gen der Sozial- und Jugendhilfe und ähnli-

cher Leistungen stiegen um 7,0 Prozent, 

während die sonstigen Ausgaben der lau-

fenden Rechnung um 9,2 Prozent anstie-

gen. 
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Die Zinsausgaben stiegen im Vergleich 

zum Vorjahr um insgesamt 16 Prozent. We-

niger dynamisch, nämlich mit einem 

Wachstum von 2,5 Prozent entwickelten 

sich die Ausgaben für den laufenden Sach-

aufwand.  

 

Die Ausgaben für Sachinvestitionen wuch-

sen im Vergleich zu den ersten drei Quar-

talen des Jahres 2024 um 5 Prozent an. 

 

Demgegenüber nahmen die Einnahmen 

um 9,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. 

 

Die Steuereinnahmen gingen um 0,8 Pro-

zent zurück, was im Wesentlichen auf ei-

nen Rückgang der Gewerbesteuereinnah-

men in Höhe von 6,6 Prozent zurückzufüh-

ren war. Die Einnahmen aus der Grund-

steuer B fielen, im Vergleich zum Vorjah-

reszeitraum um 0,7 Prozent geringer aus, 

während die Einnahmen aus dem Gemein-

deanteil aus der Einkommensteuer um 8,4 

Prozent zunahmen. 

 

Die Schlüsselzuweisungen fielen um 32 

Prozent höher aus als in den ersten drei 

Quartalen des Jahres 2024. Dies ist im We-

sentlichen durch das Vorziehen der 

Fälligkeiten nach dem Finanzausgleichsge-

setz zurückzuführen. 

Vor diesem Hintergrund kann das schein-

bar bessere Ergebnis auch kaum Anlass 

zur Entwarnung sein. Denn durch die Vor-

ziehung der Fälligkeiten ist für das 4. Quar-

tal nur noch mit geringen Restzahlungen 

aus dem Finanzausgleich zu rechnen. 

 

Dementsprechend ist auch davon auszu-

gehen, dass die Ergebnisse des 4. Quarta-

les substantiell schlechter ausfallen werden 

als die der Vorjahre.  

 

Es scheint zunehmend wahrscheinlich, 

dass der Finanzierungssaldo des Jahres 

2025 insgesamt unter dem des Jahres 

2024 bleiben wird und damit das zweite 

Jahr in Folge ein negativer Finanzierungs-

saldo in Rekordhöhe aufgestellt wird.  

 

Die Einigung der Vertreter des Landes und 

der kommunalen Landesverbände am  

10. Oktober 2025 über eine Stabilisierung 

der Finanzausgleichsmasse in Höhe von 

550 Mio. Euro dürfte, wie in den Vorjahren, 

zwar zu einer Stützung der Kommunal-

haushalte beitragen, allerdings wird diese 

erst in 2026 Auswirkungen haben. 
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 Kommunalpanel der Kreditanstalt für Wiederaufbau 

 

Das Deutschen Institut für Urbanistik führt 

für die Kreditanstalt für Wiederaufbau jähr-

lich das KfW-Kommunalpanel27. durch. 

Hierfür wurden Anfang des Jahres 2025 

rund 2.800 Gemeinden, Städte und Kreise 

befragt. Befragungsgegenstände waren 

dabei die finanzielle Lage, der Zustand der 

örtlichen Infrastruktur und die Rahmenbe-

dingungen der Investitionsfinanzierung. Die 

Ergebnisse des Kommunalpanels sind für 

die Gemeinden mit mehr als 2.000 Einwoh-

ner im gesamten Bundesgebiet repräsenta-

tiv. Das KfW-Kommunalpanel bezieht sich 

dabei im Wesentlichen auf die Situation der 

Kommunen im gesamten Bundesgebiet.  

 

Laut der KfW-Kommunalpanel bewerteten 

36 Prozent der Kämmereien die Finanzsi-

tuation im abgelaufenen Jahr als mangel-

haft, 24 Prozent bewerteten diese als aus-

reichend, 23 Prozent hielten diese für be-

friedigend. Nur 17 Prozent gingen von einer 

guten oder sehr guten Finanzsituation aus. 

Insofern ist gegenüber den Vorjahren eine 

Verschlechterung zu beobachten. So wa-

ren 2023 noch 58 Prozent der Gemeinden 

von einer mangelhaften oder ausreichen-

den Finanzsituation ausgegangen, 2022 

wiederum waren es 40 Prozent. 

 

 

 

 

Der Blick in das Haushaltsjahr 2025 und die 

Jahre 2025 – 2029 wiederum fällt laut der 

KfW verhalten aus.  

 

84 Prozent der Kämmereien schätzten eine 

„eher nachteilige“ oder „sehr nachteilige“ 

                                                           
27 https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthe-
men/Research/PDF-Dokumente-KfW-Kommunalpa-
nel/KfW-Kommunalpanel-2024.pdf  

Entwicklung der Haushaltslage. Der Anteil 

der Kommunen mit einer negativen Ein-

schätzung künftigen Entwicklungen sei ge-

genüber dem Vorjahr kaum verändert, al-

lerdings sei der Anteil der „sehr nachteili-

gen“ Bewertungen um 4 Prozentpunkte ge-

stiegen, während die der „eher 
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https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-KfW-Kommunalpanel/KfW-Kommunalpanel-2024.pdf
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-KfW-Kommunalpanel/KfW-Kommunalpanel-2024.pdf
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-KfW-Kommunalpanel/KfW-Kommunalpanel-2024.pdf
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nachteiligen“ Bewertungen um 3 Prozent-

punkte gefallen sei. Demnach gingen 30 

Prozent der Kommunen von einer sehr 

nachteiligen Entwicklung aus, 54 Prozent 

der Kommunen von einer nachteiligen Ent-

wicklung. 

 

Für die nächsten 5 Jahre erwarteten 44 

Prozent der Kommunen eine sehr nachtei-

lige Entwicklung und 47 Prozent der Kom-

munen eine eher nachteilige Entwicklung. 7 

Prozent der Kommunen erwarteten eine 

unveränderte Finanzlage und 2 Prozent 

eine eher vorteilhafte Entwicklung. Laut der 

KfW habe praktisch keine Kommune die Er-

wartung an eine sehr vorteilhafte Finanz-

lage gemeldet.  

 

Im Vergleich zum Vorjahr sei die Zahl der 

Kommunen, die eine sehr nachteilige Ent-

wicklung erwarteten um 14 Prozentpunkte 

angestiegen, während die der Kommunen, 

welche eine eher nachteilige Entwicklung 

erwartete um elf Prozentpunkte zurückge-

gangen. Die finanziellen Zukunftsaussich-

ten hätten sich damit erneut und deutlich 

eingetrübt.  

 

In Hinblick auf die Investitionstätigkeit der 

Kommunen stellt das KfW-Kommunalpanel 

fest, dass die geplanten Investitionen, in je-

weiligen Preisen, gemäß der Haushaltspla-

nungen stiegen. Dabei sei geplant jeden 

dritten Euro in die Bildungsinfrastruktur zu 

investieren. Merklich angestiegen seien die 

geplanten Investitionen im Bereich der 

Schulgebäude, vermutlich in Zusammen-

hang mit dem Ganztagsanspruch an der 

Grundschule. Wörtlich heißt es dazu: 

 

                                                           
28 Laut der zwischenzeitlich vorliegenden Kassen-
statistik für das Jahr 2024 haben die kommunalen 

„Die Anstiege der geplanten Investitionen in 

den zurückliegenden Jahren lassen sich 

mit zunehmenden Aufgaben und steigen-

den Anforderungen an die kommunale Inf-

rastruktur erklären. So hat etwa die Auswei-

tung des Rechtsanspruchs auf Kinderta-

gesbetreuung für Kinder ab dem vollende-

ten ersten Lebensjahr im Jahr 2013 dazu 

geführt, dass Kommunen deutlich mehr 

Kita-Plätze bereitstellen mussten. Ähnli-

ches steht nun aufgrund des Rechtsan-

spruchs auf Ganztagsbetreuung für Kinder 

im Grundschulalter ab 2026 für die Schul-

gebäude bevor.“ 

 

Als weitere Gründe für den steigende In-

vestitionsvolumina nennt die KfW den de-

mographischen Wandel, neue Anforderun-

gen an die Barrierefreiheit öffentlicher Ge-

bäude, Klimaneutralität, Brandschutz und 

gestiegene Baupreise.  

 

Die KfW geht davon aus, dass auch in 

2024, wie in den Vorjahren, wohl nicht alle 

der geplanten Maßnahmen umgesetzt wer-

den können und statt der geplanten Inves-

titionsvolumina von 47 Mrd. Euro lediglich 

30 Mrd. tatsächlich verausgabt werden 

können.28 Gründe für das Auseinanderfal-

len von Planung und Umsetzung lägen in 

der mangelnden personellen Ausstattung, 

komplexen Dokumentationspflichten oder 

langwierigen Prozessen in den Förderver-

fahren.  

 

In jedem Fall stellt das KfW-Kommunalpa-

nel fest, dass die kommunalen Bauinvesti-

tionen inflationsbereinigt seit dem Jahr 

1992 zurückgegangen sind. Preis- und 

währungsbereinigt waren im Jahr 1992 

Bauinvestitionen von 25 Mrd. Euro 

Kernhaushalte insgesamt 33,9 Mrd. Euro an inves-
tiven Bauausgaben getätigt.  
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verbucht worden. Bis 2024 sei dieser Wert 

auf etwa 15 Mrd. Euro abgesunken.  

 

In jedem Fall stellen die KfW und das DiFu 

fest, dass der wahrgenommene Investiti-

onsrückstand mittlerweile auf 215,74 Mrd. 

Euro angestiegen ist.  

 

Der Anstieg, welcher bereits im Vorjahr zu 

beobachten gewesen sei, setze sich damit 

ungemindert fort.  

 

Wahrgenommener Investitionsrückstand 
 
Der wahrgenommene Investitionsrückstand 
ist, nach der Definition der KfW der Betrag, 
von dem eine Kommune ausgeht, ihn heute 
investieren zu müssen, um ihre Infrastruktur 
qualitativ und quantitativ in einen adäquaten 
Zustand zu versetzen.  
 
Es handele sich also um dem den in Geld-
wert ausgedrückten Unterhaltungs- und In-
vestitionsstau der vergangenen Jahre.  

 

Die KfW geht davon aus, dass das An-

wachsen des Investitionsrückstandes in 

2024 nicht im Wesentlichen auf Preisstei-

gerungen zurückzuführen sei, sondern 

auch einen realen Anstieg des Investitions-

rückstandes abbilde.  

 

Die Kommunen müssten also nicht nur hö-

here Beträge für bestehende Rückstände 

einsetzen, die Rückstände seien im Ver-

gleich zum Vorjahr sogar weiter gewach-

sen.  

 

Die KfW sieht dafür zwei Erklärungsan-

sätze. Einerseits könne sich die Qualität 

der bestehenden Infrastruktur verschlech-

tert haben, andererseits könnten auch ge-

stiegene Anforderungen eine Ursache sein. 

Die Kommunen hätten mit diesen zuletzt 

immer schlechter Schritt halten können. 

 

 

Schulen; 67,8400 Mrd. 
Euro; 31%

Straßen und ÖPNV; 
53,3500 Mrd. Euro; 

25%

Verwaltungsgebäude und IT; 
21,3400 Mrd. Euro; 10%

Wasser; 
9,700 Mrd. Euro; 5%

Kitas; 
11,1600 Mrd. Euro; 5%

Sport; 
15,5800 Mrd. Euro; 7%

Gesundheit;
2,0200 Mrd. Euro; 1%

Wohnen; 
1,4500 Mrd. Euro; 1%

Brand- und 
Katastrophenschutz; 

19,9300 Mrd. Euro; 9%

Sonstiges, u.A. Kultur; 
13,3700 Mrd. Euro; 6%

Wahrgenommener Investitionsrückstand laut KfW-Kommunalpanel

Quelle: KfW-Kommunalpanel 2025, durchgeführt vom Difu, eigene Darstellung

215,74 Mrd. 
Euro
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 Prognose der Kommunalen Spitzenverbände 

 

Am 5. August 2025 hat die Bundesvereini-

gung der Kommunalen Spitzenverbände ihre 

Finanzprognose für das laufende Jahr 2025 

und die Folgejahre vorgelegt.29 Die Kommu-

nalen Spitzenverbände rechnen für das lau-

fende Jahr 2025 mit einem Finanzierungsde-

fizit von 30,9 Milliarden Euro. Die Vorjahres-

prognose30 war noch von einem Finanzie-

rungsdefizit in Höhe von 13,2 Milliarden Euro 

für das gesamte Bundesgebiet ausgegan-

gen. Mittlerweile ist jedoch klar, dass die da-

maligen Prognosen noch zu optimistisch wa-

ren, denn das real gebuchte Finanzierungs-

defizit der Gemeinden und Gemeindever-

bände hatten diesen Wert mit 24,8 Milliarden 

Euro nochmals deutlich unterschritten.  

 

Die Prognose des Vorvorjahres 2022, wel-

che von einem Finanzierungsdefizit von 6,4 

Mrd. Euro ausgegangen war, hatte sich wei-

testgehend bewahrheitet, nachdem die Kas-

senstatistik für die Gemeinden und Gemein-

deverbände ein Finanzierungsdefizit von 

6,34 Mrd. Euro ausgewiesen hatte.  

 

Im Jahr 2025 soll sich der Trend des Jahres 

2024 insofern fortsetzen, als dass die Bun-

desvereinigung von weiter steigenden Ein-

nahmen ausgeht. Diese sollen im Jahr 2025 

um 2,6 Prozent zunehmen. Die Ausgaben 

wiederum sollen sich, zwar deutlich weniger 

dynamisch entwickeln, als noch im Jahr 

2023 und 2024, als diese um 9,5 Prozent 

bzw. 8,8 Prozent angestiegen waren, jedoch 

mit 4,2 Prozent Wachstum trotzdem stärker 

wachsen als die Einnahmen.  

                                                           
29 https://www.dstgb.de/publikationen/pressemitteilun-
gen/kommunalhaushalte-kollabieren-bislang-undenkbare-
verschuldungsspirale-droht/  
30 https://www.dstgb.de/publikationen/pressemitteilun-

gen/kommunalen-haushalten-droht-rekorddefizit-bund-

Die Bundesvereinigung geht von um 7,6 Pro-

zent steigenden Personalausgaben, 6,4 Pro-

zent steigenden Sachaufwendungen und 7,1 

Prozent steigenden Sozialen Leistungen 

aus. Es wird davon ausgegangen, dass die 

Zinsausgaben um 28 Prozent ansteigen wer-

den. Gleichzeitig wird von einer Abnahme 

der Sachinvestitionen um 13,7 Prozent aus-

gegangen.  

 

In den Jahren 2026 und 2027 soll der Finan-

zierungssaldo nochmals, jedoch weniger 

drastisch absinken und zwar auf 31,6 Mrd. 

Euro im Jahr 2026 bzw. auf 34,7 Mrd. Euro 

im Jahr 2027. Im Jahr 2028 wiederum gehen 

die kommunalen Spitzenverbände von ei-

nem negativen Finanzierungssaldo in Höhe 

von 36,1 Milliarden Euro aus.  

 

Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 

Spitzenverbände warnt angesichts dieser 

Prognose vor einer drastischen kommunalen 

Finanzkrise. Die Zeiten weitgehend ausge-

glichener Kommunalhaushalte seien vorbei. 

Defizite, Nothaushalte, harte Konsolidie-

rungsdiskussionen gehörten zur neuen Rea-

lität in den Rathäusern und Landratsämtern. 

Die Kommunalpolitik müsste mit den Finanz-

problemen vor Ort umgehen. Der eigene, 

kommunale Gestaltungsspielraum reiche bei 

weitem nicht aus um die strukturelle Unterfi-

nanzierung zu lösen. Als Folge hieraus er-

hebt die Arbeitsgemeinschaft der kommuna-

len Spitzenverbände die Forderung einer 

nachhaltigen Reform.  

und-laender-muessen-in-der-oeffentlichen-finanzpolitik-
umsteuern/ 

https://www.dstgb.de/publikationen/pressemitteilungen/kommunalhaushalte-kollabieren-bislang-undenkbare-verschuldungsspirale-droht/
https://www.dstgb.de/publikationen/pressemitteilungen/kommunalhaushalte-kollabieren-bislang-undenkbare-verschuldungsspirale-droht/
https://www.dstgb.de/publikationen/pressemitteilungen/kommunalhaushalte-kollabieren-bislang-undenkbare-verschuldungsspirale-droht/
https://www.dstgb.de/publikationen/pressemitteilungen/kommunalen-haushalten-droht-rekorddefizit-bund-und-laender-muessen-in-der-oeffentlichen-finanzpolitik-umsteuern/
https://www.dstgb.de/publikationen/pressemitteilungen/kommunalen-haushalten-droht-rekorddefizit-bund-und-laender-muessen-in-der-oeffentlichen-finanzpolitik-umsteuern/
https://www.dstgb.de/publikationen/pressemitteilungen/kommunalen-haushalten-droht-rekorddefizit-bund-und-laender-muessen-in-der-oeffentlichen-finanzpolitik-umsteuern/
https://www.dstgb.de/publikationen/pressemitteilungen/kommunalen-haushalten-droht-rekorddefizit-bund-und-laender-muessen-in-der-oeffentlichen-finanzpolitik-umsteuern/
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 Prognose wirtschaftlicher Entwicklung und Ergebnisse der Maisteuer-

schätzung 2024 

 

Am 8. Oktober 2025 hat die Bundesregie-

rung ihre Herbstprojektion und damit die 

Prognose für die wirtschaftliche Entwick-

lung im Jahr 2025 – 2027 vorgelegt. Dem-

nach rechnet die Bundesregierung im Jahr 

2025 mit einem preisbereinigten Wachstum 

des Bruttoinlandsprodukts von 0,2 Prozent 

im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr 2026 soll 

das Bruttoinlandsprodukt um 1,3 Prozent 

und in 2027 um 1,4 Prozent anwachsen.  

 

Nominal, also inklusive Preiseffekten, geht 

das BMWE von einer Steigerung des Brut-

toinlandsprodukts von 3,0 Prozent im Jahr 

2025 aus, 2026 soll das nominale Bruttoin-

landsprodukt um 3,9 Prozent anwachsen 

und in 2027 um 3,7 Prozent.  

 

Das BMWE geht von Wachstumsimpulsen 

insbesondere durch das Sondervermögen 

aus. Demnach sollen die Bruttoanlagenin-

vestitionen nach einem Rückgang von 0,9 

Prozent im Jahr 2024 und einem prognos-

tizierten Wachstum von 2,4 Prozent im Jahr 

2025 ab dem Jahr 2026 kräftig anziehen. 

So rechnet da BMWE in 2026 mit einer 

Steigerung der Bruttoanlageinvestitionen 

von 7,0 Prozent. 2027 rechnet es gar mit 

8,0 Prozent.  

 

Ab 2026 rechnet das BMWE nach zwei 

Jahren von rückläufigen Exporten mit einer 

Steigerung der Exporte um 1,2 Prozent. In 

2027 sollen diese nochmals um 1,6 Prozent 

höher ausfallen.  

 

                                                           
31 https://www.lbbw.de/artikel/bw-quarterly/bwq-2025-3-

aussichten-verbessern-sich_akqfrie1be_d.html 

Die Arbeitnehmerentgelte sollen 2025 um 

4,4 Prozent höher als im Vorjahr ausfallen, 

für 2026 wird mit einer Steigerung von 3,5 

Prozent gerechnet und für 2027 mit einer 

Steigerung von 3,6 Prozent. Im Rahmen 

der Frühjahrsprojektion 2025 war für 2025 

ein Wachstum der Arbeitnehmerentgelte in 

Höhe von 3,3 Prozent und von 3,1 Prozent 

für 2026 prognostiziert worden. 

 

Die Unternehmens- und Vermögensein-

kommen sollen in 2025 nochmals um 0,1 

Prozent zurückgehen, bevor sie in 2026 um 

4,7 Prozent und in 2027 um 4,1 Prozent 

wachsen sollen.  

 

Die Arbeitnehmerentgelte sind insbeson-

dere für die Entwicklung des Gemeindean-

teils an der Einkommensteuer von Rele-

vanz, die Unternehmenseinkommen für die 

Entwicklung der Gewerbesteuer.  

 

Gegenüber der Frühjahrsprojektion ist die 

Herbstprojektion damit leicht optimisti-

scher. Diese war noch von einem Null-

wachstum in 2025 und einem Wachstum 

von 1,0 Prozent in 2026 ausgegangen.  

 

Für Baden-Württemberg hatte die Landes-

bank Baden-Württemberg in ihrem BW 

Quarterly31 von September 2025 eine 

leichte Stimmungsaufhellung beschrieben. 

Die LBBW Research geht davon aus, dass 

Baden-Württemberg sich bei den Konjunk-

turprognosen innerhalb Deutschlands im 

Mittelfeld bewegen dürfte. Man gehe von 
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einer negativen Veränderungsrate des 

Bruttoinlandsprodukts von 0,2 Prozent aus. 

2026 sei jedoch mit einem Wachstum zu 

rechnen. Dies sei mit etwa 1,1 Prozent zu 

erwarten.  

 

Insgesamt sei die Baden-Württembergi-

sche Wirtschaft jedoch stark vom Export 

abhängig. Die Exporte Baden-Württem-

bergs machten an den Exporten 

Deutschlands einen Anteil von 15,6 Pro-

zent aus. Dabei spiele die Automobilindust-

rie eine zentrale Rolle.  

 

Dass die deutsche und Baden-Württember-

gische Wirtschaft im nächsten Jahr wach-

sen werden, ist allerdings keinesfalls si-

cher. Das zeigt der vergleichende Blick in 

aktuelle und vergangene Herbstprojektio-

nen eindrücklich. 
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So hatte bereits die Herbstprojektion 2023 

für das damals nächste Jahr 2024 ein preis-

bereinigtes Wachstum von 1,3 Prozent vor-

hergesagt – tatsächlich wurden es -0,5 Pro-

zent. Die Herbstprojektion 2024 sagte dann 

für das Jahr 2025 ein Wachstum von 1,1 

Prozent voraus, in der aktuellen Projektion 

wird für dieses nun ein Wachstum von 0,2 

Prozent vorhergesagt. Die aktuelle Projek-

tion prognostiziert nun wiederum das 

Wachstum für das nächste Jahr. 

 

Auch deuten aktuelle Konjunkturdaten für 

Baden-Württemberg auf eine tendenziell 

weiter stagnierende oder schrumpfende 

Wirtschaftskraft Baden-Württembergs hin. 

So war die Wirtschaft Baden-Württembergs 

im zweiten Quartal 2025 um 2,1 Prozent im 

Vergleich zum 2. Quartal 2024 ge-

schrumpft. Im 1. Quartal war die Wirtschaft 

gegenüber dem 1. Quartal 2024 noch um 

1,3 Prozent zurückgegangen32. 

 

Die Zahl der Beschäftigten im verarbeiten-

den Gewerbe, einschließlich Bergbau und 

Gewinnung von Steinen und Erden ist im 

Jahr 2025 in jedem Monat schwächer 

ausgefallen als im jeweiligen Vorjahresmo-

nat. Zuletzt war für September 2025 ein 

Rückgang von 2,3 Prozent gegenüber dem 

Vorjahresmonat September 2025 gemeldet 

worden. Demgegenüber scheinen sich die 

Auftragseingänge des verarbeitenden Ge-

werbes auf niedrigem Niveau zu stabilisie-

ren.  Seit März 2025 konnte in jedem Monat 

ein höheres Volumen an Auftragseingän-

gen verbucht werden, als im jeweiligen Vor-

jahresmonat. In Produktion und Umsatz 

zeigt sich dies bisher jedoch nur bedingt. 

So lag der Index der Produktion für das 

Verarbeitende Gewerbe im September 

2025 mit 97,5 Punkten insgesamt 3 Punkte 

über dem Wert von September 2024, der 

Index für den Umsatz des Verarbeitenden 

Gewerbes dagegen lag mit 95,1 Punkten 

etwa 0,5 Punkte unter dem Wert des Vor-

jahresmonats.  

 

Für Oktober hatte die Bundesagentur für 

Arbeit in Baden-Württemberg eine Arbeits-

losenquote von 4,5 Prozent gemeldet, 0,2 

Prozentpunkte mehr als im Oktober 2024, 

allerdings um 0,2 Prozentpunkte geringer 

als im September 2025.

                                                           
32 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, abgeru-
fen unter https://www.statistik-bw.de/volkswirtschaft-und-

branchen/gesamtwirtschaft-und-konjunktur/konjunktur/kon-
junkturspiegel/ am 20.10.2025 

https://www.statistik-bw.de/volkswirtschaft-und-branchen/gesamtwirtschaft-und-konjunktur/konjunktur/konjunkturspiegel/
https://www.statistik-bw.de/volkswirtschaft-und-branchen/gesamtwirtschaft-und-konjunktur/konjunktur/konjunkturspiegel/
https://www.statistik-bw.de/volkswirtschaft-und-branchen/gesamtwirtschaft-und-konjunktur/konjunktur/konjunkturspiegel/
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  Steuerschätzung 

 

Vom 21. – 23. Oktober 2025 ist der Arbeits-

kreis Steuerschätzung zu seiner 169. Sit-

zung zusammengekommen und hat die 

Oktobersteuerschätzung durchgeführt.  

 

Die Oktobersteuerschätzung baut auf den 

Annahmen für die Wirtschaftsentwicklung 

der Herbststeuerschätzung 2025 der Bun-

desregierung auf. Diese wurde im vorange-

gangenen Kapitel ausführlich besprochen.  

 

In seiner 169. Sitzung geht der Arbeitskreis 

Steuerschätzungen für alle Schätzzeit-

räume von steigenden Steuereinnahmen 

für die öffentlichen Haushalte, jedoch nicht 

für alle Körperschaftsgruppen aus. So kön-

nen Länder und Gemeinden durchgehend 

mit höheren Steuereinnahmen rechnen, 

während der Bund und die EU teilweise mit 

steigenden und teilweise mit sinkenden 

Steuereinnahmen zu rechnen haben. 

 

Insgesamt sollen die Steuereinnahmen im 

Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr 4,5 Pro-

zent auf 990,7 Milliarden Euro zulegen. 

Dies entspricht einer Abweichung von ins-

gesamt 11 Mrd. Euro oder 1,1 Prozent ge-

genüber der Maisteuerschätzung. 

 

Im Jahr 2026 sollen die Steuereinnahmen 

um 2,6 Prozent gegenüber dem Jahr 2025 

auf 1.016,5 Milliarden Euro anwachsen. 

Dabei wird für das Jahr 2026 eine Abwei-

chung von 10,6 Milliarden Euro oder 1,1 

Prozent gegenüber der bisherigen Schät-

zung erwartet. 

 

Im Jahr 2027 werden Steuereinnahmen 

von 1.051,0 Milliarden Euro erwartet, was 

einem Anstieg gegenüber von 3,4 Prozent 

gegenüber dem Vorjahr 2026 entspricht. 

Insgesamt rechnen die Steuerschätzer für 

2027 mit 8,1 Milliarden Euro höheren Steu-

ereinnahmen gegenüber der Maisteuer-

schätzung. Dies entspricht einer Abwei-

chung von 0,8 Prozent. 

 

Im Jahr 2028 wird ein Anstieg der Steuer-

einnahmen von einem Prozent gegenüber 

dem Jahr 2027 erwartet. Demnach sollen in 

2028 Steuereinnahmen von 1.079,8 Milliar-

den Euro vereinnahmt werden. Dies ist eine 

Milliarde Euro oder 0,1 Prozent mehr als in 

der Frühjahresschätzung. 

 

Im Jahr 2029 werden Steuereinnahmen 

von 1.113,0 Milliarden Euro erwartet. Dies 

entspricht einem Anstieg um 3,3 Prozent 

gegenüber dem Vorjahr. Die Abweichung 

gegenüber der Maisteuerschätzung beträgt 

2,9 Milliarden Euro oder 0,3 Prozent. Im 

letzten Jahr des Schätzzeitraumes, dem 

Jahr 2030, werden Steuereinnahmen von 

1.155,4 Milliarden Euro oder 3,5 Prozent 

mehr als 2029 erwartet. Für 2030 lag bis-

lang keine Schätzung vor. 

 

Die kommunalen Steuereinnahmen sollen 

von 145,9 Milliarden Euro in 2024 auf ins-

gesamt 180,4 Milliarden Euro in 2030 an-

wachsen. Jährlich sind Zuwachsraten zwi-

schen 2,8 Prozent (2024 auf 2025) und 4,4 

Prozent (2026 auf 2027) prognostiziert. Da-

mit sollen sich die kommunalen Steuerein-

nahmen etwas dynamischer entwickeln als 

noch im Frühjahr prognostiziert. Damals 

waren Zuwachsraten zwischen 1,5 Prozent 

und 3,8 Prozent prognostiziert worden. 
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Die bundesweiten Ergebnisse werden vom 

Finanzministerium Baden-Württemberg re-

gionalisiert, also auf Baden-Württemberg 

heruntergebrochen.  

 

Für das Jahr 2025 geht das Finanzminis-

terium, im Vergleich zur Maisteuerschät-

zung 2025 von kommunalen Steuereinnah-

men in Höhe von 21.240 Mio. Euro aus. 

Dies entspricht einem Prognoserückgang 

in Höhe von 304 Mio. Euro bzw. 1,4%. Im 

Rahmen der Maisteuerschätzung waren 

noch 21.544 Mio. Euro prognostiziert wor-

den. Damit werden die Steuereinnahmen 

weiterhin höher prognostiziert als 2024, je-

doch hinter den Ergebnissen des Jahres 

2023 zurückbleiben.  

 

Die Prognoserückgänge rühren dabei im 

Wesentlichen aus den Gewerbesteuernet-

toeinnahmen. Diese wurden bislang in 

Höhe von 9.840 Mio. Euro prognostiziert 

und sollen nun mit 9.436 Mio. Euro um 404 

Mio. Euro oder 4% nochmals geringer aus-

fallen als bislang vorhergesagt. Bereits in 

der Maisteuerschätzung war die Prognose 

der Oktobersteuerschätzung um 666 Mio. 

Euro oder 6 Prozent nach unten revidiert 

worden. Damit wäre 2025 das zweite Jahr 

in Folge, in welchem die Städte und Ge-

meinden in Baden-Württemberg einen 

Rückgang der Gewerbesteuernettoeinnah-

men im Vergleich zum Vorjahr zu verbu-

chen hatten. In 2023 waren noch 10.425 

Mio. Euro vereinnahmt worden, bereits in 

2024 ging dieser Betrag auf 9.871 Mio. 

Euro zurück. 

 

Die sonstigen Steuereinnahmen werden 

weiterhin in etwa auf dem Niveau der 

Maisteuerschätzung prognostiziert. Bei der 

Einkommensteuer werden Einnahmezu-

wächse von 57 Mio. Euro erwartet, bei der 

Umsatzsteuer Zuwächse von 32 Mio. Euro. 

Aus dem „Kommunalen Finanzausgleich“ 

können die Städte, Gemeinden und Land-

kreise dagegen mit um 163 Mio. Euro hö-

heren Zuweisungen rechnen. Unter der Po-

sition „Kommunaler Finanzausgleich“ fasst 

das Land den „Allgemeinen Steuerver-

bund“, welcher in den Finanzausgleich im 

engeren Sinne einfließt, den Familienleis-

tungsausgleich, den Betriebskostenanteil 

des Bundes an der Kleinkindförderung, die 

Grunderwerbsteuerzuweisungen an die 

Landkreise und die Feuerschutzsteuer zu-

sammen. Von diesem Betrag wird der Lan-

desanteil an der FAG-Umlage abgezogen. 

 

Von diesen 163 Mio. Euro entfallen auf die 

Grunderwerbsteuerzuweisungen an die 

Kreise demnach 20 Mio. Euro Mehreinnah-

men, während auf den Allgemeinen Steuer-

verbund 139 Mio. Euro entfallen. Die sons-

tigen Positionen verändern sich nur margi-

nal. 

  

Für das Jahr 2026 werden Steuereinnah-

men in Höhe von 22.140 Mio. Euro statt der 

bisher prognostizierten 22.389 Mio. Euro 

erwartet. Dies entspricht einem Prognose-

rückgang von 249 Mio. Euro oder 1%. Im 

Vergleich zum Jahr 2025 sollen die Steuer-

einnahmen jedoch um 900 Mio. Euro oder 

4% anwachsen. 

 

Ein Großteil der zu erwartenden Minderein-

nahmen soll, der Regionalisierung zufolge, 

dabei wiederum auf die Gewerbesteuernet-

toeinnahmen entfallen. Statt 10.368 Mio. 

Euro (Steuerschätzung Mai 2025) sollen 

nunmehr 9.762 Mio. Euro zu erwarten sein. 

Dies entspricht einem Rückgang um 606 

Mio. Euro oder 6%. 

 

Der Gemeindeanteil an der Einkommens-

teuer soll mit 8.518 Mio. Euro um 133 Mio. 
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Euro um etwa 2% höher ausfallen als bis-

her (8.385 Mio. Euro) prognostiziert. 

 

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 

soll um 213 Mio. Euro oder 17,5 Prozent 

höher ausfallen als in der Maisteuerschät-

zung prognostiziert. Damit werden für das 

Jahr 2026 Einnahmen von 1.431 Mio. Euro 

vorhergesagt, bisher 1.218 Mio. Euro. 

 

Die sonstigen Steuereinnahmen werden in 

etwa auf dem Niveau der Oktobersteuer-

schätzung erwartet. Auch für das Jahr 2026 

rechnet das Land mit Zuwächsen für den 

„Kommunalen Finanzausgleich“. 

 

Dabei entfallen 63 Mio. Euro auf den allge-

meinen Steuerverbund und 20 Mio. Euro 

auf die Grunderwerbsteuerzuweisungen an 

die Kreise.  

 

In den Folgejahren sollen die Steuerein-

nahmen weiter ansteigen. Im Jahr 2027 auf 

23.088 Mio. Euro (+4% gegenüber 2026), 

im Jahr 2028 auf 23.872 Mio. Euro (+3 % 

gegenüber 2027), in 2029 auf 24.717 (+4% 

gegenüber 2028) und in 2030 auf 25.573 

(+3% gegenüber 2029). In allen Schätzjah-

ren sollen die kommunalen Steuereinnah-

men geringer ausfallen als bislang prog-

nostiziert. Dies hängt insbesondere mit der 

Prognoserevision der Gewerbesteuerein-

nahmen zusammen, welche in der Spitze 

(in 2028) um bis zu 8,5 Prozent geringer 

ausfallen soll, als im Mai prognostiziert. 

Gleichzeitig fallen insbesondere die Um-

satzsteuereinnahmen deutlich stärker aus 

als bisher prognostiziert. In der Spitze be-

tragen die Mehreinnahmen aus der Um-

satzsteuer 668 Mio. Euro bzw. 52% gegen-

über der bisherigen Schätzung. 

Die Einnahmen aus dem „Kommunalen Fi-

nanzausgleich“ sollen zwar in jedem Jahr 

höher ausfallen als bisher prognostiziert, al-

lerdings verbleiben in Summe in jedem 

Jahr bis auf 2029 geringere Einnahmen als 

bisher prognostiziert. 

 

Insgesamt ist zu bemerken, dass die Steu-

ereinnahmen bundesweit etwas dynami-

scher anwachsen sollen als in Baden-Würt-

temberg. So ist von 2020 – 2030 von einem 

Anwachsen der Steuereinnahmen um 

23,6% im Bund auszugehen, in Baden-

Württemberg werden dagegen lediglich 

21,2% vorhergesagt. 

 

Dies hängt auch damit zusammen, dass die 

Steuerschätzung auf den Bestimmungen 

des geltenden Rechts basiert. Seit der letz-

ten Steuerschätzung im Mai 2025 ist als 

wesentlichste Steuerrechtsänderung das 

Gesetz für ein steuerliches Investitionsso-

fortprogramm zur Stärkung des Wirt-

schaftsstandorts Deutschland erstmals be-

rücksichtigt worden. 

 

Ergänzend hat das Land aus Vorsorge-

gründen das Steueraufkommen des Lan-

des und der Kommunen bei der Steuer-

schätzung Oktober 2025 bereits um nach-

stehende, zum Zeitpunkt der Steuerschät-

zung noch nicht abschließend beschlos-

sene Steuerrechtsänderungen bereinigt: 

 

▪ Steueränderungsgesetz 2025 (dieses um-

fasst die Umsatzsteuersatzsenkung für die 

Gastronomie und die Erhöhung der Entfer-

nungspauschale), 

▪ Mindeststeueranpassungsgesetz und 

▪ Betriebsrentenstärkungsgesetz. 
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Steuern und Steuerbeteiligungen netto

Entwicklung der Steuereinnahmen der Kommunen in Baden-Württemberg (Mrd. Euro). Bis 2024 Ergebnisse der Jahresrechnungs- bzw. Kassenstatistik. Ab 2025 Regionalisierung der Oktober-Steuerschätzung 2025 durch das Ministerium 
für Finanzen Baden-Württemberg (Stand 28.10.2025). Auf der Basis des geltenden Rechts, jedoch inklusive vom FM BW in der Regionalisierung berücksichtigter Steuerrechtsänderungen. 2020 war die Kompensation der Gewerbesteuer 
netto mit 1,881 Mrd. Euro durch Bund und Land noch zusätzlich zu berücksichtigen. 
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 Fazit und Ausblick 

 

 

 

Bereits seit dem Jahr 2019 hat sich die fi-

nanzielle Situation der Kommunen im ge-

samten Bundesgebiet zunehmend einge-

trübt. In den letzten beiden Jahren hat sich 

dieser Trend deutlich verstärkt. Dies gilt für 

die Finanzlage der Kommunen in allen Tei-

len Deutschlands. Spätestens ab dem Jahr 

2024 konnten sich auch die baden-würt-

tembergischen Landkreise, Städte und Ge-

meinden der negativen Entwicklung nicht 

mehr entziehen. 

 

Die Ursachen für diese schwierige Lage lie-

gen dabei nicht in einem einzelnen, isolier-

ten Ereignis, sondern in einer Kombination 

mehrerer, sich gegenseitig verstärkender 

Faktoren. 

 

So befindet sich die Bundesrepublik seit 

mehreren Jahren in einer anhaltenden 

Wachstumsschwäche, die ab 2023 sogar in 

eine Schrumpfung der realen Wirtschafts-

kraft gemündet hat. Effektiv ist die deutsche 

Wirtschaft seit dem Jahr 2019 nicht mehr 

gewachsen.  

 

Für Baden-Württemberg gilt dies grund-

sätzlich ebenso. Zwar konnte die Wirtschaft 

des Landes von 2019 bis 2024 preisberei-

nigt um rund 2 Prozent zulegen, 2024 je-

doch verzeichnet auch Baden-Württem-

berg einen Rückgang der Wirtschaftsleis-

tung von 0,4 Prozent. 

 

Als Folge aus dieser wirtschaftlichen 

Schwäche sind – zumindest in Baden-

Württemberg – spätestens ab dem Jahr 

2024 auch rückläufige kommunale Steuer-

einnahmen zu beobachten. 

Gleichzeitig sehen sich Landkreise, Städte 

und Gemeinden einerseits mit erheblichen 

Investitionsrückständen bei der bestehen-

den Infrastruktur konfrontiert, andererseits 

jedoch mit neuen oder neu priorisierten 

Aufgaben – von der Wärmewende über die 

zivile Verteidigung bis hin zur Klimafolgen-

anpassung – die ebenfalls erhebliche In-

vestitionen erfordern. 

 

All dies geschieht in einem Umfeld, in dem 

die kommunalen Ausgaben für Personal, 

Sachaufwendungen, Sozialleistungen und 

Zinsen weiterhin dynamisch steigen und in 

dem regulatorische und bürokratische 

Hemmnisse staatliches und privates Han-

deln zunehmend erschweren. 

 

Kurzum: Die Landkreise, Städte und Ge-

meinden befinden sich derzeit in einem 

„perfekten Sturm“, also einer Situation in 

der mehrere ungünstige Entwicklungen 

gleichzeitig eintreten und sich gegenseitig 

verstärken, sodass sich ihre negativen Wir-

kungen potenzieren.  

 

Die Prognosen der kommunalen Spitzen-

verbände und der Kreditanstalt für Wieder-

aufbau zeigen dabei sehr eindrücklich, 

dass mit dem Jahr 2024, obwohl historisch 

schlecht, noch kein Ende diesen Sturmes in 

Sicht ist. Im Gegenteil: die Prognosen der 

Spitzenverbände, wie auch der bisherige 

Verlauf der Haushaltswirtschaft im Jahr 

2025 lassen den Schluss zu, dass mindes-

tens die Ergebnisse des Jahres 2025 noch-

mals deutlich schlechter ausfallen dürften 

als die des Jahres 2024. 
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In dieser Situation liegen für die Kommu-

nen, aber auch für den Staat als Ganzes 

mehrere Gefahren: 

 

So könnten die Landkreise, Städte und Ge-

meinden bei einer weiteren Verschlechte-

rung der finanziellen Situation zunehmende 

Schwierigkeiten bei der Aufgabenerfüllung 

eigener wie übertragender Aufgaben be-

kommen. So stünde die Einlösung staatli-

cher Versprechen zunehmend in Frage. 

 

Bereits im Jahr 2024 hatten in der Bürger-

befragung des Deutschen Beamtenbundes 

70 Prozent der befragten Bürgerinnen und 

Bürger den Staat für überfordert gehalten. 

Lediglich 25 Prozent hatten angegeben, 

dass sie der Auffassung seien, dass der 

Stadt seine Aufgaben erfüllen könne.33 

 

Damit hat sich die Meinung zur Handlungs-

fähigkeit des Staates seit 2019, in der 34 

Prozent der befragten Bürger der Meinung 

waren, dass der Staat in der Lage sei, seine 

Aufgaben zu erfüllen, aber insbesondere zu 

den Jahren 2020 und 2021 in denen 56 

Prozent bzw. 45 Prozent diese Auffassung 

vertreten hatten wesentlich verschlechtert.   

 

Die OECD spricht in einer Veröffentli-

chung34 von 2025 davon, dass 2023 etwa 

36 Prozent der befragten Bürgerinnen und 

Bürger Deutschlands ein hohes oder mäßi-

ges Vertrauen in die nationale Regierung 

hatten. 49 Prozent der befragten hatten da-

gegen angegeben, dass sie der Regierung 

kein oder ein niedriges Maß an Vertrauen 

entgegenbringen. Zwar sei eine Mehrheit 

                                                           
33 Bürgerbefragung des Deutschen Beamtenbundes im 
Jahr 2024. Abgerufen unter: https://www.dbb.de/artikel/70-
prozent-halten-den-staat-fuer-ueberfordert-politik-muss-
endlich-umsteuern.html 
 
 

von 51 Prozent mit den Verwaltungsleistun-

gen zufrieden, dies liege aber unter dem 

OECD Schnitt von 66 Prozent.  

 

Zwar beziehen sich die Umfragen des Be-

amtenbundes und der OECD nicht explizit 

auf die Kommunen, diese tragen jedoch 

auch zur Wahrnehmung des Staates bei, 

sei es über die Kinderbetreuung, Schulge-

bäude, kommunale Kliniken, die gemeindli-

chen Straßen, Wege und Plätze oder den 

kommunalen öffentlichen Personennahver-

kehr. 

 

Durch die finanziellen und nichtfinanziellen 

Hemmnisse der kommunalen Aufgabener-

füllung ist die effektive kommunale Selbst-

verwaltung zunehmend in Frage gestellt. 

Welche Wichtigkeit diese hat, hatte das 

Bundesverfassungsgericht am 23. Novem-

ber 1988 in der Rastede-Entscheidung35 

ausgeführt: 

 

Das Grundgesetz hat sich auch innerhalb 

der Länder für einen nach Verwaltungsebe-

nen gegliederten, auf Selbstverwaltungs-

körperschaften ruhenden Staatsaufbau 

entschieden. Es hat darüber hinaus die Ge-

meinden mit Allzuständigkeit […] für Ange-

legenheiten der örtlichen Gemeinschaft 

ausgestattet und damit die dezentrale Ver-

waltungsebene noch besonders hervorge-

hoben.[…] Mit dieser Stärkung der dezent-

ralen Verwaltungsebene wollte der Verfas-

sungsgeber auf die gegenläufigen zentra-

listischen Tendenzen während des natio-

nalsozialistischen Regimes antworten. Er 

tat dies im Zutrauen in die Gemeinden, im 

Sinne eines "Aufbaues der Demokratie von 

34 Government at a Glance 2025: Germany, 19. Juni 2025, 
abgerufen unter: https://www.oecd.org/en/publica-
tions/government-at-a-glance-2025-country-no-
tes_da3361e1-en/germany_ff397911-en.html am 
8.10.2025 
35 BVerfGE 79, 127 - Rastede 

https://www.dbb.de/artikel/70-prozent-halten-den-staat-fuer-ueberfordert-politik-muss-endlich-umsteuern.html
https://www.dbb.de/artikel/70-prozent-halten-den-staat-fuer-ueberfordert-politik-muss-endlich-umsteuern.html
https://www.dbb.de/artikel/70-prozent-halten-den-staat-fuer-ueberfordert-politik-muss-endlich-umsteuern.html
https://www.oecd.org/en/publications/government-at-a-glance-2025-country-notes_da3361e1-en/germany_ff397911-en.html
https://www.oecd.org/en/publications/government-at-a-glance-2025-country-notes_da3361e1-en/germany_ff397911-en.html
https://www.oecd.org/en/publications/government-at-a-glance-2025-country-notes_da3361e1-en/germany_ff397911-en.html
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unten nach oben" […] Keimzelle der Demo-

kratie und am ehesten diktaturresistent zu 

sein.  

 

Neben der Gefahr des Vertrauensverlustes 

und dem Wegfall kommunaler Handlungs-

fähigkeit drohen ganz konkret Kürzungen 

freiwilliger Leistungen der Kommunen, vom 

Freibad über die Vereins-, und Kulturförde-

rung bis hin zum öffentlichen Personennah-

verkehr. Ebenso dürfte die Qualität der öf-

fentlichen Einrichtungen durch das Unter-

bleiben von Investitionen weiter abnehmen 

und die Investitionsrückstände weiterwach-

sen. 

 

Zumindest um Letzteres zu adressieren 

und die Situation in Bund, Ländern und 

Kommunen zu verbessern, hat der Bund 

ein insgesamt 500 Milliarden Euro schwe-

res Sondervermögen aufgelegt. Dieses 

Sondervermögen und dessen Umsetzung 

über das LuKIFG können einen deutlichen 

Beitrag zur Verbesserung der kommunalen 

Finanzsituation und zur teilweisen Erhal-

tung der Investitionstätigkeit leisten. Es ist 

ein wichtiger und dringend notwendiger Im-

puls. 

 

Allerdings gilt es, das Sondervermögen und 

was es leisten und nicht leisten kann realis-

tisch einzuordnen.  

 

So zeigt schon die rein summarische Be-

trachtung eines kommunalen Investitions-

rückstandes von rund 216 Milliarden Euro 

gegenüber einem Volumen des Länder- 

und Kommunalsondervermögens-Anteils 

von 100 Milliarden Euro, dass selbst bei 

vollständiger Weitergabe nicht alle Rück-

stände in der kommunalen Infrastruktur 

aufgeholt werden könnten.  

 

Ganz konkret wird es also auch mit dem 

Sondervermögen weiterhin Schulen geben, 

welche unsaniert und nicht digitalisiert blei-

ben, Kinder geben, die nicht sofort einen 

Kindergartenplatz erhalten oder Schwimm-

bäder, die ihre Pforten werden schließen 

müssen. 

 

Denn die aktuellen Entwicklungen der 

Kommunalfinanzen und die Prognosen für 

die Zukunft zeigen, dass es wohl mit einer 

einmaligen Kraftanstrengung nicht getan 

sein wird und die Gemeinden, im Vergleich 

zu ihren Aufgaben, strukturell unterfinan-

ziert sind. 

 

So wird es in der aktuellen Lage kaum mög-

lich sein, in der summarischen Betrachtung 

zusätzliche Investitionen zu erreichen, also 

die Investitionsvolumina im Vergleich zu 

den vergangenen Jahren zu steigern. 

 

Vielmehr wird dem Sondervermögen, wie 

die Bundesvereinigung der kommunalen 

Spitzenverbände richtig ausführt, die Rolle 

zukommen, den Rückgang der kommuna-

len Investitionstätigkeit abzufedern. 

 

Dies dürfte aber unweigerlich dazu führen, 

dass die kommunalen Investitionsrück-

stände im besten Falle stagnieren, wenn 

nicht sogar ansteigen werden. Dabei wird 

ein – in der Vergangenheit – oft gewählter 

Weg zur Mitfinanzierung kommunaler In-

vestitionen, nämlich der der Realisierung 

von Baugebieten und Veräußerung von 

Grundstücken vor dem Hintergrund des de-

mographischen Wandels und zunehmen-

der rechtlicher, politischer wie auch fakti-

scher Widerstände gegen zusätzliche Sied-

lungs- oder Gewerbegebiete wird künftig 



Gem e inde tag  Baden -W ür t t emberg  

 

Gemeindetag Baden-Württemberg | Panoramastraße 31 | 70174 Stuttgart Seite | 112  

nur noch bedingt Beiträge zur Kommunalfi-

nanzierung leisten können. 

 

Soll in den Kommunen weiter investiert 

werden, so bleiben realistischerweise drei 

Möglichkeiten: 

 

- eine Stärkung der laufenden kom-

munalen Haushalte, 

- höhere und verstetigte Zuschüsse 

an die Kommunen oder 

- höhere Schuldenaufnahmen. 

 

Kreditaufnahmen sind dabei – für sich ge-

nommen – nichts grundsätzlich Negatives. 

Sie können dringend benötigte Investitio-

nen ermöglichen, die andernfalls nicht fi-

nanzierbar wären.  

 

Allerdings bringen Schulden auch langfris-

tige Belastungen mit sich: Sie müssen ver-

zinst und getilgt werden. Hinzu kommen, 

wie bei anderen Formen der Finanzierung, 

die Folgekosten der finanzierten Anlagegü-

ter. 

 

Da die öffentliche Hand – abgesehen von 

ihren wirtschaftlich tätigen Unternehmen – 

aus diesen Investitionen keinen unmittelba-

ren finanziellen Nutzen zieht, sondern auf 

indirekte, sogenannte Sekundäreffekte an-

gewiesen ist, rückt die Frage der Tragfähig-

keit der Verschuldung stärker in den Vor-

dergrund. Diese Tragfähigkeit muss auf al-

len staatlichen Ebenen gewährleistet blei-

ben, um das Vertrauen in den Staat als 

Schuldner nicht zu gefährden. Passiert 

dies, so könnten sich Bund, Länder und 

Kommunen am langen Ende in einer Ab-

wärtsspirale aus verlorenem Vertrauen und 

höheren Finanzierungskosten befinden.  

 

Eine Stärkung der laufenden kommunalen 

Haushalte sowie höhere und verstetigte Zu-

schüsse an die Kommunen bedingen dage-

gen zusätzliche Zuweisungen durch den 

Bund oder das Land. 

 

Dies dürfte, in der aktuellen Situation zu-

nächst nur durch zusätzliche Schuldenauf-

nahmen des Bundes oder des Landes, die 

Erhebung weiterer oder die Erhöhung be-

stehender Steuern denkbar sein. Allerdings 

zeigen die Trends der aktuellen und ver-

gangenen Steuergesetzgebung, dass eher 

mit Steuersenkungen zu rechnen sein 

dürfte. Dies im Kontext der Hoffnung zu-

sätzliche Wachstumsimpulse für die deut-

sche Wirtschaft zu generieren.  

 

Vor diesem Hintergrund dürften wohl auch 

zusätzliche, große Einnahmequellen für die 

Kommunen eher unrealistisch sein.  

 

Insofern wird als letzte Möglichkeit auf 

kurze bis mittelfristige Sicht nun eine wei-

tere Aufgaben- und Standardkritik bleiben.  

 

Diese wird sich einerseits auf die Stabilisie-

rung und Sanierung der gesamtstaatlichen 

Finanzen, andererseits auf die Rückgewin-

nung staatlicher Handlungsfähigkeit kon-

zentrieren müssen.  

 

Es ist davon auszugehen, dass dies für 

viele Menschen mit kleinen und großen 

Härten verbunden sein wird. Gleichzeitig 

wird die Rückgewinnung staatlichen Hand-

lungsfähigkeit einen Kulturwandel erforder-

lich machen. In den Rathäusern, Landrats-

ämtern und den staatlichen Behörden, aber 

auch in der breiten Bevölkerung. 


